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Wasserrahmenrichtlinie 
für die ökologische 
Gewässerentwicklung nutzen 

Nur wenige Flüsse und Seen in Deutschland erreichen 
heute den guten ökologischen Zustand bzw. das öko-
logische Potenzial gemäß Wasserrahmenrichtlinie. Eine 
wesentliche Ursache hierfür ist die Verbauung der Gewäs-
ser, die den Wasserhaushalt und die Durchgängigkeit 
negativ beeinflusst. Sie reduziert das Angebot und die 
Vielfalt an Lebensräumen und damit die Biodiversität. Um 
diesen Auswirkungen entgegenzuwirken, sollten Bund 
und Länder gemeinsam mit den Akteuren vor Ort ihre 
Anstrengungen im Gewässerschutz intensivieren. Zur 
Um setzung der Wasserrahmenrichtlinie sind mehr Flä-
chen für Entwicklungsmaßnahmen erforderlich und die 
Planung sollte effektiver gestaltet werden. Zudem sollte 
die Finanzierung verbessert und qualifiziertes Personal 
ausgebildet und eingestellt werden. Synergien der Was-
serrahmenrichtlinie mit Anliegen des Natur- und Hoch-
wasserschutzes sollten stärker genutzt werden. Erforder-
lich ist eine forcierte und konsequentere Umsetzung von 
aufeinander abgestimmten Maßnahmen.

4
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Wasserrahmenrichtlinie für die ökologische Gewässerentwicklung nutzen

4.1 Einleitung

253. Mit der Verabschiedung der Wasserrahmenricht
linie 2000/60/EG im Jahr 2000 haben sich die Mitglied
staaten der Europäischen Union (EU) verpflichtet, ihre 
Oberflächengewässer in einen guten Zustand zu ver
setzen. Dies beinhaltet sowohl einen „guten chemi
schen“ als auch einen „guten ökologischen“ Zustand, 
bzw. ein „gutes ökologisches Potenzial“ bei erheblich 
veränderten und künstlichen Gewässern. Die Zielerrei
chung war bis Ende 2015 vorgesehen – in Ausnahme
fällen bis spätestens 2027. In Deutschland wiesen 
 jedoch bis Ende 2015 nur etwa 8 % der Oberflächen
wasserkörper einen guten ökologischen Zustand bzw. 
ein gutes ökologisches Potenzial auf (BMUB und UBA 
2017). Der ökologische Zustand der deutschen Ober
flächengewässer wird weiterhin fast durchweg als 
„mäßig“, „unbefriedigend“ oder „schlecht“ eingestuft. 
Darüber hinaus ist ein deutlicher Rückgang der Biodi
versität in Süßwasserökosystemen und angrenzenden 
terrestrischen, sowie marinen Ökosystemen festzustel
len (EEA 2015; 2018). Zudem wird der chemische Zu
stand der Gewässer aufgrund ubiquitärer Schadstoffe 
wie Quecksilber flächendeckend als „nicht gut“ bewer
tet (BMUB 2016). Die Bundesländer, verantwortlich 
für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, haben 
umfangreiche Fristverlängerungen bis 2027 geltend ge
macht. Jedoch ist bereits jetzt absehbar, dass das Ziel 
auch bis zu diesem Zeitpunkt nicht erreicht werden 
wird. Deutschland hat somit bislang nicht nur seinen 
Anteil an der Zielerreichung der Richtlinie weit ver
fehlt, sondern liegt auch deutlich unter dem europäi
schen Durchschnitt. EUweit befinden sich 40 % der 
Oberflächenwasserkörper in einem guten ökologischen 
Zustand oder einem guten ökologischen Potenzial und 
38  % in einem guten chemischen Zustand (Europä
ische Kommission 2019b).

254. Neben stofflichen Belastungen durch Nährstoffe, 
klassische Schadstoffe und Spurenstoffe (z. B. Arznei
mittelwirkstoffe und Pestizide) sind anthropogene Ein
griffe in die Gewässerstruktur ein wesentlicher Grund 
dafür, dass europäische Gewässerschutzvorgaben in 
Deutschland verfehlt werden (LfU Bayern 2016; BMUB 
und UBA 2017; 2016). Die meisten Gewässer sind im 
Laufe der vergangenen Jahrzehnte und Jahrhunderte 
tiefgreifenden gewässerbaulichen Eingriffen unter
zogen worden, beispielsweise durch Begradigung, Ein
deichung, Vertiefung und vielfältige Querbauwerke. 
 Dadurch haben insbesondere die Fließgewässer grund
legende ökologische Funktionen eingebüßt. So ist die 

Durchgängigkeit von Flüssen beeinträchtigt, die natür
lichen Strukturen der Gewässersohlen sind verloren 
gegangen und es fehlt der Raum für die natürliche Ent
wicklung von Fließ gewässern und Auen. Die Hydro
morphologie der Oberflächengewässer, also die struk
turellen Eigenschaften wie ihre Gestalt und ihr 
Abflussverhalten, hat eine große Bedeutung für das 
 Angebot und die Vielfalt an Lebensräumen und damit 
für die aquatische und wasserabhängige Biodiversität. 

255.  Naturnahe Oberflächengewässer mitsamt ihren 
Uferzonen und begleitenden Auen stellen wichtige und 
einzigartige Lebensräume dar. Dies ist bisher noch zu 
wenig ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Hier findet 
sich ein Großteil der heimischen Biodiversität, die bis 
heute nicht umfassend erforscht ist. Dies gilt insbeson
dere für endemische Fauna und Flora in isolierten Ge
wässern (Deutscher Bundestag 2018; UFZ 2015). Auen 
haben sich als Uferlandschaften und Überflutungsge
biete entlang von Fließgewässern entwickelt und sind 
somit eng mit Flüssen verzahnt. Sie zählen durch ihre 
Vielzahl an stets im Wandel begriffenen Lebensräumen 
mit unterschiedlichsten Standortbedingungen zu den 
Hotspots der Biodiversität in Mitteleuropa. Darüber 
hinaus stellen Fließgewässer und Auen vielfältige Öko
systemleistungen bereit, von denen der Mensch profi
tiert. Neben der Filterfunktion sind dies beispielswei
se die Reten tionsfunktion für Hochwasser, der Raum 
für Erholung und Freizeitgestaltung sowie die klimati
sche Ausgleichsfunktion von Gewässern. Vor dem Hin
tergrund des Klimawandels spielt der Rückhalt von 
Wasser in der Landschaft sowohl bei Starkregenereig
nissen als auch bei langen Trockenperioden eine wich
tige Rolle. Man kann somit in vielerlei Hinsicht von 
„Lebensadern“ der Landschaft sprechen. Nicht nur aus 
Gründen des Gewässerschutzes im engeren Sinne, son
dern auch wegen der zentralen Bedeutung für die Bio
diversität insgesamt, ist es besorgniserregend, dass es 
sich bei den Oberflächengewässern und angrenzenden 
Auen um Lebensräume handelt, die bundesweit stark 
bedroht sind. 

256. Neben einer hohen Wasserqualität ist eine natur
nahe hydromorphologische Entwicklung Voraussetzung 
für einen guten Zustand der Gewässer. Aus Sicht des 
SRU erhalten hydromorphologische Veränderungen und 
deren Auswirkungen auf die Ökologie von Oberflächen
gewässern bislang noch nicht ausreichend Aufmerksam
keit und stehen deshalb im Fokus dieses Kapitels. Da 
der Großteil der deutschen Oberflächenwasserkörper 
Fließgewässer sind (8.986 von insgesamt 9.796 mit 
einem Einzugsgebiet > 10 km², Stand 2018, s. VÖLKER 
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4.2 Strukturveränderungen an Gewässern 

und REHSE 2019), beziehen sich die nachfolgenden 
Ausführungen primär auf Fließgewässer, sofern nicht 
anders vermerkt.

Die Wasserrahmenrichtlinie ist das zentrale Instrument 
für die ökologische Gewässerentwicklung. Sie markiert 
eine grundlegende Neuausrichtung des Gewässerschutzes, 
weil erstmals das gesamte Ökosystem in den Blick genom
men wird. Die Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet die 
Mitgliedstaaten zu umfangreichen Renaturierungsmaß
nahmen, um die ökologische Funktionsfä higkeit im Ver
bund mit den naturschutzrechtlichen Instrumenten der 
FaunaFloraHabitatRichtlinie  92/43/EWG (FFHRicht
linie) und der Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG sowie 
den ergänzenden nationalen Instrumenten des Biotop 
und Artenschutzes wiederherzu stellen. Trotz der bereits 
erreichten Erfolge bei der Verbesserung der Wasserqua
lität wird dieser Auftrag in Deutschland bisher allerdings 
nicht annährend im erforderlichen Umfang umgesetzt. In 
Bezug auf die strukturellen Gründe der Zielverfehlung be
steht ein mindestens ebenso großes Umsetzungsdefizit 
wie hinsichtlich der Nährstoff und Schadstoffbelastun
gen. Dieses Kapitel des Umweltgutachtens zeigt Heraus
forderungen auf und formuliert Handlungsansätze, wie 
Bund und Länder  diesen begegnen können.

4.2 Strukturveränderungen 
an Gewässern 

257. Menschen nutzen Gewässer seit jeher auf vielfältige 
Weise und haben sich oft in deren unmittelbarer Nähe an
gesiedelt. Wichtige Gründe hierfür waren der leichtere 
Transport von Gütern auf dem Wasserweg sowie der Be
darf an Brauch und Trinkwasser. Um menschliche Nut
zungen zu befördern oder zu sichern, wurden – spätestens 
seit Beginn der Industrialisierung in großem Maßstab – 
bauliche Veränderungen an den Gewässern vorgenommen. 
Die Struktur der ehemals ausgedehnten FlussAuenLand
schaften wurde vor allem für die Landgewinnung (u. a. für 
den Ackerbau), die Schiffbarkeit, die Energiegewinnung 
und den Hochwasserschutz verändert. 

258. Von Strukturveränderungen sind insbesondere die 
Fließgewässer betroffen. Entscheidend für deren Natur
nähe und damit auch für ihre Bedeutung als Lebensraum 
für Tiere und Pflanzen ist die Hydromorphologie. Diese 
umfasst sowohl die natürlichen Parameter, wie zum Bei
spiel Sohlstruktur, Breiten und Tiefenvariation, Ufer und 
Auenstrukturen und Abflussdynamik (Kasten 41) als auch 
die durch den Menschen verursachten Schadparameter 

Kasten 4-1:  Hydromorphologie 
von  Oberflächen- bzw. 
 Fließgewässern

Unter dem Begriff Hydromorphologie werden der Was
serhaushalt und die Morphologie eines Oberflächen
gewässers zusammengefasst. Der Wasserhaushalt er
fasst die Menge und Dynamik des Wasserabflusses 
sowie die damit zusammenhängende Verbindung des 
Oberflächengewässers mit dem Grundwasser. Der Ab
fluss ist das Wasservolumen, welches im Gewässer
querschnitt in einer bestimmten Zeit abfließt. In einem 
Fließgewässer wird er durch eine Reihe natürlicher und 
anthropogener Faktoren bestimmt (SCHÖNBORN und 
RISSEBUHL 2013). Zu den natürlichen Faktoren 
 zählen unter anderem Art, Intensität, Dauer und räum
liche Verteilung des Niederschlags, Luft und Boden
temperatur (Jahreszeiten), Bodenbeschaffenheit und 
Wassersättigung des Bodens sowie Größe und Mor
phologie des Einzugsgebiets. Zu den vom Menschen 
verursachten Einflüssen gehören Bodenverdichtung 
und versiegelung, Eindeichung, sowie Begradigung 
und Verbauung (z. B. Kanalisation) der Gewässer. Diese 

Veränderungen sorgen in der Regel dafür, dass mehr 
Wasser schneller abgeführt wird und die Verweil dauer 
im Einzugsgebiet und die Wasserspeicherung im Boden 
abnimmt (HÜTTE 2000). Folglich stehen der Abfluss 
und damit der Wasserhaushalt in engen Zusammen
hang mit der Morphologie des Gewässers. 

Morphologie bezeichnet insbesondere die eigentliche 
Form des Gewässers und bezieht sich auf die Varia
tion der Tiefe und Breite, die Laufentwicklung, die 
Strömungsgeschwindigkeit, die Substratbedingungen 
sowie die Struktur und Ausgestaltung der Uferberei
che. Aufgrund verschiedener Landschaftsstrukturen 
zeigen natürliche Fließgewässer in Deutschland deut
liche morphologische Unterschiede. Alpine Fließ
gewässer verlaufen meist in tief eingeschnittenen 
 Tälern. Weiter flussabwärts im voralpinen Bereich 
weitet sich das Gewässer zunehmend aus, verästelt 
sich und es bilden sich Kiesbänke aus. Mit weiter ab
nehmendem Geländegefälle bilden sich zunehmend 
gewundene Gerinne, die Mäander. Mit größerer Nähe 
zur Mündung nehmen die Längen dieser Mäander
wellen stetig zu. Die Mäander können sich über lange 
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 ɦ Abbildung 4-1 

Schematischer Querschnitt durch ein natürliches Fließgewässer

SRU 2020

Flussbett (Gerinne)Altarm

(rezente) Aue(rezente) Aue

Mittelwasserlinie

Hochwasserlinie

Zeiträume über den gesamten Talboden bewegen. 
Schließlich mündet der Fluss ins Meer oder einen 
See, entweder in einem Flussdelta oder bei Meeren 
mit starkem Gezeitenhub in einem Ästuar (siehe z. B. 
SCHÖNBORN und RISSEBUHL 2013).

Im Verlauf des Flusses ändern sich auch der Transport 
und die Ablagerung von Feststoffen. Letztere sind im 
Allgemeinen im Oberlauf eher grob, insbesondere am 
Grund transportierte Steine, Kies und Sand (sog. Ge
schiebe). Weiter flussabwärts handelt es sich dann pri
mär um feine Sedimente und Schwebstoffe (HÜTTE 
2000). Schwebstofftransport und ablagerung haben 
großen Einfluss auf die Verlandung von strömungsbe
ruhigten Fließgewässerbereichen und die Entwicklung 
von Auen. Auen, auch Hochwasserbett genannt, sind 
flussbegleitende Bereiche, die durch Überflutungen 
geprägt werden und theoretisch bei Hochwasser vom 
Wasser erreicht werden (Abb. 41). Durch anthropo
gene Veränderungen (Anlegen von Deichen) abge
trennte Areale werden als Altauen bezeichnet, die noch 
überflutbaren Bereiche als rezente Auen (BMU und BfN 
2009; SCHÖNBORN und RISSEBUHL 2013).

Ist die Hydromorphologie durch menschliche Aktivi
täten beeinträchtigt, kann dies durch Renaturierung 
(teilweise) korrigiert werden. Bei der Renaturierung 
wird versucht, einen möglichst natürlichen oder auch 
ursprünglichen Zustand des Gewässers wiederherzu
stellen (MEHL 2018; JÄHNIG et al. 2011). Ziel ist 

dabei, eine möglichst eigendynamische Entwicklung 
des Fließgewässers zuzulassen. Natürliche Verände
rungen des Gewässerbetts einschließlich der Sohle, 
das heißt, des am tiefsten gelegenen Bereichs des was
serbedeckten Grundes des Fließgewässers (Gerinne), 
und des Ufers durch die Strömung und den Feststoff
transport sind dabei gewünscht. Sie werden eventu
ell sogar durch das Einbringen von Totholz oder 
 Steinen gefördert. Grundlage für die Umsetzung von 
Renaturierungsmaßnahmen ist eine Bewirtschaf
tungsplanung. Diese umfasst nach Wasserrahmen
richtlinie unter anderem die Beschreibung der Fluss
gebiete, der Belastungen und der Schutzgebiete, das 
Überwachungsprogramm (Monitoringprogramm), 
die Umweltziele und das Maßnahmenprogramm (An
hang VII Wasserrahmenrichtlinie). 

Die Bewirtschaftung der Oberflächengewässer nach 
Wasserrahmenrichtlinie erfolgt auf der Ebene der 
Flusseinzugsgebiete, die das Gebiet umfassen, welches 
von einem Fluss einschließlich seiner ober und un
terirdischen Zuflüsse entwässert wird. Insbesonde
re für die Planung und Berichterstattung wurden die 
Gewässer in Wasserkörper eingeteilt. Dabei handelt 
es sich um einheitliche und bedeutende Abschnitte 
eines Oberflächengewässers, zum Beispiel einen See, 
Fluss oder Kanal, einen Teil eines Flusses oder Ka
nals oder ein Übergangsgewässer (Art. 2 Wasserrah
menrichtlinie). Die Festlegung der Wasserkörper er
folgt durch die Bundesländer. 
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von Gewässersohle und Uferzone, wie zum Beispiel Quer
bauwerke, Sohl und Uferverbau, sowie Prozesse und Wirk
mechanismen auf der überregionalen Skala. Entscheidend 
für die Ausprägung zum Beispiel des Längs und Quer
schnitts von Gewässern und die Laufentwicklung sind der 
Sediment und Wasserhaushalt des Gewässersystems. Eine 
besondere Rolle für einen naturnahen Zustand von Gewäs
sern spielen zudem Auen und nicht zuletzt das gesamte 
Einzugsgebiet. Strukturveränderungen an Gewässern füh
ren regelmäßig zu erheblichen Eingriffen in das lokale Öko
system (BMUB und UBA 2016, S. 38).

4.2.1 Hydromorphologische 
 Herausforderungen

Gewässermorphologie
259. Die Morphologie der Fließgewässer in Deutschland 
hat sich durch menschliche Eingriffe in den letzten zwei 
Jahrhunderten soweit vom natürlichen Zustand entfernt, 
dass 35 % der Oberflächengewässer als „erheblich verän
dert“ eingestuft werden (BMUB und UBA 2016, S. 49). Das 
bedeutet, dass die Gestalt dieser Gewässer für deren Nut
zung stark verändert wurde und somit ein guter ökologi
scher Zustand gemäß der Wasserrahmenrichtlinie aufgrund 
des Fehlens typgemäßer Lebensräume nicht erreicht wer
den kann, ohne dass dafür die wesentlichen Nutzungen 
stark eingeschränkt oder aufgegeben werden müssten. 
 Weitere 15  % der bestehenden Fließgewässer wurden 
 künstlich angelegt. Erheblich veränderte Flussabschnitte 
 (Wasserkörper) finden sich vor allem im Nordwesten 
Deutschlands sowie an den Hauptströmen von Rhein und 
Donau. Künstliche Wasserkörper wurden insbesondere im 
Norden geschaffen (Abb. 42; BMUB und UBA 2016, S. 49). 

260. Die folgenden drei hydromorphologischen Merk
male haben wesentlichen Einfluss auf den ökologischen 
Zustand von Oberflächengewässern und ihre Eigenschaf
ten als Habitat für Tiere und Pflanzen: 

 ɦ morphologische Bedingungen,

 ɦ longitudinale Durchgängigkeit des Flusses (freie Pas
sierbarkeit für Sedimente und wandernde Gewässer
organismen),

 ɦ Wasserhaushalt (Abfluss und Abflussdynamik, Ver
bindung zu Grundwasserkörpern).

Je natürlicher und heterogener die Morphologie, umso 
größer ist die Vielfalt der Habitatstrukturen, beispiels
weise kiesige oder sandige Sohlen, Totholzablagerungen, 

tiefe Kolke (wassergefüllte Vertiefungen) und Bereiche 
mit unterschiedlichen Wasserpflanzen. Durch diese 
Strukturen wird die geeignete Grundlage für eine hohe 
aquatische Biodiversität und auch für die mit dem Ge
wässer assoziierte terrestrische Biodiversität geschaffen 
(BMUB und UBA 2016). In den Gewässern reicht diese 
zum Beispiel bei den Tieren von zahlreichen Wirbel losen 
wie Libellen, Köcherfliegen, Eintagsfliegenlarven und 
Strudelwürmern über Amphibien und Fische bis hin zu 
Säugetieren wie dem Biber (UFZ 2015).

Für die Migration aquatischer Lebewesen spielt die 
Durchgängigkeit eine entscheidende Rolle (Tz. 263). 
Sind Gewässer durch anthropogene Barrieren wie Quer
bauwerke (z. B. Staudämme, Wehre und Schleusen) nicht 
ausreichend durchgängig, kann dies zudem den Trans
port von Sedimenten und damit die natürliche Gewäs
serdynamik verändern (Tz. 264). 

Wasserhaushalt sowie der Einfluss des 
 Klimawandels
261. Der Wasserhaushalt, das heißt die Aufnahme und 
Abgabe von Wasser im gesamten Einzugsgebiet eines Ge
wässers, wirkt sich auf das Abflussverhalten, Trockenfal
len oder Überfluten bestimmter Bereiche sowie auf die 
Strömungsgeschwindigkeit des Gewässers und damit 
auch auf Flora und Fauna aus (UBA 2017). Angesichts 
des Klimawandels mit häufiger auftretenden Extremwet
terereignissen wird der Zusammenhang zwischen Was
serhaushalt, Trockenheiten und Wassertemperatur
anstiegen, insbesondere deren großer Einfluss auf die 
Gewässerökologie, weiter an Bedeutung gewinnen 
(LAWA 2017; Deutscher Bundestag 2019; BMUB und 
UBA 2017). Fehlen natürliche Poolstrukturen als mög
liche Refugien und wird weniger Wasser in der Fläche 
und damit in den Gewässern gehalten, steigt das Risiko, 
dass kleine Gewässer komplett trockenfallen und damit 
die aquatischen Organismen verloren gehen. 

Auch Temperaturanstiege in den Gewässern wirken 
sich auf die Ökologie aus. Diese können durch Kraft
werkseinleitungen und fehlende Beschattung, zuneh
mend aber auch durch den Klimawandel verursacht 
bzw. verstärkt werden (BMUB und UBA 2016). Mit 
steigenden Temperaturen verschiebt sich die Artenzu
sammensetzung hin zu wärmeliebenden Arten. Kaltste
notherme Arten (angepasst an gleichbleibend niedrige 
Temperaturen), wie zum Beispiel lachsartige Fische 
(Salmoniden), werden dagegen unter anderem in ihrer 
Entwicklung negativ beeinflusst (BRUNKE 2008). Hö
here Temperaturen in Seen führen zu einer ausge
prägteren und längeren Temperaturschichtung, was 
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 ɦ Abbildung 4-2 

Natürliche, erheblich veränderte und künstliche Wasserkörper in Deutschland (2016)

Quelle: BMUB und UBA 2016, S. 50
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wiederum den Sauerstoffaustausch mit tiefen Wasser
schichten mindert und somit zu Sauerstoffzehrung füh
ren kann (IGB 2019). Im Extremfall sterben die Organis
men nahe dem Grund wegen fehlendem Sauerstoff ab. 

Auswirkungen von Querbauwerken auf die 
Hydromorphologie von Gewässern 
262. Als Querbauwerke werden quer zum Gewässerbett 
eingebrachte künstliche Bauwerke bezeichnet. Diese zer
schneiden das Gewässer, verändern die natürlichen Strö
mungsverhältnisse und haben somit erhebliche Auswir
kungen auf die Gewässerökologie (MULNV NRW o. J.–a). 
Wichtige Gründe für die Anlage von Querbauwerken 
waren die Aufstauung von Wasser zur Brauch oder Trink
wassergewinnung, Bewässerung, Wasserstandsregulie
rung begradigter Gewässer oder Energieerzeugung sowie 
die Vergrößerung der Wassertiefe für die Schiffbarma
chung von Wasserläufen (BMUB und UBA 2016). 

In Deutschland war im Jahr 2015 die Durchgängigkeit 
der Fließgewässer von etwa 200.000 Querbauwerken 
unterbrochen (NAUMANN 2016). Nur etwa 10 % der 
FließgewässerWasserkörper wurden in Bezug auf 
die Durchgängigkeit für Fische und andere Organismen 
als gut bewertet (Stand 2016, ebd.). Zu den Quer
bauwerken zählen zum Beispiel Sohlschwellen, Stau
stufen, Talsperren sowie Wehre. Sie beeinflussen zahl
reiche gewässerökologisch relevante Parameter wie die 
Hydrologie (Strömungsgeschwindigkeit, Wasserstand) 
und die Morphologie (Sedimenttransport), aber auch 
chemische und physikalische Eigenschaften (Wasser
temperaturen, Sauerstoffgehalt) (DAMM et al. 2011, 
S. 36–39). Zudem können sie zum Verlust von Auen 
führen. 

Die 7.400 Wasserkraftwerke in Deutschland sind zwar in 
ihrer Anzahl im Vergleich zu allen Querbauwerken nicht 
so dominant, konzentrieren sich aber insbesondere im 
Süden Deutschlands und stellen dort durchaus eine 
 gewässerökologische Herausforderung dar (ANDERER 
et al. 2012; UBA 2014). An den zur Stromerzeugung er
richteten Wehren wird die Durchgängigkeit des Fließ
gewässers unterbrochen. Bei der Turbinenpassage kön
nen Fische verletzt oder getötet werden, was zu einer 
Bedrohung der Population führen kann, insbesondere 
wenn mehrere Wehre aufeinander folgen. Zudem kann 
die Wasserausleitung aus dem Fluss einen geringen 
 Wasserstand im Flussbett und das Trockenfallen von Ge
wässerabschnitten zur Folge haben. Wasserkraft hatte 
2017 einen Anteil von 3,4 % an der Bruttostromerzeu
gung und einen Anteil von 9,3 % an der Stromerzeugung 
durch erneuerbare Energien (BMWi 2018). Die instal

lierte Leistung von 5.605 MW im Jahr 2017 hat sich dabei 
in den letzten Jahrzehnten nicht stark verändert. Der 
Großteil davon – etwa 90 % – wird von circa 400 Anla
gen  mit einer Leistung von mehr als 1 MW erbracht 
(UBA 2019). Das Potenzial der Energiegewinnung durch 
Wasserkraft ist in Deutschland weitgehend erschöpft 
(SRU 2011, Tz. 158).

263. Die Durchgängigkeit von Fließgewässern ist für 
deren Ökologie von großer Bedeutung. Der Grund hier
für ist, dass eine Reihe aquatischer Organismen im 
Laufe ihres Lebenszyklus meist regelmäßig den Ort 
wechseln müssen, zum Beispiel um sich zu paaren, für 
die Eiablage und für die Nahrungsaufnahme. Beson
ders gut wurde die Bedeutung der linearen Durch
gängigkeit für eine Reihe von Fischarten untersucht 
(JÄHRLING et al. 2008). Querbauwerke in Fließgewäs
sern unterbinden oder beeinträchtigen je nach Aus
bildung und Lage diese Wanderungsbestrebungen 
(MUNLV NRW 2015). Dazu zählt unter anderem der 
Wechsel zwischen Teillebensräumen, die zum Beispiel 
der Nahrungsaufnahme oder Ruhe dienen. Besonders 
bekannt ist das Wanderverhalten von Fischen wie Lachs 
und Aal, die auf dem Weg zu ihren Laichgebieten 
 tausende Kilometer zurücklegen. Andere Gründe für 
Wanderungen sind das Aufsuchen von Überwinterungs
gebieten (u. a. in tiefere, strömungsberuhigte Ge biete), 
die Kompensation von Terrain verlusten durch Drift 
sowie die Wiederbesiedlung von chronisch oder 
 katastrophenbedingt verödeten Gewässerabschnitten 
 (sowohl flussauf als auch flussabwärts gerichtet 
 (Propagation)) (ebd.). Zusätzlich ist die  Migration 
von Arten für den genetischen Austausch  zwischen 
 unterschiedlichen Populationen und somit für deren 
Fortbestand essenziell (BfG 2015).

Grundsätzlich unterscheidet man bei aquatischen 
 Organismen zwischen der diadromen Wanderung, 
wenn der Wechsel zwischen Meer und Süßwasser statt
findet, und der potamodromen Wanderung, wenn 
 zwischen verschiedenen Süßwasserhabitaten gewech
selt wird. Der Fortbestand wandernder Fischarten und 
Rundmäuler ist, wenn die oben erläuterten biologischen 
Bedürfnisse nicht befriedigt werden können, in den 
 Gewässern bei gestörter oder unterbrochener linearer 
Durchgängigkeit gefährdet (MUNLV NRW 2015). Ein 
prominentes Beispiel für einen Laichwanderer ist der 
Europäische Stör (Acipenser sturio), ein diadromer 
Wanderer, der gemäß des  Anhangs IV der FFHRicht
linie zu den streng zu schützenden Tierarten gehört. 
Nach der Roten Liste der Weltnaturschutzunion 
 (International Union for Conservation of Nature – 
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IUCN) ist die Population in den letzten 75 Jahren um 
mehr als 90 % zurückgegangen – hauptsächlich durch 
den Verlust an Lebensräumen (GESNER et al. 2010). 
Auch potamodrome Fischarten wie die Bachforelle 
(Salmo trutta fario) können durch Wanderungs
beschränkungen Lebensräume verlieren und Popu
lationseinbrüche erleiden.

Insgesamt reagiert die Fischfauna besonders empfind
lich auf eine beeinträchtigte Hydromorphologie bzw. 
eine gestörte Durchgängigkeit von Fließgewässern 
(BMUB und UBA 2016). Die vom BMUB und UBA 
(ebd.) veröffentlichte Auswertung der gesammelten 
Fachdaten der Bundesländer weist auf einen problema
tischen Zustand der Fischfauna in deutschen Flüssen 
hin. Lediglich bei 14 % der berücksichtigten Fließge
wässerWasserkörper ließ sich ein sehr guter oder guter 
 Zustand im Jahr 2016 feststellen. Über die Hälfte der 
Gewässer (52  %) verfügten dagegen über einen nur 
 „mäßigen“ bis „schlechten“ Zustand der Fischfauna. 
Über die Fischfauna der übrigen 34  % der Fließge
wässer lässt sich aufgrund fehlender Bewertung keine 
Aussage treffen (ebd.).

264. Querbauwerke be oder verhindern auch den Trans
port von Sedimenten und verändern somit deren Mobi
lisierungs und Ablagerungsverhalten. Eine mögliche 
Folge ist, dass Geschiebe zurückgehalten wird. Dies hat 
weiter flussabwärts eine verstärkte Tiefenerosion zur 
Folge und beeinflusst den Feststoffhaushalt des Fließ
gewässers (BfG 2011; QUICK et al. 2014). Sowohl zu 
wenig als auch zu viel Sediment im Gewässer verändert 
die gewässertypischen Strukturen und die Substrat
zusammensetzungen. Dies hat wiederum Auswirkungen 
auf die Umweltbedingungen, die ökosystemaren Prozes
se und die Organismen, die im und am Wasser leben. 
Ein Beispiel hierfür ist die Überlagerung der Gewässer
sohle im Rückstaubereich von Querbauwerken mit Fein
sedimenten (SCHÄLCHLI 1993; MUNLV NRW 2015). 
Folge davon kann sein, dass Lückenstrukturen in der 
Sohle verstopft werden, gleichzeitig das Sediment ver
festigt und die Sauerstoffzufuhr in die Gewässersohle 
beeinträchtigt wird, was insgesamt als Kolmation be
zeichnet wird (SCHÄLCHLI 1993; SEITZ et al. 2019). 
Dadurch gehen die Lückenstrukturen als Lebensräume 
für Kleinstlebewesen, zum Beispiel die Brut von über 
Kiesgründen laichenden Fischen, aber auch am Grund 
lebenden wirbellosen Tieren, verloren (THURMANN 
und ZUMBROICH 2013; SEITZ et al. 2019). Dies 
kann verhindern, dass ein guter ökologischer Zustand 
im  Fließgewässer erreicht wird (MUNLV NRW 2015; 
 ZUMBROICH und HAHN 2018).

4.2.2 Wasserbauliche Maßnahmen 
zur Verbesserung 
der  Hydromorphologie

265. Maßnahmen zur Verbesserung der Hydromorpho
logie dienen dazu, möglichst natürliche und somit diver
se Gewässer und Habitatstrukturen zu schaffen, um die 
natürliche Artenvielfalt zu gewährleisten (BMUB und 
UBA 2016; REHFELDKLEIN et al. 2013). Im Folgenden 
werden einige Maßnahmen genannt (s. a. Kasten 42). 
Für ausführliche Darstellungen sei auf die Fachliteratur 
verwiesen (z. B. KOENZEN et al. 2009; HAASE et al. 
2015; JÄHNIG et al. 2011). 

Um die Hydromorphologie zu verbessern, können zum 
Beispiel harte Ufer und Sohlverbauungen (z. B. Verroh
rung oder Steinpflasterung) entfernt werden. Wehre kön
nen durch flache, ökologisch optimierte Sohlrampen er
setzt werden, Kiesbänke neu angelegt, Uferabbrüche nicht 
wieder befestigt und somit zugelassen werden. Durch die 
Seitenerosion holt sich der Fluss Sedimente zurück, die 
das natürliche Entstehen von Sand und Kiesbänken er
möglichen, wodurch unter anderem wertvolle Fischlaich
gebiete entstehen können. Aktiv kann eine seitliche Ver
lagerung des Gewässers unterstützt werden, indem Totholz 
oder künstliche Strömungsumlenker ins Gewässer einge
bracht werden. Um den Gewässern wieder eine eigendy
namische Entwicklung zu ermöglichen, sind allerdings freie 
Flächen an den Gewässern erforderlich (BMU und BfN 
2018). Wenn Deiche zurückverlegt, die Sohle angehoben 
oder eine eigendynamische Gewässerentwicklung ermög
licht wird, fördert dies die Entwicklung von Auen oder 
trägt zu deren Reaktivierung entlang des Fließgewässers 
bei. Die Entwicklung gewässertypischer Ufervegetationen 
kann durch eine entsprechende Pflege begünstigt werden. 
Fehlt diese Vegetation, sind Anpflanzungen möglich. Auch 
das Anschließen von Altarmen oder Altwässern hilft dabei, 
die Laufentwicklung und die Habitatsituation des Fließ
gewässers zu verbessern (REUVERS 2011). 

Um die Durchgängigkeit wiederherzustellen, können 
Bauwerke zurückgebaut sowie Umgehungsgerinne oder 
Fischauf und abstiegsanlagen an Wehren, Wasserkraft
werken oder Talsperren eingerichtet werden (Kasten 42). 
Bei der Planung von Maßnahmen empfiehlt es sich, zu
erst zu überprüfen, ob ein Rückbau möglich ist. Werden 
Wasserbauanlagen saniert, ist dies eine gute Gelegen
heit, sie besser an die gewässerökologischen Belange an
zupassen. In anderen Fällen werden technische oder be
triebliche Veränderungen an Schleusen, Schöpfwerken 
oder sonstigen wasserbaulichen Anlagen vorgenommen.
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266. Für die ökologische Modernisierung der Wasserkraft 
in Deutschland hat das Umweltbundesamt (UBA) eine 
Reihe von Vorschlägen erarbeitet (UBA 2014). Dazu ge
hören zum Beispiel die Erstellung eines strategischen Kon
zeptes zur Wasserkraftnutzung sowie die Ausweisung von 
gewässerökologisch sensiblen Gebieten und wichtigen Ent
wicklungskorridoren. Auf dessen Grundlage sollte ein Aus 
oder Rückbau geprüft werden. Auch besteht die Option, 
Wasserkraftwerke an andere Standorte zu verlegen (BMUB 
und UBA 2016). Zusätzlich empfiehlt das UBA, alle geeig
neten Maßnahmen umzusetzen, die die negativen Umwelt
wirkungen von Wasserkraftwerken mindern (UBA 2014). 

267. Querbauwerke verringern, wie bereits erwähnt, auch 
den Transport von Sedimenten und führen im oberstro
migen Bereich zu einem Sedimentstau, im unterstromigen 

Bereich dagegen zu einem Sedimentdefizit (Tz. 264). 
Dem Rückhalt von Sedimenten kann, wenn ein Rückbau 
des Bauwerks nicht möglich ist, zum Beispiel durch eine 
regelmäßige Entnahme oder Ausspülung von nicht oder 
nur unkritisch belasteten Sedimenten begegnet werden. 
Ein Sedimentdefizit kann zum Beispiel durch Geschiebe
zugabe unterhalb der Staustufe behoben bzw. gemindert 
werden (BMUB und UBA 2016; IKSD o. J.). Um einen ge
wässertypkonformen Sedimenthaushalt herzustellen, ist 
ein entsprechendes Management erforderlich (QUICK 
und JÄHRLING 2016; BfG und BAW 2016; LAWA 2019a). 
Dabei sind auch negative Nebeneffekte von Maßnahmen, 
wie zum Beispiel die Mobilisierung von Schadstoffen, zu 
beachten. Am Beispiel der Elbe wurde frühzeitig gezeigt, 
wie wichtig es für ein Sedimentmanagementkonzept ist, 
das gesamte Einzugsgebiet zu betrachten (IKSE 2014).

Kasten 4-2:  Beispiele für Maßnahmen, um 
die Durchgängigkeit von Fließ-
gewässern für aquatische 
 Organismen zu verbessern

Bei funktional weiterhin erforderlichen Querbauwer
ken hilft die Errichtung von Fischauf und abstiegsan
lagen dabei, die Durchgängigkeit wiederherzustellen 
(Abb. 43). Solche Anlagen sollen es insbesondere 
 Fischen ermöglichen, Querbauwerke, wie zum Beispiel 
Wehre von Wasserkraftwerken, unbeschadet zu pas
sieren. Fischpässe müssen an die entsprechenden 
 Bedingungen der Gewässer, der Querbauwerke und die 
Bedürfnisse der Fische angepasst sein. Besonders 
 wichtig ist es, dass die Einstiege in die Pässe von den 
Fischen gefunden werden (siehe z. B. KEUNEKE und 
DUMONT 2011). Untersuchungen bestätigen die 
Wirksamkeit solcher Anlagen, allerdings nicht für alle 
Arten. Für Wirbellose ist sie oft geringer als für Fische 

(„BfG registriert an Fischaufstiegsanlage Koblenz über 
230.000 aufsteigende Fische“, Pressemitteilung der 
Bundesanstalt für Gewässerkunde vom 4. Oktober 
2017; LUNG MecklenburgVorpommern 2009).

Sogenannte Fischschutzrechen, die vor Wasserkraft
anlagen installiert werden, sollen verhindern, dass 
 Fische in die Turbinen gelangen. Um den Fischen die 
Wanderung zu ermöglichen, sind dann Bypässe erfor
derlich, die grund oder oberflächennah sein können, 
damit sie an den Turbinen vorbeigeführt werden. 

Querbauwerke können auch die Durchgängigkeit für 
Tiere wie Biber und Otter beeinträchtigen. Der Biber 
zählt zu den bedrohten und entsprechend Anhang IV 
der FFHRichtlinie streng geschützten Tierarten. Eine 
Biberfamilie benötigt je nach Qualität des Biotops ein 
Revier von einem bis drei Kilometer Uferlänge (Bund 
Naturschutz in Bayern o. J.). Bei Wanderungen bewegt 
sich der Biber vorzugsweise entlang des Fließgewäs
sers und nur kurze Strecken über Land, um Hindernis
se zu passieren. Uferverbauungen, Staustufen und 
 Wasserkraftwerke können den Austausch zwischen 
 Populationen erschweren (Trinationales Umwelt
zentrum 2015). Zudem besteht für den Biber an den 
 Rechen der Wasserkraftwerke das Risiko, zu ertrinken. 
Zum Schutz der Biber wurden daher geeignete Pas
sagen errichtet. Das Kraftwerk Birsfelden in der 
Schweiz hatte beispielsweise zur Verbesserung der 
 Passierbarkeit des Bauwerks den bestehenden Fisch
pass um eine Bibertreppe ergänzt (ebd.). Wird die 
Durchgängigkeit von Fließgewässern wiederhergestellt, 
so ist dies ein wichtiger Schritt, um die Verbreitung des 
Bibers und anderer Arten zu unterstützen.

 ɦ Abbildung 4-3 

Fischtreppe an der Spree bei Beeskow

SRU 2020



208

268. Verbesserungen des Wasserhaushalts zielen darauf 
ab, einen naturnäheren Abfluss mit einer entsprechen
den Abflussdynamik sowie einen natürlichen Rückhalt 
des Wassers wiederherzustellen. Dies gelingt zum 
 Beispiel dadurch, dass Deiche rückverlegt, abgesenkt 
oder geöffnet werden. Weitere Optionen sind das Fluten 
von Poldern und Modifizieren oder Verfüllen von 
Entwässerungs gräben. Mit diesen Maßnahmen können 
natürliche Überflutungsräume geschaffen und gleich
zeitig Feuchtge biete wiedervernässt werden (LAWA 
2015). Bei diesen Maßnahmen ergibt sich eine Reihe von 
Synergien mit dem Hochwasser und Natur bzw. Auen
schutz (Tz. 279 ff.).

4.3 Wasserrahmenrichtlinie 
und ein guter ökologischer 
Zustand

269. Mit der Verabschiedung der Wasserrahmenricht
linie im Jahr 2000 wurde ein gesamteuropäischer 
 Ordnungsrahmen für eine ökologische Gewässer
entwicklung geschaffen. Eine Besonderheit der Wasser
rahmenrichtlinie ist ihr ganzheitlicher Ansatz für den 
Gewässerschutz. Sie zielt sowohl auf die aquatischen 
Ökosysteme und die direkt von ihnen abhängenden 
Landökosysteme und Feuchtgebiete (z. B. Moore) im 
Hinblick auf deren Wasserhaushalt und das Grund
wasser ab. Zudem bezieht sie auch die gewässerbeglei
tenden wasserabhängigen Landökosysteme ein, womit 
sie Auen miterfasst (s. Abschn. 4.4.1). Sie gilt damit als 
„erste ökologisch orientierte Richtlinie im Gewässer
schutz“ (UBA 2017, S. 5). 

Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten nach einem 
konkreten Zeitplan einen umfassenden Schutz ihrer 
 Binnenoberflächen, Übergangs und Küstengewässer 
herzustellen. Zu den wichtigsten Neuerungen, die mit 
der Richtlinie auf den Weg gebracht wurden, gehören 
neben dem Genannten die Betrachtung der emis
sions  und immissionsseitigen Herausforderungen, 
die Ge wässer bewirtschaftung auf der Ebene der Fluss
gebietseinheiten, das Kostendeckungsprinzip bei Wasser
dienstleistungen und die breite Einbindung der Öffent
lichkeit (siehe z. B. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
 Berlin  2001). Rechtlich umgesetzt wurde die Wasser
rahmenrichtlinie in Deutschland insbesondere durch 
 Änderungen im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und den 
Landeswassergesetzen. 

4.3.1 Grundlagen
270. Ziel der Wasserrahmenrichtlinie ist das Erreichen 
oder Erhalten eines guten chemischen und mengen
mäßigen Zustands des Grundwassers sowie eines guten 
ökologischen und chemischen Zustands der Oberflä
chengewässer. Dieser gute Zustand weicht nur gering
fügig von dem natürlichen, sehr guten Zustand ab, der 
gleichzeitig der Referenzzustand ist. Es gilt somit das 
wasserrechtliche Verbesserungsgebot und das Ver
schlechterungsverbot (Art. 27 Abs. 1 Nr. 1 Wasserrah
menrichtlinie). Letzteres bedeutet insbesondere, dass 
die Genehmigung für ein konkretes Vorhaben zu 
 versagen ist, wenn dieses zu einer Verschlechterung 
des Zustands eines Oberflächenwasserkörpers führt 
(EuGH, Urt. v. 15. Juli 2015, C461/13; MUKE Baden
Württemberg 2017). Bei künstlichen oder durch 
den Menschen erheblich veränderten Wasserkörpern 
(z. B. Talsperren) (Tz. 259) muss als Bewirtschaftungs
ziel ein gutes ökologisches Potenzial und ein guter 
 chemischer Zustand hergestellt werden. Die Wasser
rahmenrichtlinie berücksichtigt bei diesen Gewässern 
die Einschränkungen, die sich aus der bestehenden 
 Nutzung durch hydromorphologische Veränderungen 
ergeben. Mit dem guten Potenzial gelten daher abge
schwächte Anforderungen im Vergleich zum guten 
ökologischen Zustand.

271. Grundlage für die Umsetzung der Wasserrahmen
richtlinie ist eine Bestandsaufnahme. Diese beinhaltet 
eine Abschätzung der Wahrscheinlichkeit der Zielerrei
chung und ein Monitoring, auf dessen Grundlage an
schließend der Zustand der Wasserkörper bewertet 
wird. Für die Bewertung des ökologischen Zustands 
der  Oberflächengewässer wird auf die Komponenten 
bio logische, chemische, physikalischchemische und 
 hydromorphologische Qualität zugegriffen (Tab. 41). 
Die hydromorphologischen Qualitätskomponenten 
 umfassen die morphologischen Bedingungen, die 
 Durchgängigkeit des Flusses und den Wasserhaushalt 
(Kasten 41). Bei den biologischen Qualitätskompo
nenten wird insbesondere das Vorkommen bestimmter 
Arten von Fischen, im Flussbett lebender Wirbellosen 
(Makrozoobenthos), Wasserpflanzen (Makrophyten), 
auf dem Flussbett lebender Pflanzen (Phytobenthos) 
und kleinster Algen (Phytoplankton) bewertet. Ein 
guter Zustand bedeutet, dass der Bestand der jeweili
gen Organismen nur geringfügig von dem natürlichen 
Zustand abweicht. Außerdem dürfen die Umweltqua
litätsnormen für die flussgebietsspezifischen Schad
stoffe nicht überschritten sein (Tab. 41). 

Wasserrahmenrichtlinie für die ökologische Gewässerentwicklung nutzen
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Wird nur eine Umweltqualitätsnorm bzw. eine Qualitäts
komponente schlechter als gut bewertet, so verfehlt der 
betroffene Wasserkörper das Ziel der Richtlinie (Oneout
alloutPrinzip). Der physikalischchemische Zustand 
(z. B. pHWert, Temperatur und Sauerstoffgehalt im Ge
wässer) und der hydromorphologische Zustand sind un
terstützend in die Bewertung einbezogen. Sie müssen 
eine Qualität aufweisen, die es der Lebensgemeinschaft 
ermöglicht, sich entsprechend dem Ziel der Wasserrah
menrichtlinie zu entwickeln (BMUB und UBA 2017).

Die nach Wasserrahmenrichtlinie darzustellenden Fließ
gewässer in Deutschland (Einzugsgebiete > 10 km2) 
haben eine Fließgewässerstrecke von etwa 137.000 km 
(UBA 2017). Die Richtlinie unterscheidet drei Arten 
von Oberflächen bzw. Fließgewässern (Art. 2 Wasser
rahmenrichtlinie; CIS Working Group 2.2 2002): 

1.) Natürliche Fließgewässer sind solche, die nicht durch 
physikalische Aktivitäten des Menschen erheblich ver
ändert wurden. Sie machen in Deutschland 61  % der 
Fließgewässerstrecke aus. 

2.) Erheblich veränderte Fließgewässer sind Wasser
körper, die durch menschliche Aktivitäten substanziell 
in ihrem Charakter verändert wurden, und deshalb 
 keinen guten ökologischen Zustand erreichen können. 
Dies trifft auf 29 % der Fließgewässerlänge zu. 

3.) Künstliche Fließgewässer sind Gewässer, die an Orten 
angelegt wurden, wo vorher kein Gewässer war. Sie haben 
einen Anteil von 10 % an der Fließgewässerstrecke aller 
darzustellenden Gewässer. 

Die Wasserrahmenrichtlinie gilt für alle Oberflächenge
wässer. Allerdings müssen kleine Fließgewässer (Fluss
einzugsgebiet < 10 km2), die etwa zwei Drittel der 
circa 400.000 km Gesamtfließgewässerstrecke in Deutsch
land ausmachen, nicht gesondert dargestellt  werden 
(UBA 2017). Sie unterliegen somit zwar den rechtlichen 
Verpflichtungen des Gewässerschutzes, aber nicht den 
Berichtspflichten an die Europäische Kommission (kri
tisch dazu MÖCKEL 2013; UBA 2017).

272. Im Jahr 2009 startete der erste Bewirtschaftungs
zyklus zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 
(Abb.  44). Nach der Bestandsaufnahme und der Ent
wicklung eines Monitoringprogramms mussten die Maß
nahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne aufge
stellt werden. Die Bewirtschaftungspläne enthalten 
gemäß § 83 Abs. 2 WHG in Verbindung mit Anhang VII 
Wasserrahmenrichtlinie Beschreibungen der Flussge
biete und der Belastungen, denen sie ausgesetzt sind. 
 Außerdem findet sich in ihnen eine Übersicht über 
Schutzgebiete bzw. Gebiete, für die nach gemeinschaft
lichen Rechtsvorschriften ein besonderer Schutz für 
Oberflächengewässer, für das Grundwasser oder für die 

 ɦ Tabelle 4-1 

Komponenten, anhand derer der Zustand der Oberflächengewässer gemäß Wasserrahmenrichtlinie 
bewertet wird

Oberflächengewässer

Ökologischer Zustand Chemischer Zustand

Biologische Qualitätskomponenten
(Fische, wirbellose Fauna, Gewässerflora)

Chemische Qualitätskomponenten
(flussgebietsspezifische Schadstoffe*)

Unterstützend dazu:

Physikalisch-chemische Qualitätskomponenten:
z. B. Temperatur, pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Nährstoffe

Hydromorphologische Qualitätskomponenten:
(Durchgängigkeit, Wasserhaushalt, Morphologie, Tideregime)

Prioritäre Stoffe
(derzeit 45**)

*  alle proritären Stoffe und sonstigen Stoffe, bei denen festgestellt wurde, dass sie in den Wasserkörper bzw. in signifikanten Mengen 
in den Wasserkörper eingeleitet werden (s. UBA und LAWA o. J.)

** Richtlinie 2013/39/EU

Quelle: BMUB und UBA 2016, verändert
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vom Wasser abhängigen Lebensräume und Arten gilt. 
Enthalten ist zudem das Überwachungsnetz. Hinzu kom
men noch eine Liste mit Bewirtschaftungszielen und eine 
Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse des 
 Wassergebrauchs und der Maßnahmen zur Öffentlich
keitsbeteiligung. Nach Art. 14 Wasserrahmenrichtlinie 
muss bei der Aufstellung, Überprüfung und Aktuali
sierung der Bewirtschaftungspläne die Öffentlichkeit 
 beteiligt werden (s. Abschn. 4.6.3). Die Bewirtschaf
tungspläne sind alle sechs Jahre zu aktualisieren. 

Die Zielerreichung der Wasserrahmenrichtlinie war für 
das Jahr 2015 vorgesehen (Art. 4 Abs. 1 lit. a Wasserrah
menrichtlinie). Allerdings konnten Fristverlängerungen 
zur Zielerreichung über das Jahr 2015 hinaus beantragt 
werden. Dies musste in den Bewirtschaftungsplänen be
gründet werden. Gründe für Fristverlängerungen  können 
gemäß Art. 4 Abs. 4 Wasserrahmenrichtlinie bzw. § 29 
WHG sein: 

 ɦ Schwierigkeiten bei der technischen Durchführbarkeit,

 ɦ die Einhaltung der Frist ist mit unverhältnismäßig 
hohen Kosten verbunden oder

 ɦ natürliche Gegebenheiten lassen keine rechtzeitige 
Verbesserung zu.

Natürliche Gegebenheiten begründen eine Fristverlän
gerung insbesondere dann, wenn eine Wiederansied
lung gewässertypischer Arten in einem renaturierten 
Fließgewässerabschnitt lange Zeit in Anspruch nimmt. 
Über die Fristverlängerungen und den maximalen Ver
längerungszeitraum bis 2027 hinaus erlaubt die Richt
linie ausnahmsweise auch das dauerhafte Absenken der 
Bewirtschaftungsziele, wenn das Erreichen der Regel
ziele aus natürlichen oder technischen Gründen un

möglich ist oder unverhältnismäßig aufwendig wäre. 
Die Pflicht zur Begründung gilt auch, wenn ein niedri
geres Zielniveau angestrebt wird (siehe u. a. BMUB und 
UBA 2017; 2016).

273. Aufgrund dieser Ausnahmeregelungen kann dem 
Ausnahmetatbestand der „unverhältnismäßigen Kosten“ 
eine wesentliche Bedeutung für die Umsetzung der Richt
linie und ihrer ökologischen Wirksamkeit zukommen 
(HILLE und MARGGRAF 2019). Allerdings sind sowohl 
der Kostenbegriff als auch das Kriterium der Verhältnis
mäßigkeit in der Richtlinie selbst nur unzureichend 
 spezifiziert. Als Auslegungshilfe dient insbesondere ein 
 Leitfaden der Common Implementation Strategy (CIS) 
(Europäische Kommission 2003a). Insgesamt ergeben 
sich jedoch weder ein einheitliches Bild noch eine ein
deutige Handlungsanweisung für diesen Ausnahme
tatbestand, sodass die Beurteilung der Unverhältnis
mäßigkeit der Kosten von Maßnahmen auch als eine 
politische Ermessensentscheidung gesehen wird (HILLE 
und MARGGRAF 2019). In diesem Zusammenhang for
mulierten KLAUER et al. (2007) die Sorge, dass ohne 
ausreichende fachliche Begründung andere Bewirtschaf
tungsbelange über die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie 
gestellt werden. In dieser auf Veranlassung der Bund/
LänderArbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) durchge
führten Studie des HelmholtzZentrum für Umweltfor
schung (UFZ) wurde zudem untersucht, wann Kosten 
als unverhältnismäßig hoch einzustufen sind und anhand 
welcher Kriterien und in welchem Prozess die Unver
hältnismäßigkeit beurteilt werden kann. Ergebnis ist 
unter anderem ein Vorschlag für einen zweistufigen 
 Prozess, mit dem anhand erarbeiteter Kriterien nicht
staatliche bzw. private Kostenträger die Verhältnis
mäßigkeit von Kosten abprüfen können. Ebenfalls 
 wurden  Kriterien für die Prüfung von staatlichen 
 Gesamtkosten erarbeitet (ebd.; s. a. REESE 2016).

 ɦ Abbildung 4-4 

Vorgesehener Zeitverlauf der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
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274. Die Bewirtschaftungsplanung ist auf der Ebene der 
Flussgebietseinheiten zu koordinieren. Diese setzen sich 
zusammen aus einem oder mehreren benachbarten Fluss
einzugsgebieten mitsamt deren Grundwasserkörpern 
und gegebenenfalls Küstengewässern. In den grenzüber
schreitenden Flussgebietseinheiten müssen die betrof
fenen EUMitgliedstaaten bei der Bewirtschaftung 
 kooperieren. Mit dem Flussgebietsansatz soll einer Pro
blemverlagerung von Oberliegern auf Unterlieger begeg
net und eine insgesamt kosteneffiziente Umsetzung der 
Bewirtschaftungsziele erreicht werden. Dies ist nicht nur 
für Schadstoffbelastungen relevant, sondern auch für 
fernwirkende morphologische Aspekte, wie die der 
Durchgängigkeit oder Wasserführung. Acht von zehn 
Flussgebietseinheiten in Deutschland müssen in Koor
dination mit anderen Mitgliedstaaten bewirtschaftet wer
den. Für die Flusseinzugsgebiete Oder, Elbe, Donau, 
Rhein und Maas erfolgt dies im Rahmen internationaler 
Flussgebietskommissionen, bei Ems, Schlei und Eider 
in  Form von bilateraler Zusammenarbeit (BMUB und 
UBA 2016).

275. Bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 
wurde schnell deutlich, dass der gute ökologische Zu
stand in den Oberflächengewässern oftmals nicht kurz
fristig erreicht werden kann (BMUB und UBA 2016). 
Das trifft im Besonderen für die in der Regel verzöger
ten Wirkungen morphologischer Maßnahmen auf die bio
logischen Qualitätskomponenten zu (VÖLKER und 
REHSE 2019). Ein Grund hierfür ist, dass Lebensgemein
schaften in den Gewässern Zeit benötigen, um sich zu 
erholen bzw. wieder neu anzusiedeln, sofern Komponen
ten verloren gegangen sind. So können sich typspezi
fische Gewässerorganismen in einem Fließgewässer auch 
nach Wiederherstellung natürlicher Bedingungen nur 
dann in kurzer Zeit wiederansiedeln, wenn sie im Ober 
oder Unterlauf noch vorkommen und keine Querbau
werke ihre Ausbreitung verhindern. Hinzu kommt, dass 
Gewässer nicht selten multiplen Stressoren ausgesetzt 
sind, die einer Erholung entgegenstehen. Diese betref
fen nicht nur die Morphologie, sondern beispielsweise 
auch stoffliche Belastungen. Vollständig verstanden ist 
das Zusammenwirken unterschiedlicher Stressoren 
 allerdings bis heute nicht (NIEMANN et al. 2017). 

NIEMANN et al. (ebd.) weisen auch darauf hin, dass 
eine systematische Erfolgskontrolle von Renaturierungs
maßnahmen, die über die Monitoringpflichten der Wasser
rahmenrichtlinie hinausgehen, oftmals fehlt. Die Berich
te, die im Rahmen der Monitoringpflichten erstellt 
wurden, seien für eine Dokumentation in der Regel un
zureichend und sollten durch weitere Erhebungen er

gänzt werden (ebd.). Hierzu liegen verschiedene Vor
schläge vor: beispielsweise vom UBA (2016), vom 
Bundesamt für Naturschutz (BfN) – Ergebnisse eines 
laufenden Foschungsvorhabens zur biozönotischen Be
wertung des Auenzustands (JANUSCHKE et al. 2018) – 
und Anregungen aus einem UBAWorkshop (DAHM et al. 
2014b). Auch der Sachverständigenrat für Umweltfra
gen (SRU) sieht Bedarf für eine differenziertere Bewer
tung, die es möglich macht, Teilerfolge besser sichtbar 
zu machen (Tz. 348).

4.3.2 Gewässerunterhaltung und 
-ausbau

276. Gewässer sind eine wichtige Lebensgrundlage der 
Menschen, Tiere und Pflanzen sowie ein nutzbares Gut, 
weshalb sie laut WHG durch eine nachhaltige Bewirt
schaftung geschützt werden sollen. Das Bundesgesetz 
unterscheidet bei der Gewässerentwicklung zwischen 
Gewässerunterhaltung und ausbau. 

Gewässerunterhaltung umfasst seit der Novelle des WHG 
2009 „Pflege und Entwicklung“ des Gewässers und muss 
sich an den Bewirtschaftungszielen der Wasserrahmen
richtlinie ausrichten. Zudem muss sie den Anforderungen 
entsprechen, die in den Maßnahmenprogrammen an die 
Gewässerunterhaltung gestellt werden (§ 39 Abs. 2 WHG). 
Die Unterhaltung kann damit auch Maßnahmen zur Ent
wicklung der Gewässer im Sinne einer ökologischen Zu
standsverbesserung beinhalten, allerdings nur insoweit, 
als diese Maßnahmen nicht auf eine „wesentliche Um
gestaltung“ abzielen, die dem – naturnahen – Gewässer
ausbau zuzuordnen sind (REESE et al. 2018, S. 37). 

Der naturnahe Gewässerausbau ist für die morphologi
sche Entwicklung der Gewässer im Sinne der Wasserrah
menrichtlinie von hoher Bedeutung. Er ist nur eine Teil
menge des Gewässerausbaus, zu dem beispielsweise auch 
wasserwirtschaftliche Ausbauvorhaben zählen. Gewäs
serausbau umfasst „die Herstellung, die Beseitigung und 
die wesentliche Umgestaltung eines Gewässers oder sei
ner Ufer“ (§ 67 WHG). Für den Gewässerausbau ist ein 
Planfeststellungsverfahren bzw. eine Plangenehmigung 
durch die zuständige Behörde erforderlich. In einigen 
Bundesländern bestehen unterschiedliche Zuständigkei
ten für die Gewässerunterhaltung und den naturnahen 
Gewässerausbau (vgl. Tz. 277). 

Die Abgrenzung zwischen Gewässerunterhaltung und 
naturnahem Ausbau weist im Hinblick auf die ökologi
sche Gewässerentwicklung eine gewisse Unschärfe auf. 
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Ob Maßnahmen, die sich an der Schnittstelle zwischen 
Unterhaltung und naturnahem Ausbau befinden, dem 
Ausbau zuzuordnen sind, entscheidet die Wasserbe hörde 
nach bestehender Gesetzeslage im Einzelfall. 

277. Die Zuständigkeiten für die Gewässerunterhaltung 
in Deutschland sind historisch gewachsen. Unterschieden 
werden kann zwischen sogenannten Verbands, Gemein
de und Staatsmodellen (vgl. Tab. 42). Zudem richtet 
sich die Zuständigkeit nach der wasserwirtschaftlichen 
Bedeutung (Ordnung) des Gewässers. Die Ordnung der 
Gewässer ist in den Landeswassergesetzen geregelt. Die 
Unterhaltungslast für die größeren Gewässer (1. Ord
nung) verbleibt in der Regel bei den Bundesländern. Aus
nahmen bilden SchleswigHolstein und NordrheinWest
falen. In SchleswigHolstein werden auch die großen 
Gewässer von Wasser und Bodenverbänden unterhalten 
und in NordrheinWestfalen sind für bedeutende Ein
zugsgebiete des RheinRuhrRaums – zumeist schon vor 
über 100 Jahren – die sogenannten sondergesetzlichen 
Wasserverbände gegründet worden. Diese beziehen ins
besondere auch industrielle Nutzergruppen ein, welche für 
die unterschiedlichen Flusseinzugsgebiete zuständig sind. 

Die Unterhaltung von Gewässern der 2. sowie teilweise 
auch der 3. Ordnung wird entweder Unterhaltungsver
bänden oder direkt den Gemeinden zugewiesen (Tab. 42). 

Die Gemeinden können sie in einigen Bundesländern 
wiederum an Unterhaltungsverbände weitergeben (REESE 
et al. 2018, S. 156 ff.).

Die Darstellung der unterschiedlichen Modelle verdeut
licht die organisatorische Vielfalt in der Gewässerunter
haltung. In einigen Bundesländern (z. B. Hessen und 
Sachsen) existieren verschiedene Organisationsformen 
parallel. Insbesondere die zuständigen Wasser und 
Boden bzw. Unterhaltungsverbände weisen regional sehr 
unterschiedliche Größen und Kapazitäten auf. Traditio
nell dienten die Wasser bzw. Unterhaltungsverbände 
einer nutzungsbezogenen Gewässerunterhaltung, also 
der effektiven, sicheren Landentwässerung und gegebe
nenfalls der Schiffbarkeit. Diese Zwecksetzung steht er
sichtlich im Spannungsverhältnis zu den ökologischen 
Bewirtschaftungszielen der Wasserrahmenrichtlinie. 
Hierdurch können strukturelle Defizite in der Kapazität 
und Motivation der Aufgabenträger bestehen, insbeson
dere der kleineren Unterhaltungsverbände (REESE et al. 
2018, S. 153). 

278. Die Zuständigkeiten für den naturnahen Gewässer
ausbau werden durch die Landesgesetze festgelegt. In 
der Hälfte der Bundesländer sind die Unterhaltungs
pflichtigen grundsätzlich mit diesen Aufgaben betraut. 
In den anderen Ländern kann die zuständige Wasserbe

 ɦ Tabelle 4-2 

Zuständigkeiten für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung

Typ Zuständigkeit Mitglieder Bundesländer

Verbands-
modell

Wasser- und Bodenverband / 
Unterhaltungsverband

Grund-
eigentümer

Berlin, Brandenburg, Hamburg1, Niedersachsen, 
Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen 
(ab 2020)

Gebietskörperschaften Gemeinden2 Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen-Anhalt,  Thüringen (bis 2020)

Reines Gemein-
demodell Anliegergemeinden Baden-Württemberg3, Bremen4,  Hessen, Nord-

rhein-Westfalen3,  Sachsen,  Thüringen (bis 2020)

Landkreise Rheinland-Pfalz

Staatsmodell Land Bayern, Berlin, Saarland, Sachsen5

1 bzw. die Eigentümer der Gewässer, die nicht von Wasser- und Bodenverbänden unterhalten werden 
2  in Brandenburg auch der Bund, das Land und die sonstigen Gebietskörperschaften für ihre Grundstücke und Einzeleigentümer auf Antrag
3 Übertragung an Zweckverbände möglich
4 bzw. Aufgabe von Wasser- und Bodenverbänden, soweit diese am 1. Oktober 2001 bereits zuständig waren
5 nur bei grenzbildenden und -überschreitenden Flüssen

SRU 2020; Datenquelle: REESE et al. 2018, S. 156 ff.; Landeswassergesetze
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hörde die Unterhaltungspflichtigen verpflichten, Auf
gaben des naturnahen Gewässerausbaus durchzuführen. 
Einen Überblick über die Zuständigkeiten für den natur
nahen Gewässerausbau in den Bundesländern gibt 
 Tabelle 43.

Im Hinblick auf die hohe Bedeutung des naturnahen Aus
baus für die ökologische Gewässerentwicklung und die 
unklare Abgrenzung zur Gewässerunterhaltung erscheint 
es problematisch, wenn der naturnahe Ausbau in eine 
andere Zuständigkeit fällt als die Gewässerunterhaltung 
oder wenn eine Behörde die Unterhaltspflichtigen hier
zu erst verpflichten muss. Dann können an der Schnitt
stelle zwischen Gewässerunterhaltung und naturnahem 
Ausbau Maßnahmen der ökologischen Gewässerentwick
lung unterbleiben, obwohl diese für die Umsetzung der 
Ziele der Wasserrahmenrichtlinie erforderlich sind. 

4.4 Synergien mit dem Natur- 
und Hochwasserschutz

279. Gewässer sind mitsamt ihrer angrenzenden Auen
bereiche wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen 
und zugleich Überflutungsgebiete bei Hochwasserereig
nissen. Sie erbringen zahlreiche Ökosystemleistungen 
(Abb. 45). Im Bereich von Gewässern treffen die Belange 
und Zuständigkeiten von Wasserwirtschaft und Natur
schutz aufeinander (Tab. 44). Wo sich beispielsweise 
die Bereiche von Wasserrahmenrichtlinie und FFHRicht
linie überschneiden – wie beim Schutz von Auen – arbei
ten Wasserwirtschafts und Naturschutzbehörden von 
der Landes bis zur kommunalen Ebene gemeinsam an 
der Umsetzung. Zudem hat die Wasserrahmenrichtlinie 
auch einen engen Bezug zu Maßnahmen des Hochwas

 ɦ Tabelle 4-3 

Zuständigkeit für den naturnahen Gewässerausbau

Inhalt der Regelung Bundesland Rechtsgrundlage Jahr der letzten Änderung

Unterhaltungsträger ist 
unmittelbar für den natur-
nahen Gewässerausbau 
zuständig

Sachsen
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Hamburg
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Hessen

§ 62 SächsWG
§ 54 WG
Art. 39 BayWG
§ 55 BWG
§ 47 HWaG
§ 68 LWG
§ 68 LWG
§ 25 HWG

2016
2017
2019
2019
2012
2019
2018
2018

Unterhaltungsträger kann 
durch die zuständige Wasser-
behörde zum naturnahen 
Gewässerausbau verpflichtet 
werden

Brandenburg
Bremen
Niedersachsen1

Saarland2

Sachsen-Anhalt3

Thüringen
Schleswig-Holstein4

§ 89 BbgWG
§ 51 BremWG
§ 110 NWG
§ 67 SWG
§ 89 WG LSA
§ 35 ThürWG (von 2019)
§ 55 LWG 

2017
2018
2019
2019
2017
nicht geändert
2018

Ausbauträger generell zuständig 
(keine Abgrenzung zu natur-
nahem Gewässerausbau)

Mecklenburg- 
Vorpommern § 68 LWaG 2018

1 für Gewässer 2. Ordnung (s. § 110 NWG)
2 für Gewässer 3. Ordnung (s. § 67 SWG)
3 für Gewässer 2. Ordnung (s. § 89 WG LSA)
4 für Gewässer 2. Ordnung (s. § 55 LWG)

SRU 2020
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serschutzes. Erfolgt eine ganzheitliche ökosystemare 
 Betrachtung, können hier große Synergien zwischen we
sentlichen Zielen europäischer Umweltpolitik entstehen. 
Dazu sind jedoch interdisziplinäre Abwägungsprozesse 
und ein koordiniertes Vorgehen notwendig.  Werden Sy
nergien genutzt, können beispielsweise Finanzmittel effi

zienter eingesetzt, Flächen gesichert, gemeinsame Maß
nahmen umgesetzt und Berichtspflichten erfüllt  werden 
(ALBRECHT et al. 2014). In der Summe kann ein gemein
sames Agieren von Wasserwirtschaft und  Naturschutz in 
einer höheren Akzeptanz der Maßnahmen bei gleichzei
tiger Steigerung der Effektivität münden (Abschn. 4.6.3).

 ɦ Tabelle 4-4 

Zuständigkeiten von amtlicher Wasserwirtschaft und amtlichem Naturschutz

Wasserwirtschaft Naturschutz

Oberste Wasserbehörden (Landesministerien)
 zuständig u. a. für:

 ɦ Koordinierung Umsetzungs- und Beteiligungspro-
zess der Wasserrahmenrichtlinie 
(Aufstellung, Überprüfung und Aktualisierung 
Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme 
nach Wasserrahmenrichtlinie, landesweite Vorga-
ben Gewässermonitoring)

 ɦ Förderangebote zum Gewässerschutz

Oberste Naturschutzbehörden (Landesministerien)
zuständig u. a. für:

 ɦ Federführung Umsetzung Natura 2000 (Gebiets-
meldungen, Koordinierung Managementplanung 
und Monitoring)

 ɦ Förderangebote im Naturschutz

Obere / Höhere Wasserbehörden (Landesämter, 
Bezirksregierungen)
zuständig u. a. für:

 ɦ Ermittlung technischer und naturwissenschaftlicher 
Grundlagen

 ɦ Gewässerkundlicher Mess- und Beobachtungsdienst
 ɦ teilweise Koordinierung der Öffentlichkeitsbeteiligung, 

Monitoring, Bewirtschaftungspläne und Maßnahmen-
programme nach Wasserrahmenrichtlinie

Obere / Höhere Naturschutzbehörden (Landesämter, 
Bezirksregierungen)
zuständig u. a. für:

 ɦ Ermittlung technischer und naturwissenschaftlicher 
Grundlagen

 ɦ Überwachung des Zustands von Natur und Landschaft
 ɦ teilweise Management(planung) Natura 2000-Gebiete

Untere Wasserbehörden (Landkreise, kreisfreie Städte)
zuständig u. a. für:

 ɦ Gewässerausbau als Genehmigungsbehörde
 ɦ Gewässernutzungen (z. B. Wasserentnahme, 

Wasser einleitungen) als Genehmigungsbehörde 

Untere Naturschutzbehörden (Landkreise, kreisfreie 
Städte)
zuständig u. a. für:

 ɦ Betreuung und Überwachung von Naturschutz- und 
Landschaftsschutzgebieten (Erstellung 
Management konzepte, Umsetzung von Maßnah-
men, Ahndung von Verstößen)

 ɦ Genehmigung von Vorhaben und Planungen, die 
Natur und Landschaft verändern

 ɦ Abwicklung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
 ɦ Abgabe von Stellungnahmen zu Planungen und 

Maßnahmen Dritter

Kommunen (Umweltämter, Umweltbereiche)
zuständig u. a. für:

 ɦ Erstellung Gewässerentwicklungskonzepte
 ɦ Gewässerrenaturierungen (Maßnahmenträger)
 ɦ Erstellung Gewässerunterhaltungspläne
 ɦ Umsetzung Gewässerunterhaltung

Kommunen (Umweltämter, Umweltbereiche)
zuständig u. a. für:

 ɦ Erstellung und Umsetzung Landschaftspläne
 ɦ Naturschutzmaßnahmen

Quelle: DVL 2010, S. 36, verändert
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4.4.1 Bedeutung von Auen
280. Auen stellen seit Langem ein gemeinsames Hand
lungsfeld von Naturschutz und Wasserwirtschaft dar. 
Sie sind Ökosysteme, die von der starken Dynamik der 
Wasserstände der Fließgewässer und damit des Grund
wassers geprägt werden. Auen sind durch vielfältige 
Funk tionsbeziehungen mit den Fließgewässern, die sie 
begleiten, verknüpft. Durch die Vielzahl unterschied
licher Funktionen wirken sie sich entscheidend auf die 

Gewässerökologie aus. Sie werden zwar nicht explizit in 
der Wasserrahmenrichtlinie erwähnt, aber die Richtlinie 
fordert die Berücksichtigung von wasserabhängigen 
Landökosystemen. Auen werden demnach implizit mit
erfasst und können zusammen mit einem Gewässer als 
Oberflächenwasserkörper ausgewiesen werden (Euro
päische Kommission 2003b). Viele typspezifische Ge
wässerorganismen haben Lebensstadien in den Auen. 
Ein mangelhafter Auenzustand verhindert daher auch 
den guten ökologischen Zustand der Fließgewässer. 

 ɦ Abbildung 4-5 

Ökosystemleistungen von Flüssen und Auen
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• Habitatbereitstellung
• Klima
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Wissenschaft
• Freizeit und 
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SRU 2020; Datenquelle: PODSCHUN et al. 2018
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Durch häufiges und regelmäßiges Überfluten, Trocken
fallen sowie durch Erosions und Sedimentationsprozesse 
in Flüssen einschließlich ihrer angrenzenden Überflutungs
bereiche befinden sich Auen im fortwährenden Wechsel
spiel zwischen Alterung und Erneuerung. Sie zeichnen sich 
daher durch eine hohe Heterogenität von Geländeformen 
und grundwasserbeeinflussten Bodentypen aus. 

281. Auen sind von hohem naturschutzfachlichem Wert 
und erbringen vielfältige Ökosystemleistungen (Abb. 45; 
SRU 2016, Kap. 5; SCHOLZ et al. 2012; Naturkapital 
Deutschland – TEEB DE 2016, S. 207 ff.). Beispielsweise 
schützen intakte Auen auch vor Hochwasser, weil sie als 
Retentionsräume Überschwemmungen abpuffern und 
dafür sorgen können, dass Wasserstände von Flüssen 
 weniger stark und langsamer steigen. Als wichtige Filter 
halten sie zudem Nähr und Schadstoffe zurück und ver
bessern so die Wasserqualität von Flüssen und in der 
Folge damit auch von Meeren. Durchschnittlich werden 
beispielsweise circa 7 bis 9 % des in den Flüssen trans
portierten Stickstoffs in den rezenten Auen zurückgehal
ten (SCHOLZ et al. 2012, S. 210). Durch ihre große For
menvielfalt bieten sie Lebensräume für eine Vielzahl 
spezialisierter Tier und Pflanzenarten und zählen zu den 
 artenreichsten Lebensräumen in Mitteleuropa (Natur
kapital Deutschland – TEEB DE 2016). In Trockenperioden 
bilden Auen zudem einen Rückzugsraum für andere Orga

nismen, die generell feuchtere Standorte benötigen. Als 
stark dynamische Systeme sind sie besonders auch für 
den Prozessschutz, das heißt das Zulassen natürlicher 
Entwicklungen, interessant (SRU 2016, Kap. 5). 

Auen leisten einen wichtigen Beitrag zur Anpassung an 
den Klimawandel, da sie durch die großen Mengen ge
speicherten Wassers Verdunstungskühle erzeugen und 
damit eine ausgleichende klimatische Wirkung haben 
(Naturkapital Deutschland – TEEB DE 2016). Außerdem 
dienen sie dem Klimaschutz, indem sie in den Böden und 
in der Vegetation mehr Kohlenstoff speichern als viele 
andere Ökosysteme und diesen damit der Atmosphäre 
entziehen (CIERJACKS et al. 2010; HAZLETT et al. 2005; 
Naturkapital Deutschland – TEEB DE 2015, S. 173 ff.). 
Flusslandschaften und Auen sind aufgrund ihrer Schön
heit darüber hinaus wichtige Räume für die menschliche 
Erholung. Sie bieten eine abwechslungsreiche und an
sprechende Kulisse beispielsweise für Spaziergänge, Rad
wanderungen, Naturbeobachtungen, zum Spielen oder 
zum Paddeln (Naturkapital Deutschland – TEEB DE 
2016, S. 219 ff.). 

Schlechter Zustand und Verlust von Auen
282. Die Auen in Deutschland befinden sich in einem 
insgesamt schlechten Zustand (Abb. 46; EHLERT und 
NEUKIRCHEN 2012). BMU und BfN haben 2009 in ihrem 

 ɦ Abbildung 4-6 

Zustand von rezenten Auen (links) und von Altauen (rechts)
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Quelle: BMU und BfN 2009, S. 12, grafisch angepasst
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Auenzustandsbericht die Auen von 79 Flüssen auf einer 
Länge von 10.276 km mit einer Fläche von 15.533 km2 
erfasst und bewertet (entspricht 4,4  % der Fläche 
Deutschlands) (BMU und BfN 2009). Durch den Ver
lust von Überflutungsflächen und Landnutzungsände
rungen verfügen etwa 70 % der rezenten Auen nur noch 
über eine deutlich eingeschränkte oder gar keine Reten
tionsleistung (SCHOLZ et al. 2012, S. 209), können also 
kaum oder kein Wasser mehr zurückhalten. Lediglich 
etwa 10  % sind nur sehr gering oder gering verändert 
(BMU und BfN 2009; s. a. Abb. 46). Der Verlust von 
Überschwemmungsflächen, die intensive Landnutzung 
und Veränderungen der Hydromorphologie der Flüsse 
haben zu einem starken Verlust auentypischer Lebens
räume und Arten geführt (SCHOLZ et al. 2012, S. 211). 
Knapp die Hälfte der rezenten Auen hat ihre Bedeutung 
als Habitat für typische Lebensgemeinschaften weit
gehend verloren (ebd., S. 212).

283. Große Teile der ursprünglichen Überflutungs
flächen sind durch anthropogene Nutzung in den letz
ten beiden Jahrhunderten verloren gegangen. Flüsse 
werden durch uferparallele Deiche und Dämme an der 
 Ausuferung gehindert, um so Land für Landwirtschaft, 
Siedlung und Verkehr nutzbar zu machen, sowie an
thropogene Infrastruktur vor Hochwasser zu schützen 
(Tz. 257 f.). Nur noch etwa ein Drittel der ursprüngli
chen Fläche kann derzeit bei Hochwasser überschwemmt 
werden. An den großen Flüssen sind es oft nur 10 bis 
20 %. Etwa 80 % der Gewässer und Auenbiotoptypen 
sind von Verlust betroffen (Deutscher Bundestag 2018; 
FINCK et al. 2017). Damit können die Auen ihre ur
sprünglich vielfältigen Funktionen für Mensch und Natur 
(s. Tz. 281) nur noch sehr eingeschränkt erfüllen. Daher 
zählen die europaweit geschützten Auenwälder zu den 
am stärksten  gefährdeten Lebensräumen. Von den in 
Deutschland  ursprünglich vorkommenden Hartholz
auenwäldern ist nur noch ein Bruchteil von weniger als 
einem Prozent erhalten geblieben. Dieser Rest befindet 
sich zudem in einem schlechten Erhaltungszustand 
(BfN 2014).

Von den rezenten Auen in Deutschland, die etwa eine 
Fläche von 4.800 km² umfassen, wird etwa ein Drittel als 
Acker, Siedlungs, Verkehrs und Gewerbefläche genutzt. 
Knapp die Hälfte ist Grünland und etwa 13 % sind Wäl
der (BMU und BfN 2009). Etwa die Hälfte der Auen ist 
Bestandteil des europäischen Schutzgebietsnetzwerks 
Natura 2000.

Aus den intensiven Wechselwirkungen zwischen Fluss 
und Aue folgt, dass ein guter ökologischer Zustand v ieler 

Fließgewässertypen auch vom Zustand der angrenzen
den Auen abhängt (KORN et al. 2005). Daher wirken 
sich Maßnahmen zur Verbesserung der Hydromorpho
logie eines Flusses, wie die Bereitstellung von Gewässer
entwicklungsflächen, eine eigendynamische Entwicklung 
oder der Anschluss von Neben und Altarmen, auch 
 positiv auf seine Auen aus. Umgekehrt wirken die Auen 
positiv auf die Hydromorphologie des Flusses. Auen als 
grundwasserabhängige Landökosysteme sollten mög
lichst nicht durch anthropogene Veränderungen des 
Grundwasserstands oder den chemischen Zustand des 
Grundwassers beeinträchtigt werden (ebd.). Der Gesetz
geber hat den Schutz von grundwasserabhängigen Land
ökosystemen aufgegriffen, sodass eine signifikante Schä
digung derartiger Lebensräume infolge von anthropogen 
bedingten Grundwasser(stands)änderungen einen Ver
stoß gegen das Verschlechterungsverbot nach Wasser
rahmenrichtlinie auslöst (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 lit. c Grund
wasserverordnung). Insgesamt ergeben sich erhebliche 
Synergien zwischen dem Schutz und der Renaturierung 
von Auen und der Umsetzung der Wasserrahmenricht
linie, allerdings kann es auch konfligierende Zielset
zungen geben.

4.4.2 Wasserrahmenrichtlinie und 
Naturschutz

284. Die Wasserrahmenrichtlinie stellt nicht das allei
nige Instrument zum Schutz der aquatischen Lebens
räume dar, sondern steht im Verbund mit den natur
schutzrechtlichen Instrumenten der FFH und der 
Vogelschutzrichtlinie sowie den ergänzenden natio
nalen  Instrumenten des Biotop und Artenschutzes. 
 FFHRichtlinie und Vogelschutzrichtlinie beinhalten wie 
die Wasserrahmenrichtlinie ein Verschlechterungsver
bot und verpflichten mithin die Mitgliedstaaten, Sorge 
zu tragen, dass sich der derzeitige Zustand der jeweili
gen Qualitätskomponente nicht weiter verschlechtert. 
Gibt es für einen Wasserkörper mehrere Ziele, so ist in 
Art. 4 Abs. 2 Wasserrahmenrichtlinie geregelt, dass das 
weiterreichende Ziel gilt. Für Schutzgebiete werden keine 
eigenständigen Ziele nach Wasserrahmenrichtlinie auf
gestellt, sondern die wasserbezogenen Ziele und Nor
men von Schutzgebieten werden übernommen, sofern 
es keine anderen Zielbestimmungen gibt (KORN et al. 
2005).

Die Wasserrahmenrichtlinie zielt auf den Schutz ge
samter aquatischer Ökosysteme. Viele Arten werden zur 
 Bewertung zu Indikatoren gruppiert (Europäische Kom
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mission 2011). Die Richtlinien des europäischen Natur
schutzrechts (FFH und Vogelschutzrichtlinie) dienen 
vorrangig dem Schutz und der Wiederherstellung des 
 Erhaltungszustandes prioritärer Lebensraumtypen (An
hang I FFHRichtlinie) sowie prioritärer Arten (Anhang 
II FFHRichtlinie, Anhang I Vogelschutzrichtlinie). Zu 
den prioritären Lebensraumtypen gehören die verschie
denen in Anhang I der FFHRichtlinie gelisteten Süß
wasserlebensräume, die einen nicht unbeträchtlichen 
Teil der Ober flächengewässer erfassen und sich inso
weit mit den Schutz zielen der Wasserrahmenrichtlinie 
überschneiden.

Viele Oberflächengewässer einschließlich ihrer Ufer, Auen 
und Feuchtgebiete sind mithin auch naturschutzrechtlich 
geschützt. Naturnahe Gewässer und Auen zählen, wie in 
Abschnitt 4.4.1 ausgeführt, in Mitteleuropa zu den Lebens
räumen mit den größten Artenvorkommen. Sie sind zu
gleich stark gefährdete Ökosysteme, deren flächenhafte 
Ausdehnung und Biodiversität deutliche Verluste zu ver
zeichnen hatten und haben. Auen, gewässerspezifische 
FFHLebensraumtypen und Tier und Pflanzenarten sind 
vom Zustand der Gewässer und deren Uferbereichen  direkt 
abhängig. Dies gilt auch andersherum. Die Wasserrahmen
richtlinie zielt explizit auch auf den Schutz und die Ver
besserung des Zustands aquatischer Ökosysteme und der 
direkt an sie gebundenen Landökosysteme. Durch die 
räumlichen wie auch einige schutzgutspezifische Über
schneidungen ist die Bewirtschaftungs und Maßnahmen
planung im Zuge der Wasserrahmenrichtlinie somit auch 
relevant für den Naturschutz. Insbesondere durch ihren 
flächendeckenden, integrierten, ökosystemaren Ansatz 
bieten sich vielfältige Synergiepotenziale. Die Renaturie
rung eines Gewässers nach den Kriterien der Wasserrah
menrichtlinie bzw. der Qualitätskomponenten zum „guten 
ökologischen Zustand“ wirkt sich in der Regel positiv auf 
die naturschutzrechtlich geschützten Fließgewässerlebens
räume, Wasserorganismen und Vogelarten aus (REHKLAU 
et al. 2017). Deshalb kommt es darauf an, Maßnahmen des 
Gewässerschutzes und des Naturschutzes mit möglichst 
hoher Synergie zu entwickeln und umzusetzen. Beispiel
haft erscheint in dieser Hinsicht die Zusammenarbeit von 
Naturschutz und Wasserwirtschaft in Niederbayern, wo 
eine integrierte Fachplanung nach dem sogenannten 
Landshuter Modell stattfindet. Die unterschiedlichen 
 Planungsinstrumente (FFHManagementpläne und Ge
wässerentwicklungskonzepte) werden hierbei in soge
nannten ökologischen Entwicklungskonzepten zusammen
geführt. Daraus folgt, dass Projekte den Zielsetzungen 
beider Instrumente entsprechend weiterentwickelt, zeit
gleich beauftragt und umgesetzt werden (ALBRECHT et al. 
2014, S. 149 ff.; SCHACHT und LORENZ 2013).

285. Zwar überwiegen die Synergien, es kann im Einzel
fall aber auch Konflikte zwischen Schutzzielen der 
 Wasserrahmenrichtlinie und des Naturschutzes geben 
(ALBRECHT et al. 2012, S. 37–44; 2014, S. 86 ff.). Kon
flikte können funktionale, rechtliche und strategische 
 Aspekte oder Kosten betreffen. Sie sind am ehesten dort 
zu erwarten, wo sich durch menschlichen Einfluss schüt
zenswerte Arten und Lebensraumtypen der Kulturland
schaft etabliert haben, bzw. auf Sonderstandorten, wel
che durch naturnahen Rückbau verloren gehen würden 
 (ALBRECHT et al. 2014). Dies kann beispielsweise der 
Fall sein, wenn durch den Rückstau von Fließgewässern 
Feuchtgebiete entstanden sind oder wenn Veränderun
gen der Hydromorphologie Trockenstandorte geschaffen 
haben, die von hohem naturschutzfachlichem Wert sind.

Die Wasserrahmenrichtlinie bietet im Falle solcher 
 „innerökologischen“ Konflikte Möglichkeiten zu einer 
Anpassung „ihrer“ Qualitätsziele dahingehend, dass 
 naturschutzrechtlich geschützte Umweltbestandteile 
nicht beeinträchtigt werden (Art. 4 Abs. 3 Wasserrah
menrichtlinie). Zielkonflikte lassen sich mithin durch 
eine abgestimmte Anwendung der Richtlinien und ent
sprechend integrierte Planung minimieren, zum Beispiel 
indem möglichst frühzeitig Prioritäten gesetzt und Maß
nahmen behörden und abteilungsübergreifend abge
stimmt werden. Die Bewirtschaftungs und Maßnahmen
planung der Wasserrahmenrichtlinie bietet eine gute 
Möglichkeit, Naturschutzaspekte vermehrt in die Um
setzung zu integrieren. In einer Analyse von Maßnah
menprogrammen, Bewirtschaftungsplänen und Umwelt
berichten der strategischen Umweltprüfung kommen 
ALBRECHT et al. (2012) zu dem Ergebnis, dass die 
 Synergien zwischen Wasserwirtschaft und Naturschutz 
noch stärker genutzt werden könnten als bisher, bei
spielsweise durch raumkonkretere Planungen und Dar
stellungen von Daten, eine Integration von Methoden
bausteinen in der Bewirtschaftungsplanung sowie 
Kommunikation und Beteiligung. Auch das für die 
 Wasserrahmenrichtlinie und NaturschutzRichtlinien 
 erforderliche Monitoring kann, trotz unterschiedlicher 
Bewertungssysteme, hinsichtlich der Erfassungsmethodik 
aufeinander abgestimmt werden (REHKLAU et al. 2017).

4.4.3    Bundesprogramm 
„Blaues Band Deutschland“

286. Die Zusammenarbeit von Naturschutz und Wasser
wirtschaft zeigt sich am Beispiel des Bundesprogramms 
„Blaues Band Deutschland“. Dessen Fokus liegt auf Fließ
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gewässern und Auen, die beide aufgrund ihrer Dynamik 
und Vielfalt eine besondere Stellung im Ökosystem ein
nehmen. Wegen ihrer engen Funktionsbeziehungen zu 
dem Gewässer stellen Auen eine zentrale Verknüpfung 
zwischen Natur und Gewässerschutz dar. Die ursprüng
liche Heterogenität von Auen als Habitat macht sie zu 
Zentren der Biodiversität, allerdings weisen sie heute 
vielfach einen schlechten Erhaltungszustand auf (s. Ab
schn. 4.4.1). Die Nationale Strategie zur biologischen 
Vielfalt (BMU 2007) hat daher bereits im Jahr 2007 als 
eine Zukunftsvision beschrieben, dass Fließgewässer und 
Auen als „Lebensadern unserer Landschaft“ wieder eine 
Einheit bilden sollen (ebd., S. 35). Die Strategie legt als 
Ziel fest, bis zum Jahr 2020 den Zustand von Fließgewäs
sern und Auen soweit zu sichern, dass eine lebensraum
typische Vielfalt gewährleistet ist und die Mehrzahl der 
Fließgewässer wieder über mehr natürliche Über
flutungsräume verfügt (BMU 2007). Aufgrund der im 
Auenzustandsbericht (BMU und BfN 2009) dokumen
tierten schlechten Gesamtsituation konstatierten BMU 
und BfN den dringenden Handlungsbedarf, Flüssen wie
der mehr Raum zu geben, Auen zu schützen und natur
nah zu entwickeln (Abschn. 4.4.1). Den Flüssen durch 
Deichrückverlegungen und der daraus resultierenden 
Wiedergewinnung natürlicher Rückhalteflächen wieder 
mehr Raum zu geben, ist auch eines der Ziele des Natio
nalen Hochwasserschutzprogramms, das 2014 beschlos
sen wurde (vgl. Abschn. 4.4.4; LAWA 2014).

287. Um die Renaturierung von Fließgewässern und Auen 
zu fördern und damit letztlich auch den genannten Zie
len nachzukommen, wurde 2017 das Bundesprogramm 
„Blaues Band Deutschland“ vom Bundeskabinett be
schlossen. Es wurde durch das Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und das da
malige Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und dient 
als Handlungsrahmen für die nächsten Jahrzehnte. Der 
Gesamtprozess wird koordiniert durch eine interminis
terielle Arbeitsgruppe bestehend aus BMVI, Bundes
ministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
 Sicherheit (BMU) und deren nachgeordneten Behörden. 
Es ist in wesentlichen Teilen bis 2050 umzusetzen. Das 
Programm zielt auf die ökologische Entwicklung der als 
Bundeswasserstraßen genutzten Flüsse ab und soll, an
gelehnt an das „Grüne Band“, in einem Biotopverbund 
von nationaler Bedeutung münden (BMVI und BMUB 
2017). Der Fokus auf Bundeswasserstraßen ergibt sich 
aus der rechtlichen Zuständigkeit des Bundes, aber auch 
daraus, dass sich diese mitsamt ihrer angrenzenden Auen 
durch ihre linienhafte Ausbildung generell als Biotopver
bund eignen. Häufig weisen sie bereits eine hohe Biotop

verbundqualität auf. So verfügen sie über besonders hohe 
Vorkommen von europaweit geschützten Lebensraum
typen wie BrenndoldenAuenwiesen oder HartholzAuen
wäldern, und durchfließen in weiten Bereichen (> 60 %) 
Natura 2000Gebiete (BfN et al. 2019). Zudem haben 
sich die Anforderungen an die Wasserstraßen in den 
 letzten Jahrzehnten geändert, sodass sich insbesondere 
für das sogenannte Nebennetz, das seine Bedeutung für 
den Güterverkehr an vielen Stellen verloren hat (Tz. 288), 
neue Nutzungsoptionen ergeben (ANLAUF 2017). Die 
Entwicklung der Bundeswasserstraßen und ihrer Auen 
als Biotopverbund bedeutet dabei sowohl die Erhaltung 
und die Entwicklung naturnaher Abschnitte, als auch die 
Entwicklung und Aufwertung naturferner Bereiche (BfN 
et al. 2019). 

288. Der Fokus des Bundesprogramms „Blaues Band 
Deutschland“ liegt primär auf den Netzkategorien D, 
E  und F (Nebenwasserstraßen) des Bundeswasser
straßennetzes. Im Gegensatz zum Kernnetz, das die 
 verkehrlich am stärksten genutzten Wasserstraßen mit 
hohem Güteraufkommen abdeckt, sind diese nur noch 
von geringer, bzw. von keiner Bedeutung für den 
 Güterverkehr. Das Bundesprogramm „Blaues Band 
Deutschland“  eröffnet ihnen durch die Aufstellung von 
Entwicklungskonzepten neue Zukunftsperspektiven. 
Gewässer der Netzkategorien D, E und F verfügen oft
mals über naturnähere Strukturen und eignen sich daher 
besonders für die Umsetzung von Renaturierungsmaß
nahmen und den Rückbau nicht mehr benötigter was
serbaulicher Infrastruktur (BORGES et al. 2016). Neben 
Maßnahmen für den Natur und Gewässerschutz liegen 
auch an ökolo gischen Leitbildern orientierte Maßnah
men der Hochwasservorsorge, des Wassertourismus 
und Freizeitsports sowie der Erholung im Blickfeld des 
Programms (BMVI und BMUB 2017). Auch im Kern
netz werden Renaturierungsprojekte realisiert, sofern 
diese den Güterverkehr nicht einschränken. Sie sind 
punktuell in Form von „ökologischen Trittsteinen“ 
(kleine, strukturierte Gewässerabschnitte) konzipiert, 
beispielsweise durch die Wiederanbindung von Alt
armen und Flutrinnen oder das Abflachen der Ufer. Aber 
auch hier sind in den Auen weitere Biotopentwicklungs
maßnahmen möglich. Solche Trittsteine sollen als Aus
gangspunkte und Zwischenstationen größere Distanzen 
zwischen Schutzgebieten überbrücken und so die An
siedlung von lebensraumtypischen Tieren und Pflanzen 
fördern (BORGES et al. 2016). 

Der Handlungsrahmen für die Umsetzung des Bundes
programms „Blaues Band Deutschland“ sieht unter 
 anderem vor, dass bis zum Jahr 2020 die rechtlichen 
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 Voraussetzungen für die Durchführung von Renatu
rierungsmaßnahmen in und an Wasserstraßen durch 
die Wasserstraßen und Schifffahrtsverwaltung des 
Bundes (WSV) geschaffen sein sollen. Im Frühjahr 
2019 wurden durch die Fachgruppe „Blaues Band“ die 
Eckpunkte zu dem Fachkonzept „Biotopverbund 
 Gewässer und Auen“ vorgestellt, das unter anderem 
die ökologischen Ziel set zungen des Biotopverbundes 
beschreibt und Krite rien für die Auswahl und Priorisie
rung der Projekte  definiert (BfN et al. 2019). Zudem 
veröffentlichte das BMU im Februar 2019 ein speziel
les Förderprogramm Auen. Anders als bei den Gewäs
sern und Ufern der  Wasserstraßen, befindet sich ein 
Großteil der Auen nicht im Bundeseigentum. Über die
ses Förderprogramm  können gezielt Projekte Dritter 
für den Aufbau des Biotopverbunds „Blaues Band“ 
 finanziert werden. Es wird durch das BfN betreut und 
richtet sich in erster Linie an Naturschutz und Um
weltverbände, Landkreise und Kommunen. Für den 
Haushalt 2019 stellte das BMU vier Millionen Euro im 
Rahmen des Förderprogramms zur Verfügung. Die in
terministerielle Arbeitsgruppe entscheidet über die 
Projektauswahl. Weitere Projekte an der Wasserstraße 
werden nach Anpassung der personellen und gesetz
lichen Voraussetzungen durch die WSV  geplant. 

289. Das Bundesprogramm „Blaues Band Deutschland“ 
fügt sich ein in die Ausrichtung der Wasserrahmenricht
linie, die Gewässer aus einer ganzheitlichen Perspektive 
zu betrachten. Es umfasst damit den Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen in den Ufer und Auenbereichen und 
nimmt auch die Gewässerdurchgängigkeit und die Nut
zungsintensität von Gewässerrandbereichen in den Blick. 
Die Verbesserung und Entwicklung lebensraumtypischer 
Habitate und deren Verknüpfung innerhalb der Land
schaft durch die Umsetzung von Renaturierungsmaßnah
men entsprechen den Zielen der Wasserrahmenricht linie 
für das Erreichen eines guten ökologischen Zustands bzw. 
Poten zials. Sie leisten darüber hinaus einen Beitrag zur 
Erreichung der Ziele der nationalen Strategie zur bio
logischen Vielfalt sowie zur nationalen Umsetzung von 
Natura 2000.

4.4.4 Wasserrahmenrichtlinie und 
Hochwasserschutz

290. Auch Maßnahmen des Hochwasserschutzes ste
hen in einem engen Bezug zur Wasserrahmenrichtlinie 
(SRU 2008, Tz. 585). Hochwasserschutz ist allerdings 
kein zentrales Ziel der Wasserrahmenrichtlinie und nur 

in ihrem Art. 1 lit. e wird explizit erwähnt, dass sie einen 
„Beitrag zur Minderung der Auswirkungen von Über
schwemmungen“ leisten soll. Hochwasserschutz wird 
auf europäischer Ebene in erster Linie durch die Hoch
wasserrisikomanagementRichtlinie 2007/60/EG gere
gelt. Das Erreichen eines guten Zustands von Gewäs
sern trägt auch zum präventiven Hochwasserschutz 
bei, was zudem die Akzeptanz für Maßnahmen des Ge
wässerschutzes erhöht (Abschn. 4.6.3). Verbesserun
gen der Hydromorphologie führen gleichzeitig zu einer 
Verbesserung der Retentionswirkung von Flüssen. Hier 
spielen insbesondere Auen eine wichtige Rolle (Ab
schn. 4.4.1).

291. Zur Umsetzung der Hochwasserrisikomanagement
Richtlinie werden Hochwasserrisikomanagementpläne 
erstellt, die im gleichen SechsJahresRhythmus wie die 
Bewirtschaftungspläne der Wasserrahmenrichtlinie über
prüft und aktualisiert werden. Damit bieten sich gute Vo
raussetzungen für ein integriertes Management von 
Flussgebietseinheiten.

Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes sind 
effektiv, können aber zu Veränderungen der Hydromor
phologie der Flüsse und zu erheblichen Veränderun
gen der Auen führen. Diese negativen Auswirkungen 
sollten soweit wie möglich minimiert werden. Tech
nische Maßnahmen sollten zum Beispiel nicht dazu 
 führen, dass  weitere hochwassergefährdete Gebiete 
 bebaut und mög licherweise in ihrer Funktion als natür
liche Rück halteflächen eingeschränkt werden. Aller
dings können die Mitgliedstaaten nach Art. 4 Wasser
rahmenrichtlinie Oberflächenwasserkörper als künst  
lich oder erheblich verändert einstufen, wenn wasser
bauliche Maßnahmen dem Schutz vor Überflutungen 
dienen und aus Gründen der technischen Durchführ
barkeit oder unverhältnis mäßiger Kosten nicht durch 
andere, umweltverträgli chere Optionen erreicht wer
den können.

292. Im Jahr 2014 hat die Umweltministerkonferenz 
(UMK) ein Nationales Hochwasserschutzprogramm be
schlossen, in dem auf bundesweiter Ebene vordringliche, 
überregional wirksame Maßnahmen des Hochwasser
schutzes aufgeführt sind (LAWA 2014). Die Maßnahmen 
lassen sich in drei Kategorien einteilen: Deichrückverle
gung/Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteräu
men, gesteuerte Hochwasserrückhaltung und Beseiti
gung von Schwachstellen. Insbesondere im Bereich 
Deichrückverlegung und Wiedergewinnung von natür
lichen Rückhalteräume gibt es große Synergiepoten
ziale mit dem Natur und dem Gewässerschutz.
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293. In Deutschland sind insbesondere die Bundeslän
der für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ver
antwortlich. Das wesentliche Planungsinstrument für die 
Wasserrahmenrichtlinie auf Länderebene sind die Maß
nahmenprogramme. Dabei wird zwischen zwei Maßnah
mentypen unterschieden:

 ɦ Grundlegende Maßnahmen entsprechen den Mindest
anforderungen und wurden bereits in anderen Rechts
akten (z. B. Düngeverordnung) festgelegt.

 ɦ Ergänzende Maßnahmen, die zusätzlich zur Ziel
erreichung erforderlich sind.

Die Wasserbehörden der Länder planen erforderliche 
 Aktivitäten zusammen mit den Maßnahmenträgern und 
legen diese fest. Letztere sind zum Beispiel Kommunen, 
Kreise, Regierungsbezirke, Gewässernutzer oder private 
Grundstückseigentümerinnen und eigentümer (Tz. 276 
ff.). In einigen Bundesländern haben sich die Verantwort
lichen für die Gewässerunterhaltung zu Wasserverbänden 
und diese wiederum zu Dachverbänden zusammenge
schlossen (Tab. 42 und 43; BMUB und UBA 2016). 

294. Bislang dienen hydromorphologische Maßnahmen 
häufig der Wiederherstellung der Gewässerdurchgängig
keit. Durchgängigkeitsstrategien sind somit wesentliche 
Instrumente zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele. 
Bestimmt wird die Auswahl von Maßnahmen auf Lan
desebene meist durch deren Wirksamkeit wie das Wie
derbesiedelungspotenzial, durch praktische Erwägungen 
(Flächenverfügbarkeit, technische Umsetzbarkeit, Kos
ten, Akzeptanz), die vorherrschende Landnutzung im 
Einzugsgebiet sowie durch mögliche Synergien, beispiels
weise mit dem Hochwasserschutz (DAHM et al. 2014b). 
Eine dringend erforderliche zeitliche und räumliche Prio
risierung von Maßnahmen anhand des ökologischen 
Handlungsbedarfs findet nur zum Teil bzw. in einigen 
Bundesländern statt. Beispielsweise erfolgt in Schleswig
Holstein die Auswahl der Gewässer für die Umsetzung 
von Maßnahmen anhand ihres Regenerationspotenzials: 
ein Vorranggewässernetz umfasst Gewässer, bei denen 
das Erreichen eines guten ökologischen Zustands – auch 
in wirtschaftlicher Hinsicht – als realistisch eingeschätzt 
wird (Landesportal SchleswigHolstsein 2019). Andere 

Bundesländer wie NordrheinWestfalen oder Baden
Württemberg verfolgen das Strahlwirkungskonzept. 
Hiernach wirken sich naturnahe Gewässerabschnitte po
sitiv auf benachbarte, degradierte Abschnitte aus und 
können als Besiedlungsquellen fungieren (sog. Strahl
wirkung). Eine Aufwertung des Gewässers mit ökologi
schen Trittsteinen verlängert diese Strahlwirkung und 
fördert die Migration von Tieren und Pflanzen im Ge
wässer und benachbarten Bereichen (DRL 2008).

295. Der SRU hat in einem Forschungsauftrag Daten, die 
die Bundesländer an die Europäische Kommission über
mittelt bzw. in dem Berichtsportal WasserBLIcK einge
stellt haben, auswerten lassen (VÖLKER und REHSE 
2019). Die Ergebnisse werden nachfolgend dargestellt. 
Dabei wurde berücksichtigt, dass die berichteten Daten 
aus den verschiedenen Berichtszyklen nicht ohne weite
res miteinander vergleichbar sind (Kasten 43).

Kasten 4-3:  Schwächen bei der geforder-
ten Berichterstattung der 
 Bundes länder zur Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie

Die Bundesländer sind verpflichtet, der Europäi
schen Kommission über die Durchführung der 
Wasser rahmenrichtlinie zu berichten. Die Berichts
pflichten bestehen zur Maßnahmenplanung und zum 
Zwischenstand der jeweiligen Bewirtschaftungszy
klen. Im Verlauf der Anwendung der Richtlinie hat 
die Europäische Kommission die Kriterien für die 
Bericht erstattung geändert (Tab. 45). Zum Beispiel 
sollten die Mitgliedstaaten über die Maßnahmen
planung 2009 auf der Ebene der Planungseinheiten 
(Aggregation von Wasserkörpern), in den dann fol
genden Do kumentationen jedoch auf der Ebene der 
Wasser körper berichten. Aufgrund dieser Inkonsis
tenzen ist ein Vergleich der Datensätze aus den Maß
nahmenplanungen für den ersten und zweiten 
Bewirtschaftungs zyklus und die jeweiligen Zwi
schenberichte nur schwer möglich. Außerdem sind 
die Bundesländer nicht verpflichtet, vollumfänglich 
Art, Anzahl und Umfang der geplanten Maßnahmen 
an einem Wasserkörper wie auch deren Umsetzungs
stand zu dokumentieren. Folglich können kaum Aus
sagen zum Umsetzungsstand der Maßnahmen ge
troffen werden (VÖLKER und REHSE 2019). In 
Zukunft sollte die Europäische Kommission von den 
Mitgliedstaaten  Berichtsdaten einfordern, die mit 
früheren Daten  vergleichbar sind und Aussagen zum 
Umsetzungsstand der Maßnahmen zulassen.
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4.5.1 Erster Bewirtschaftungs-
zyklus (2009–2015): 
 Maßnahmenplanung  
und -umsetzung

296. Bereits zu Beginn des ersten Bewirtschaftungs zyklus 
war klar, dass nur ein geringer Anteil der Oberflächen
gewässer den guten ökologischen und chemischen 
 Zustand bis 2015 erreichen würde. Somit haben die 
 Bundesländer für die verbleibenden Gewässer Fristver
längerungen beantragt. Insgesamt wurden für 82 % der 
Oberflächenwasserkörper und 36 % der Grundwasser
körper Ausnahmen geltend gemacht. Für die Flussgebie
te Schlei/Trave und Ems beantragten die zuständigen 
Bundesländer überdurchschnittlich häufig entsprechen
de Fristverlängerungen. Die wichtigsten Gründe hierfür 
waren mangelnde technische Durchführbarkeit (62 %), 
natürliche Gegebenheiten, die kurzfristigen Verbesse
rungen entgegenstehen, (31 %) und unverhältnismäßig 

hohe Kosten bei einer Durchführung bis 2015 bzw. bis 
zum Ende des zweiten und dritten Bewirtschaftungs
zyklus 2021 bzw. 2027 (7 %). Oft trafen auch mehrere 
Gründe gleichzeitig zu (BMUB und UBA 2016; 2014). 
Interessanter weise spielte das Kostenargument für eine 
verzögerte Umsetzung zu Beginn des ersten Bewirtschaf
tungszyklus nur eine untergeordnete Rolle, was sich spä
ter änderte (Tz. 306 ff.). 

Am Ende des ersten Bewirtschaftungszyklus befanden 
sich noch viele Maßnahmen in der Umsetzung. Zwar 
waren durchaus Verbesserungen in einzelnen Bereichen 
erkennbar, diese führten aber noch nicht dazu, dass der 
gute Zustand bei allen Bewertungskomponenten erreicht 
wurde (BMUB und UBA 2016). Ein Großteil der bereits 
zu Beginn des ersten Bewirtschaftungszyklus beantrag
ten Fristverlängerungen wurde über das Jahr 2015  hinaus 
beibehalten. 

297. Veränderungen der Hydromorphologie besitzen 
eine besondere Bedeutung für das Verfehlen der Ziele 

 ɦ Tabelle 4-5 

Unterschiede bei den Berichtspflichten der Länder zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 
 zwischen den verschiedenen Berichtszeiträumen

Berichterstattung Maßnahmen-
planung 2009

Zwischenbericht-
erstattung 2012

Maßnahmen-
planung 2015

Zwischenbericht-
erstattung 2018 

Räumliche Bezugs-
größe der berich-
teten Daten 

Planungseinheiten 
für Oberflächen-
gewässer und Koor-
dinierungsräume für 
Grundwasserkörper

Wasserkörper Wasserkörper Wasserkörper 

Dokumentation des 
Umsetzungsstands 
der Maßnahmen

entfällt* Enthalten, folgt aber 
dem Best-Case-Prin-
zip**

entfällt* Nicht vorgesehen, 
nur Nennung der 
notwendigen Maß-
nahmen für eine 
Zielerreichung bis 
2021 und 2027

Nennung der Maß-
nahmen mit abseh-
baren erheblichen 
Verzögerungen bei 
der Umsetzung 

entfällt* enthalten entfällt* nicht vorgesehen

   * nicht Bestandteil der Maßnahmenplanung
**  Best-Case-Prinzip: Angabe des höchsten erreichten Umsetzungsstandes. Waren beispielsweise mehrere Maßnahmen innerhalb 

eines Wasserkörpers in der Planung und nur eine Maßnahme davon bereits umgesetzt, wurde der Stand aller Maßnahmen 
eines Typs als abgeschlossen berichtet.

SRU 2020; Datenquelle: VÖLKER und REHSE 2019
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der Wasserrahmenrichtlinie. Dementsprechend wurden 
im ersten Bewirtschaftungszyklus in 94 % der Planungs
einheiten (Aggregation von Oberflächenwasserkörpern) 
Maßnahmen zur Morphologie, in 91 % zur Durchgängig
keit und in 65 % zum Wasserhaushalt festgelegt (Abb. 47). 
Differenziert man – wie in der Zwischenberichterstattung 
im Jahr 2012 erfolgt – nach Wasserkörpern, so planten 

die Bundesländer in 66 % aller Wasserkörper Maßnah
men zur Verbesserung der Hydromorphologie, in 40 % 
der Fälle betraf dies die Wiederherstellung der Durch
gängigkeit (VÖLKER und REHSE 2019). 

Maßnahmen zur Verbesserung der Morphologie betrafen 
im ersten Bewirtschaftungszyklus insbesondere das 

 ɦ Abbildung 4-7 

Anteil von Planungseinheiten, für die Maßnahmen zur Verbesserung der Morphologie, der Durch-
gängigkeit und des Wasserhaushalts im ersten Bewirtschaftungszyklus geplant wurden (n = 222)

Herstellung der linearen Durchgängigkeit an
Stauanlagen (Talsperren, Rückhaltebecken,

Speicher)

Herstellung der liniearen Durchgängigkeit an
sonstigen wasserbaulichen Anlagen

94 %

Morphologie

91 %

Durchgängigkeit

65 %

Wasserhaushalt

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Reduzierung von nutzungsbedingten
Abflussspitzen

Förderung des natürlichen Rückhalts (auch
Rückverlegung von Deichen und Dämmen)

Gewährleistung des erforderlichen
Mindestabflusses

Anteil Planungseinheiten

60,4 %

62,6 %

65,8 %

68,9 %

79,3 %

84,2 %

89,6 %

Anpassung/Optimierung der
Gewässerunterhaltung

Anschluss von Seitengewässern, Altarmen

Vitalisierung des Gewässers

Habitatverbesserung im
Gewässerentwicklungskorridor

Habitatverbesserung im Gewässer

Habitatverbesserung Ufer

Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen
Gewässerentwicklung

24,3 %

42,8 %

44,1 %

47,7 %

91,9 %

SRU 2020; Datenquelle: BfG o. J., Stand: 22.03.2010
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 Initiieren bzw. Zulassen einer eigendynamischen Ge
wässerentwicklung und von Habitatverbesserungen, 
den  Anschluss von Seitengewässern oder die Verbesse
rung der Gewässerunterhaltung (Abschn. 4.2.2). Um 
eine  lineare Durchgängigkeit wiederherzustellen, wur
den von den Verantwortlichen bauliche Veränderungen 
insbesondere an Wehren, Abstürzen oder Durchlass
bauwerken (ohne Talsperren) geplant (Tz. 267). Maß
nahmen zur Verbesserung des Wasserhaushalts dienten 
insbesondere dazu, einen Mindestabfluss zu gewähr
leisten und einen natürlichen Rückhalt in der Fläche zu 
fördern (Tz. 265). 

298. In der Zwischenberichterstattung zum ersten Be
wirtschaftungszyklus zeigte sich, dass bei der Umset
zung von 24 % der Schlüsselmaßnahmen Verzögerun
gen auftraten, von denen wesentliche Verbesserungen 
erwartet werden und die sich aus einer Reihe von 
Maßnahmen typen und diese wiederum aus Einzelmaß

nahmen zusammensetzen (BMU 2013). Auf Maßnah
men zur Abflussregulierung und morphologische Ver
änderungen traf dies sogar in 36  % der Fälle zu. Das 
bedeutet, dass das entsprechende Bundesland einen Ab
schluss der Maßnahmen bis Ende 2015 als unwahr
scheinlich angenommen hat. Dies galt am häufigsten für 
die Gewährleistung des erforderlichen Mindestabflus
ses und Habitatverbesserungen durch das Initiieren bzw. 
Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung 
(VÖLKER und REHSE 2019). Die wichtigsten Gründe 
für Verzögerungen waren Schwierigkeiten, finanzielle 
bzw. personelle Ressourcen bereitzustellen, gefolgt von 
fehlender Akzeptanz, insbesondere bei den Maßnahmen
trägern, und Problemen mit der Flächenverfügbarkeit 
(Abb. 48). Bei der Wiederherstellung der Durchgängig
keit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen spielten die 
Herstellung der Akzeptanz und fehlende finanzielle und/
oder personelle Ressourcen eine größere Rolle als die 
Bereitstellung von Flächen. 

 ɦ Abbildung 4-8 

Gründe für Verzögerungen bei der Umsetzung von hydromorphologischen Maßnahmen in den Flüssen 
im ersten Bewirtschaftungszyklus
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SRU 2020; Datenquelle: BfG o. J., Stand: 31.10.2012
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 ɦ Abbildung 4-9 

Ökologischer Zustand / ökologisches Potenzial der Oberflächenwasserkörper in Deutschland (2016)

Quelle: BMUB und UBA 2017
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Für nur etwa 8 % der Oberflächengewässerkörper (Flüsse, 
Seen, Übergangs und Küstengewässer) wurde am Ende 
des ersten Bewirtschaftungszyklus ein guter ökologischer 
Zustand bzw. ein gutes ökologisches Potenzial erreicht 
(Abb. 49; BMUB und UBA 2016). 

Vergleicht man den ökologischen Zustand am Anfang 
und am Ende des ersten Bewirtschaftungszyklus, fällt 
auf, dass sich Fortschritte nur sehr langsam einstellen 
(Abb. 410). Einzig der Rückgang der Zahl von Ober
flächengewässerkörpern, deren ökologischer Zustand 
als schlecht eingestuft wurde, wäre positiv hervor
zuheben. Gleichzeitig hat der ohnehin schon sehr 
 niedrige prozentuale Anteil an Wasserkörpern, die 
als  sehr gut und gut bewertet wurden, weiter abge
nommen. 

299. Das „OneoutalloutPrinzip“, welches in der Was
serrahmenrichtlinie angewendet wird (Tz. 271), gewähr
leistet, dass jede Belastung adressiert werden muss. Denn 
nur, wenn alle Komponenten einen guten Zustand auf
weisen, wird auch insgesamt ein guter Zustand erreicht. 
Das bedeutet aber auch, dass bereits bei Nichterfüllung 
eines Kriteriums der ganze Oberflächenwasserkörper den 

guten Zustand verfehlt (Art. 2, 4 und Anhang V Wasser
rahmenrichtlinie; BMUB und UBA 2017). Eine Differen
zierung der Ergebnisse nach Qualitätskomponenten er
gibt ein positiveres Bild (Abb. 411). So erreichen zum 
Beispiel etwa 24 % der Fließgewässerwasserkörper einen 
guten Zustand in Bezug auf die Qualitätskomponente 
wirbellose Tiere.

4.5.2 Zweiter Bewirtschaftungs-
zyklus (2015–2021): 
 Maß nahmenplanung 
und -umsetzung

300. Die beiden wichtigsten Gründe dafür, dass die Ober
flächengewässer in Deutschland nach dem ersten Bewirt
schaftungszyklus keinen guten Zustand im Sinne der Was
serrahmenrichtlinie aufwiesen, waren Stoffeinträge aus 
diffusen Quellen (keiner speziellen Emissionsquelle zu
zuordnen), sowie flächendeckend auftretende und mor
phologische Veränderungen (Abb. 412). Die bedeutends
ten negativen Folgen sind veränderte beziehungsweise 

 ɦ Abbildung 4-10 

Vergleich des prozentualen Anteils von Oberflächenwasserkörpern in Deutschland, die nach den fünf 
Klassen hinsichtlich des ökologischen Zustands eingestuft wurden, zwischen den Jahren 2009 und 2015
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Quelle: BMUB und UBA 2016, S. 64, verändert
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 ɦ Abbildung 4-11 

Zustand einzelner Qualitätskomponenten für Flüsse in Deutschland (2016)

Quelle: BMUB und UBA 2016, S. 56

 ɦ Abbildung 4-12 

Anteil Oberflächenwasserkörper, in denen die fünf wichtigsten Belastungs gruppen auftraten (April 2017)
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SRU 2020; Datenquelle: BfG o. J., Stand: 04.2017
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fehlende Lebensräume für Tiere und Pflanzen sowie Eu
trophierung aufgrund von Nährstoffeinträgen.

301. Die Bundesländer haben bis Ende 2015 ihre Bewirt
schaftungspläne und Maßnahmenprogramme für den 
zweiten Bewirtschaftungszyklus überarbeitet und der 
Europäischen Kommission gemeldet. Dabei wurde eine 
Reihe von Maßnahmen aus der ersten in die zweite Be
wirtschaftungsplanung übernommen. Für das Flussge
bietseinzugsgebiet Elbe traf dies zum Beispiel für etwa 
25 % der Maßnahmen zu (VÖLKER und REHSE 2019). 

Etwas mehr als 40 % aller Maßnahmen, die im zweiten 
Bewirtschaftungszyklus für Oberflächengewässer fest
gelegt wurden, adressieren hydromorphologische Ver
änderungen (Abb. 413). Von diesen wiederum dienen 
etwa 46 % der Verbesserung der Morphologie, 41 % der 

Verbesserung der Durchgängigkeit und 13 % der Verbes
serung des Wasserhaushalts. Für insgesamt etwa 65 % 
der Oberflächenwasserkörper sind hydromorphologi
sche Maßnahmen vorgesehen (Tab. 46). Dies trifft für 
einen ähnlichen hohen Anteil an Flüssen zu. Für Seen 
hat diese Maßnahmenkategorie eine deutlich geringere 
Bedeutung. Räumliche Schwerpunkte liegen in den 
Flussgebietseinheiten Weser, Ems, nördliche Elbe, Eider, 
SchleiTrave und westlicher Rhein (VÖLKER und REHSE 
2019). Außerdem berichteten die Bundesländer noch 
eine Reihe von konzeptionellen Maßnahmen, wie zum 
Beispiel Forschungsvorhaben und Informa tions ver an
staltungen, die keinem Belastungsschwerpunkt alleine 
zuzuordnen sind. 

Die Bundesländer haben im zweiten Bewirtschaftungs
zyklus deutlich mehr Maßnahmen insgesamt und auch 

 ɦ Abbildung 4-13 

Anteil der für den zweiten Bewirtschaftungszyklus (2016–2021) geplanten Maßnahmen innerhalb der 
unterschiedlichen Belastungsschwerpunkte in den Oberflächengewässern
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mehr Maßnahmen zur Verbesserung der Hydromor
phologie geplant als im ersten Bewirtschaftungszyklus 
(Tab. 46). Das erklärt sich unter anderem mit der Über
tragung von nicht abgeschlossenen Maßnahmen aus dem 
ersten Zyklus auf den zweiten. Ein weiterer Grund könn
te sein, dass eine deutlich gestiegene Anzahl an operati
ven Monitoringstellen dazu beitrug, den Handlungs bedarf 
in  diesem Problemfeld noch stärker heraus zustellen 
(BMUB und UBA 2016). 

302. Maßnahmentypen, die eine Gewässerstruktur schaf
fen, welche eine typische Besiedlung des Gewässers er
möglicht, sind im zweiten Bewirtschaftungszyklus am 
häufigsten (Abb. 414). Für Fließgewässer sind dies 
 insbesondere Habitataufwertungen im Uferbereich, im 
vorhandenen Profil (bzw. im Gewässer) oder in der Aue. 
Hinzu kommen Maßnahmen, die die eigendynamische 
Entwicklung der Gewässer ermöglichen sollen, wie auch 
Anpassung und Optimierung der Gewässerunterhaltung 
(Tz. 276 ff.; DAHM et al. 2014a; BMUB und UBA 2016).

Für mehr als die Hälfte der Oberflächenwasserkörper sind 
im zweiten Bewirtschaftungszyklus Maßnahmen zur Her
stellung der Durchgängigkeit vorgesehen (Abschn. 4.2.2). 

303. Bei der Zwischenberichterstattung zum zweiten 
 Bewirtschaftungszyklus im Jahr 2018 war bedauerlicher
weise keine Meldung zum Umsetzungsstand der in 2015 

geplanten Maßnahmen vorgesehen (Kasten 43). Der 
Fokus lag vielmehr auf Angaben, wie viele Maßnahmen 
für die Zielerreichung bis 2021 bzw. bis 2027 notwendig 
sind. Vergleicht man diese mit den Berichten für 2015, 
so fällt auf, dass die Zahl der Maßnahmen zur Morpho
logie, Durchgängigkeit und Wasserhaushalt konstant 
hoch bleiben. Die Unterschiede zwischen den Berichts
zeiträumen sind gering (VÖLKER und REHSE 2019). 

Vorsichtige Abschätzungen von VÖLKER und REHSE 
(ebd.), die aufgrund der von einigen Flussgebietsgemein
schaften gemachten Angaben zu Einzelmaßnahmen durch
ge führt wurden, kommen zu dem Ergebnis, dass 2018 für 
ungefähr 15 % der Wasserkörperlängen der Fließgewässer 
in Deutschland Renaturierungsmaßnahmen vorgesehen 
sind. 

Eine von der LAWA durchgeführte Erhebung gibt Auf
schluss über den Umsetzungstand der hydromorpholo
gischen Maßnahmen im zweiten Bewirtschaftungszyk
lus bis zum Jahr 2018 (Abb. 415; LAWA 2019b). Danach 
wurde bei etwa 17 % der Wasserkörper, für die 2016 Maß
nahmen festgelegt wurden, mindestens eine Maßnahme 
umgesetzt. Mit dem Großteil der Maßnahmen wurde 
 dagegen noch nicht begonnen. Besonders fortgeschrit
ten sind die Aktivitäten bei der Maas. Bei der Eider, 
Schlei/Trave und Warnow/Peene befinden sich hingegen 
noch sehr viele Maßnahmen im Stand der Planung. 

 ɦ Tabelle 4-6 

Anzahl der Wasserkörper, für die Maßnahmen zur Hydromorphologie im ersten und zweiten 
 Bewirtschaftungszyklus vorgesehen waren/sind

Gewässerkategorie (Wasser-
körper insgesamt, Stand 2018) Zwischenbericht 2012 Maßnahmenplanung 2015

Oberflächengewässer (9.796) 4.782 6.418

Flüsse (8.986)
Morphologie
Durchgängigkeit
Wasserhaushalt

4.707
3.923
3.010
  967

6.331
5.591
5.034
1.493

Seen (732) 57 78 

Übergangsgewässer (5)  5  5 

Küstengewässer (75) 13  4 

SRU 2020; Datenquelle: BfG o. J., Stand: 31.10.2012 und 25.01.2019
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 ɦ Abbildung 4-14 

Anzahl Wasserkörper in den Flüssen, für die im ersten und zweiten Bewirtschaftungs zyklus Maßnahmen 
zur Verbesserung der Morphologie geplant waren/sind
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SRU 2020; Datenquelle: BfG o. J., Stand: 31.10.2012 und 25.01.2019

 ɦ Abbildung 4-15 

Verbesserung der Gewässerstruktur – Bewirtschaftungszeitraum 2016 bis 2018

Quelle: LAWA 2019b
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4.6 Hemmnisse bei der Umsetzung hydromorphologischer Maßnahmen

Die verantwortlichen Bundesländer begründen Verzöge
rungen – ähnlich wie im ersten Bewirtschaftungszyklus 
– insbesondere damit, dass eine lange Vorbereitungszeit 
erforderlich ist und die bauliche Umsetzung Zeit bean
sprucht. Zudem haben sie darauf hingewiesen, dass für 
Habitatverbesserungen Flächen fehlen oder für deren 
Erwerb oft nicht das Personal vorhanden bzw. der Ar
beitsaufwand sehr hoch ist.

Der Stand der Maßnahmen, die die Durchgängigkeit der 
Gewässer verbessern sollen, weist mit 70 % noch nicht 
begonnener Maßnahmen einen ähnlich niedrigen Grad 
der Umsetzung auf. Bei Maßnahmen zum Wasserhaus
halt wurden bis 2018 55 % noch nicht umgesetzt. Grün
de für Verzögerungen wurden in beiden Fällen nicht 
 genannt.

Insgesamt zeigt sich, dass es sowohl im ersten wie im 
zweiten Bewirtschaftungszyklus zu erheblichen Verzö
gerungen bei der Maßnahmenumsetzung gekommen ist 
bzw. diese absehbar sind.

4.6 Hemmnisse bei der 
Umsetzung hydromorpho-
logischer Maßnahmen

304. Die drei am häufigsten aufgeführten Gründe dafür, 
dass es im ersten Bewirtschaftungszyklus zu Verzöge
rungen bei der Umsetzung hydromorphologischer Maß
nahmen gekommen ist, waren Schwierigkeiten bei der 
Bereitstellung von finanziellen bzw. personellen Ressour
cen, unzureichende Akzeptanz für die Maßnahmen und 
Probleme bei der Bereitstellung von benötigten Flächen 
(Tz. 313 ff.). Diese drei Gründe wurden neben anderen 
auch von der LAWA in einer Stellungnahme an die UMK 
als wesentlich für das sehr wahrscheinlich nicht flächen
deckende Erreichen der Ziele der Wasserrahmenricht
linie bis 2027 genannt (LAWA 2018). 

4.6.1 Unzureichende finanzielle 
und personelle Ressourcen

305. Ein naturnahes Gewässer wiederherzustellen, ins
besondere wenn dieses durch Baumaßnahmen erheb
lich verändert wurde, ist mit signifikanten Kosten 
 verbunden. Wie oben dargestellt (Tz. 298) ist die Fi
nanzierung der Maßnahmen derzeit noch problema
tisch. Zudem fehlt es an ausreichendem (Fach)Perso
nal, um Maßnahmen umzusetzen. Aus dem Grund müs

sen dringend ausreichend Finanzmittel bereitgestellt 
bzw. zugänglich gemacht werden. Außerdem muss die 
Personalsituation an die Herausforderungen angepasst 
werden.

4.6.1.1 Finanzierung von Maßnahmen

306. Für die Finanzierung von Maßnahmen zur Umset
zung der Wasserrahmenrichtlinie kommen insbesonde
re Mittel der Länder, Einnahmen aus Beiträgen,  Ge bühren 
und Abgaben (z. B. Abwasserabgabe), Stiftungsmittel 
oder Sponsoring zum Einsatz. Hinzu kommen EUFör
dermittel aus der 2. Säule der Gemeinsamen Agrar
politik (GAP) bzw. dem Europäischen Landwirtschafts
fond für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 
sowie Mittel zur Förderung regionaler Entwicklung 
 (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung – EFRE) 
(BMUB und UBA 2016; REESE et al. 2018; TMLNU 
2007). Bei Förderprogrammen, sowohl von den Ländern 
als auch der EU, ist in der Regel ein Eigenanteil vom 
 Gewässerentwickler (z.  B. Verband oder Kommune, 
s. Tz. 298) zu tragen. Dieser kann durch eigene Mittel 
oder Eigenleistungen erwirtschaftet werden. 

Aussagen zu Kosten für die Maßnahmen zur Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie sind in den Ländern unter
schiedlich. NordrheinWestfalen hat zum Beispiel seine 
erforderlichen Aufwendungen für hydromorphologische 
Gewässerentwicklungs und Durchgängigkeitsmaßnah
men für den zweiten Bewirtschaftungszeitraum mit etwa 
1,3 Mrd. Euro angegeben (MKULNV NRW 2015). Das 
Land Hessen legte im Jahr 2009 einen Finanzierungs
bedarf für hydromorphologische Maßnahmen für den 
Zeitraum 2010 bis 2027 von 813,3 Mio. Euro fest (Hes
sisches Ministerium für Umwelt ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz 2008). Generell stellt sich die Frage 
für die Verantwortlichen, welche Mittel für die ökolo
gische Gewässerentwicklung genutzt werden können.

Bisher gibt es kaum Untersuchungen oder Berichte, in 
denen die Finanzierung von Maßnahmen zur Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie eingehender betrachtet 
wurde. Eine Ausnahme ist eine Studie des UFZ, die für 
das Land Niedersachsen erstellt wurde und auf die im 
Folgenden etwas tiefer eingegangen wird (REESE et al. 
2018). Die Ergebnisse sind zum Teil exemplarisch für 
die Situation in anderen Bundesländern. 

Das Beispiel Niedersachsen
307. In Niedersachsen wie in anderen Bundesländern 
übernehmen Wasser und Bodenverbände zentrale Auf
gaben bei der Gewässerentwicklung. Sie vertreten als 
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Körperschaften des öffentlichen Rechts sowohl die In
teressen ihrer Mitglieder als auch der Öffentlichkeit und 
setzen sich aus Landwirten und wirtinnen sowie Grund
besitzenden im Verbandsgebiet zusammen. Gemeinden 
sind zum Teil ebenfalls vertreten. Aus der Tradition der 
Verbände heraus stand die Entwässerung und somit 
 Gewinnung von Landflächen in der Vergangenheit im 
Vordergrund ihres Bestrebens. Eine Renaturierung der 
Gewässer, die im Prinzip ein Rückgängigmachen vergan
gener Aktivitäten darstellt, stößt auf geringe Akzeptanz. 
Die Verbände sehen die ökologische Gewässerentwick
lung nicht als ihre Kernaufgabe an. Die Bereitschaft, die 
Kosten entsprechender Maßnahmen zu übernehmen, ist 
demnach begrenzt (REESE et al. 2018). Die umgesetz
ten Maßnahmen beschränken sich oftmals auf solche, 
die zu einem hohen Anteil aus anderen Quellen, beispiels
weise Landesmitteln, finanziert werden (NLWKN 2012). 

So ist zum Beispiel die Frage der Kostenübernahme von 
Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenricht
linie  im Fall Niedersachsen nicht abschließend geklärt 
(REESE et al. 2018). Die Wasserverbände weisen die Ver
antwortung für die Maßnahmenfinanzierung dem Bund 
und den Ländern zu (Wasserverbandstag o. J.). Nach 
dem Verursacherprinzip, welches in der Wasserrahmen
richtlinie verankert ist, sind jedoch Zweifel angebracht, 
dass die Verbände sich dieser Verantwortung vollständig 
entziehen können. REESE et al. (2018) schlagen aus die
sem Grund vor, dass die Verbände die Verantwortung 
und somit auch die Finanzierung von Maßnahmen einer 
ökologischen Unterhaltung (Anpassung der laufenden 
Unterhaltung an ökologische Erfordernisse) überneh
men. Ein naturnaher Ausbau sollte dagegen im Wesent
lichen von den Ländern finanziert werden.

308. Die Autoren haben zudem eine erhebliche Unter
finanzierung der Umsetzung der Wasserrahmenricht linie 
in Niedersachsen konstatiert. Dass die Mittel zur Um
setzung der Wasserrahmenrichtlinie schon für die be
stehenden Planungen nicht ausreichen, zeigen auch die 
Berichte der Bundesländer zum Umsetzungsstand der 
Wasserrahmenrichtlinie (Tz. 298). Die Bedarfsdeckung 
in Niedersachsen liegt bei gerade einmal 25  %. Somit 
empfehlen REESE et al. (2018) die Erschließung weite
rer sowie die bessere Nutzung bestehender Finanzie
rungsquellen. Diese Notwendigkeit ergibt sich unter an
derem daraus, dass die Mittel aus der Abwasserabgabe 
bereits erschöpft sind (ebd.). Hinzu kommt, dass nach 
§ 13 Abwasserabgabengesetz (AbwAG) die Mittelver
wendung begrenzt ist auf Maßnahmen, die der Erhaltung 
oder Verbesserung der Gewässergüte dienen. Ein weite
res Problem ist, dass die Möglichkeit, EUMittel anzu

werben, nur unzureichend wahrgenommen wird. Gründe 
hierfür sind hohe bürokratische Hürden, wie beispiels
weise ein erhöhter verwaltungstechnischer Aufwand, Be
willigungsunsicherheiten, Vorfinanzierungserfordernisse 
und Rückforderungsrisiken. Insbesondere das Risiko von 
Rückforderungen bei der Rücknahme oder dem Widerruf 
des Zuwendungsbescheides wird als eine große Hürde ge
rade für kleine Verbände und Kommunen angesehen, die 
verbreitet dazu führt, dass keine EUMittel mehr bean
tragt werden (Fachgespräch „Gewässerschutz“ beim SRU 
am 25. April 2019). Hinzu kommt, dass der im Rahmen 
der Kofinanzierung zu leistende Eigenanteil der Unter
haltungsträger von circa 10 bis 15 % offenbar immer noch 
als zu hoch eingeschätzt wird und abschreckend wirkt. 
Außerdem fehlt dem Niedersächsischen Landesbetrieb 
für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz (NLWKN) 
ausreichendes Personal, um die Verbände bei der Antrag
stellung effektiv unterstützen zu können (REESE 2018). 
Kritisiert wird zudem, dass Niedersachsen bei der Akquise 
und Umsetzung der Maßnahmen erklärtermaßen auf 
Freiwilligkeit der verantwortlichen Akteure setzte (ebd.). 
Dies führte dazu, dass die ohnehin knappen Förder  
mittel nicht effizient eingesetzt, sondern zufällig auf die 
 freiwillig ergriffenen Maßnahmen verteilt wurden.

309. Um die angesprochenen Defizite zu beheben, schla
gen REESE et al. (2018) für Niedersachsen vor, inte
grierte Planungs und Finanzierungskonzepte auf den 
Weg zu bringen. Mithilfe von Gewässerentwicklungskon
zepten solle eine Priorisierung der Maßnahmen erfolgen 
und festgelegt werden, welche Maßnahmen über ELER
Förderung und welche über Landesmittel zu finanzieren 
sind. Für eine Bündelung der Planung sollten Gewässer
entwicklungsPlanungsverbände eingerichtet werden, 
die sich an den Koordinierungsräumen der Wasserrah
menrichtlinie orientieren und aus den Wasserverbänden, 
den Kommunen und dem NLWKN zusammensetzen. 

Weitere Finanzierungsoptionen
310. Eine weitere Finanzierungsmöglichkeit ist die Ver
wendung von Wasserentnahmeentgelten (zur rechtlichen 
Grundlage siehe u. a. GAWEL und BRETSCHNEIDER 
2017; EuGH, Urt. v. 11.09.2014, C525/12). Deren Erhe
bung entspricht der Verpflichtung der Wasserrahmen
richtlinie, für die Nutzenden von Wasserdienstleistungen 
angemessene Anreize für eine effiziente Verwendung von 
Wasserressourcen zu setzen (Art. 9 Abs. 1 UAbs. 2 Was
serrahmenrichtlinie). Wasserentnahmeentgelte werden 
von 13, und somit nicht allen, Bundesländern erhoben 
(BMUB und UBA 2016). In zwei dieser 13 Bundesländer 
ist nur die Entnahme aus dem Grundwasser abgabepflich
tig, in den übrigen elf die Entnahme aus Grund und 
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Oberflächengewässern (Landesarbeitsgemeinschaft der 
Industrie und Handelskammern in Brandenburg 2016). 
Die erhobenen Entgelte differieren zwischen den Bun
desländern sehr deutlich (RÖMER 2019). Zudem wer
den in unterschiedlichem Maße Ausnahmen gewährt und 
für bestimmte Nutzungen (z. B. zur Kühlwassernutzung) 
besonders niedrige Entgelte erhoben. In einer Reihe von 
Fällen werden diese Mittel auch zur Finanzierung von 
Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenricht linie 
eingesetzt (REESE 2018; Grüne Liga o. J.; LANUV NRW 
o. J.; GAWEL und FÄLSCH 2012).

Eine andere Option ist es, Einnahmen aus der Ein
griffsregelung nach § 13 ff. Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) für die Gewässerrenaturierung zu verwen
den. Allerdings ist hierbei zu bedenken, dass Eingriffe 
aus naturschutzrechtlicher Sicht soweit wie möglich zu 
vermeiden sind. Können Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft nicht gleichwertig ausgeglichen werden, 
so sind zunächst Ausgleichs und Ersatzmaßnahmen zu 
prüfen, mit denen die betroffenen Funktionen des 
 Naturhaushaltes im Naturraum in gleichwertiger Weise 
wiederhergestellt werden. Nur in dem Fall, dass dies nicht 
möglich ist, muss der Verursacher Ersatzzahlungen 
 leisten (§ 15 BNatSchG). Ersatzgelder aus landseitigen 
Eingriffen können auch für Gewässerschutzmaßnahmen, 
insbesondere wenn diese den Uferbereich aufwerten sol
len oder den Entwicklungsraum am Gewässer betreffen, 
verwendet werden (APELT et al. 2009; MUNLV NRW 
2009). Da Renaturierung immer auch die Uferbereiche 
bzw. das Gewässerumfeld einbezieht, ergeben sich hier 
Synergien mit dem Naturschutz, die genutzt werden kön
nen (Tz. 284 f.). Einige Bundesländer greifen bereits auf 
diese Mittel zu. Beispielsweise ist es in Thüringen 
 möglich, diese als Eigenanteil zur Kofinanzierung von 
Förderprogrammen des Landes zu verwenden, was die 
Wirksamkeit der Mittel deutlich erhöht (TMLNU 2007).

311. Die LAWA weist darauf hin, dass Mittel aus der 
BundLänderGemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) zwar für 
Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung der Gewässer 
genutzt werden können, diese aber nur sehr begrenzt für 
den Erwerb von dringend benötigten Flächen – bis zu 
10 % der Gesamtinvestitionen – eingesetzt werden dür
fen (LAWA 2018; BMEL 2019). Aus diesem Grund sei es 
erforderlich, den GAKRahmenplan noch stärker als bis
her an die Erfordernisse der Durchführung der Wasser
rahmenrichtlinie anzupassen.

Noch zielführender wäre es, eine neue Gemeinschafts
aufgabe zu schaffen, die ausschließlich die Belange des 

Natur und Gewässerschutzes sowie des Hochwasser
schutzes adressiert. Für diese Belange besteht ein erheb
licher Finanzierungsbedarf; gleichzeitig steht deren 
 Finanzierung im Rahmen der GAK mit den Anliegen der 
Verbesserung der Agrarstruktur in Konkurrenz. Ange
sichts der großen Herausforderungen, die mit der öko
logischen Entwicklung der Gewässer und des Hoch
wasserschutzes verbunden sind, und ihrer Bedeutung für 
die Gesamtheit, erscheint ein solches Programm gerecht
fertigt. Dafür müsste Art. 91a Grundgesetz (GG) um 
eine dritte Gemeinschaftsaufgabe erweitert werden.

4.6.1.2 Personelle Ressourcen

312. Fehlendes Fachpersonal stellt ebenfalls ein Hinder
nis bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie dar 
(Tz. 298; Abgeordnetenhaus Berlin 2019; UBA 2016; 
LAWA 2019b; 2018; Fachgespräch beim SRU zum Thema 
„Gewässerschutz“ am 25. April 2019). Dieses Thema 
wurde im Zusammenhang mit der Renaturierung der Ge
wässer auch auf dem nationalen Wasserdialog, der vom 
BMU im Oktober 2018 ins Leben gerufen wurde, disku
tiert (BMU und UBA 2019). Ein Grund für den Perso
nalmangel ist unter anderem der Abbau der Umweltver
waltungen in der Vergangenheit, auf den der SRU bereits 
2007 hingewiesen hat (SRU 2007). Schaut man auf die 
zwei Untersuchungen für Niedersachsen und Baden
Württemberg – letztere bezieht zusätzlich auch die Län
der NordrheinWestfalen und Bayern mit ein, – die sich 
dem Thema gewidmet haben, scheint sich die Situation 
seither nicht grundlegend verbessert zu haben. Gleich
zeitig nimmt die Aufgabenlast eher zu als ab (REESE 
et al. 2018; BOGUMIL et al. 2016; Landtag NRW 2017). 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bundesländer sehr 
unterschiedlich aufgestellt sind, was ihre Umweltverwal
tungen und die Personalausstattung betreffen. Baden
Württemberg hat auf das Gutachten von BOGUMIL et al. 
(2016) mit der Schaffung einer Reihe neuer Stellen in 
der Natur und Umweltschutzverwaltung reagiert (StM 
BadenWürttemberg 2017).

Personal und Ressourcenknappheit schränken zusätz
lich den Wissenstransfer zwischen den Mitarbeitenden 
sowie Behörden ein, da für den durchaus notwendigen 
Austausch wenig Zeit vorhanden ist (BOGUMIL et al. 
2016). Konstatiert wird außerdem, dass entsprechend 
qualifizierte Expertinnen und Experten für offene  Stellen 
schwierig zu finden sind (BMU und UBA 2019; Landtag 
NRW 2017; LAWA 2019b). 

Fehlendes Fachpersonal betrifft im Besonderen kleine 
Verbände und Kommunen. Diese verfügen oftmals nicht 
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über personelle Ressourcen und die entsprechende Kom
petenz, um Maßnahmen zu planen und auf den Weg zu 
bringen. Zudem fehlt den mit Belangen des Gewässer
schutzes befassten Behörden oft Personal bzw. die Ka
pazität, um Unterstützungsarbeit für die kleinen Verbän
de und Kommunen zu leisten. In NordrheinWestfalen 
wurde aus diesem Grund ein Dachverband von kleinen 
Wasserverbänden gegründet, der eine Dienstleistungs
funktion übernehmen soll, um Personalkapazitäten für 
die Umsetzung von Maßnahmen bereitzustellen („Lan
desverband der Wasser und Bodenverbände Westfalen
Lippe gegründet“, Pressemitteilung des Westfälisch 
Lippischen Landwirtschaftsverbands e. V. vom 27. April 
2018). In Bayern wiederum wurden Gewässernach
barschaften eingerichtet, in denen entsprechende Be
raterinnen und Berater tätig sind, um die Kommunen 
und Verbände bei der Bewirtschaftung von Gewässern 
3.  Ordnung zu unterstützen (DWA o. J.). 

4.6.2 Fehlende Entwicklungsflächen

313. Damit sich morphologisch veränderte Gewässer 
 naturnah entwickeln können, benötigen sie hierfür 
 angemessenen Raum. In der Literatur werden verschie
dene Verfahren beschrieben, um diesen zu bestimmen 
(MANGELSDORF und SCHEURMANN 1980; REY und 
ORTLEPP 2000; HALLE 2008). Die LAWA hat ein bun
deseinheitliches Verfahren entwickeln lassen, nach dem 
die typspezifischen Flächen für die Entwicklung von 
Fließgewässern bestimmt werden können. Entscheiden
de Parameter sind die potenziell natürliche Gewässer
breite unter Berücksichtigung der Mäanderlänge, der 
Windung sowie eines Dynamikfaktors, der das unsym
metrische Wandern der Mäanderschlingen berücksich
tigt. Die so ermittelte „potenziell natürliche Gewäs
serentwicklungsfläche“ – reduziert um Restriktionen aus 
den Talrändern sowie aus bestehenden Siedlungsflächen 
– ergibt die Gewässerentwicklungsfläche, die für hydro
morphologische Maßnahmen zugrunde gelegt werden 
kann (KOENZEN et al. 2016). 

Die unzureichende Flächenverfügbarkeit ist eines der 
zentralen Hemmnisse für die Umsetzung hydromor
phologischer Maßnahmen (VÖLKER und REHSE 
2019). Um an die erforderlichen Flächen zu gelangen, 
gehen die Unterhaltungspflichtigen unterschiedlich 
vor. Unterschieden werden kann zwischen privatrecht
lichen Lösungen, die auf dem Freiwilligkeits und 
 Kooperationsprinzip beruhen, und einem ordnungs
rechtlichen Instrumentarium unter Anwendung des 
Flurbereinigungsgesetzes.

4.6.2.1 Freiwilligkeits- und Kooperationsprinzip

314. Nach Wasserrahmenrichtlinie sollen auch Ge
wässernutzende an der Umsetzung der Wasserrahmen
richtlinie beteiligt werden. Im deutschen Recht wird diese 
Vorgabe dahingehend ausgelegt, dass die Ziele der 
 Wasserrahmenrichtlinie überwiegend freiwillig und 
 koo perativ erreicht werden sollen (Freiwilligkeits und 
Koo perationsprinzip). In vielen Bundesländern werden 
ordnungsrechtliche Instrumente daher nur zurückhaltend 
für den Flächenerwerb eingesetzt. Die Diskrepanz zwi
schen verfügbarer und benötigter Fläche verdeutlicht fol
gendes Beispiel: Dem Bundesland Hessen gelang es im 
ersten Bewirtschaftungszyklus (2009–2015) 846 Hektar 
Fläche zu sichern. Im Maßnahmenprogramm waren je
doch 5.087 Hektar zum Erwerb vorgesehen (HMUKLV 
2017, S. 253). Der auf Freiwilligkeit und Kooperation set
zenden Gewässerentwicklung mangelt es zudem an Ver
bindlichkeit. Die Maßnahmenträger sind zur Umsetzung 
nicht verpflichtet und die Betroffenen haben aufgrund des 
informellen Charakters der Planung „die auch nicht un
begründete Auffassung, dass sie die Planungen gänzlich 
verhindern, zumindest aber bezogen auf ihre  Interessenlage 
verändern können“ (FEHRES 2015, S. 329). 

315. Nach wie vor sind Flächeneigentümer nicht oder 
nur eingeschränkt bereit, Flächen für die Gewässerent
wicklung zur Verfügung zu stellen (Tz. 323 ff.). Dies liegt 
in erster Linie daran, dass sie einen ökonomischen Ge
winn aus ihrem Landbesitz erzielen wollen. Die Fläche 
stellt die Basis für die betriebliche Wertschöpfung dar. 
Die Höhe der Wertschöpfung durch landwirtschaftliche 
Erzeugnisse ist dabei unmittelbar an die verfügbare 
 Fläche gekoppelt. Viele Eigentümer erzielen zudem 
 Einnahmen aus der Verpachtung von Flächen. Nicht 
 zuletzt ist Fläche als „knappes Gut“ Gegenstand von 
 Bodenspekulationen auf den tendenziell steigenden 
 Bodenwert (STOWASSER 2011, S. 33).

4.6.2.2 Instrumente der Flächensicherung

316. Im Rahmen des Freiwilligkeits und Kooperations
prinzips können verschiedene privatrechtliche Möglich
keiten genutzt werden, um Flächen dauerhaft für die Ge
wässerentwicklung zu sichern. Die Wahl des geeigneten 
Instrumentes richtet sich unter anderem nach dem Um
fang der Maßnahme.

In manchen Fällen reicht der Abschluss einer Dienstbar
keit aus, welche den Begünstigten dazu berechtigt, das 
Grundstück in festgelegter, eingeschränkter Weise zu 
nutzen, oder eines schuldrechtlichen Vertrages unter 
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Entschädigung des Flächeneigentümers, um eine Maß
nahme durchzuführen. Dabei kann es sich zum Beispiel 
um den Rückbau von Uferbefestigungen oder das Zulas
sen von Uferabbrüchen handeln. 

Bei größeren Maßnahmen, wie zum Beispiel Deichrück
verlegungen, ist ein Grunderwerb zur Flächensiche
rung notwendig. Bei Einverständnis aller Beteiligten 
kann hierfür ein freiwilliger privatrechtlicher Landnut
zungstausch zügig durchgeführt werden, dies ist jedoch 
zumeist nicht der Fall. Auch ein privatrechtlicher Er
werb ist aufgrund der Rahmenbedingungen oft nur 
schwer möglich (Tz. 313 ff.). Der Erwerb der Flächen 
ist zudem kostenintensiv, zumal es oft nicht möglich 
ist, nur die für die Gewässerentwicklung benötigten 
Teilflächen zu erwerben. Vielfach besteht die Flächen
sicherung im freiwilligen, kooperativen Vorgehen daher 
aus einem Instrumentenmix, der auf die Beteiligten zu
geschnitten wird. Problematisch im Sinne einer zielge
richteten Gewässerentwicklung ist es, dass dieses Vor
gehen Personal und Ressourcen bindet, dennoch 
zumeist nicht alle Flächen für die vorgesehenen Maß
nahmen gesichert werden können und dadurch die 
 Effektivität der umsetzbaren Maßnahmen gemindert 
wird (REESE et al. 2018).

317. Alternativ zum privatrechtlichen Instrumentarium 
kann ein Flurbereinigungsverfahren ordnungsrechtlich 
nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) durch geführt 
werden. Die Flurneuordnung erfolgt auf Antrag des 
 Maßnahmenträgers durch die örtliche untere Flurbe
reinigungsbehörde. Welche Behörde zuständig ist, ist 
in  den Bundesländern unterschiedlich geregelt. Das 
 Flur be reinigungsgesetz umfasst fünf Verfahrensarten 
(vgl. Tab. 47). 

Das Ziel des regulären Flurbereinigungsverfahrens nach 
§ 37 FlurbG ist die Agrarstrukturverbesserung. Es ermög
licht eine umfassende Neuordnung, ist jedoch aufgrund 
der hohen Komplexität und langen Verfahrensdauer für 
die Flächensicherung zur ökologischen Gewässerent
wicklung kaum geeignet, zumal Maßnahmen zur Gewäs
serentwicklung als alleiniger Anordnungsgrund nicht aus
reichen. Vorteil des vereinfachten Verfahrens nach § 86 
FlurbG gegenüber dem Regelverfahren ist die verkürzte 
Verfahrensdauer, da bestimmte Verfahrensschritte ent
fallen. Diese kann durch eine vorläufige Besitzeinwei
sung weiter verkürzt werden. Mit diesem vereinfachten 
Verfahren gehen Besitz, Verwaltung und Nutzung der 
neuen Grundstücke bereits vor Rechtskraft des Flur
bereinigungsplans auf die neuen Eigentümer über. 

 ɦ Tabelle 4-7 

Überblick über die Verfahren der Flurbereinigung nach dem  Flurbereinigungsgesetz

Name des Verfahrens FlurbG Besonderheiten

Reguläres Flurbereinigungsverfahren § 37 Hohe Komplexität, lange Verfahrensdauer, Gewässerent-
wicklung kein alleiniger Anordnungsgrund

Vereinfachtes Verfahren § 86 Verkürzte Verfahrensdauer, vorläufige Besitzeinweisung 
möglich, Privatnützigkeit erforderlich

Unternehmensflurbereinigung § 87 Erfolgt fremdnützig zum Wohl der Allgemeinheit, setzt 
Planfeststellungsbeschluss voraus, Enteignung gegen 
geldwerten Ausgleich möglich

Beschleunigtes Zusammenlegungs-
verfahren

§ 91 ff. Nicht alle Eigentümer müssen bekannt sein, es dürfen 
keine baulichen Änderungen im Wege- und Gewässernetz 
geplant sein, geringerer Verfahrensaufwand als nach § 37, 
86 und 87

Freiwilliger Landtausch § 103a Alle Beteiligten müssen bekannt und einverstanden sein, 
kürzeste Verfahrensdauer

SRU 2020
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Grundvoraussetzung für das vereinfachte Verfahren ist 
jedoch die Privatnützigkeit des Vorhabens, das heißt, es 
muss im wirtschaftlichen Interesse der Teilnehmenden 
liegen. Dies ist bei Maßnahmen der ökologischen Gewäs
serentwicklung nicht immer darstellbar. Demgegenüber 
ist die Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbG 
die einzige der fünf Verfahrensarten nach dem Flurbe
reinigungsgesetz, die fremdnützig zum Wohl der Allge
meinheit erfolgt und mit der ein vollständiger Erwerb 
der benötigten Flächen gewährleistet werden kann. Diese 
ist für großräumige morphologische Maßnahmen grund
sätzlich nutzbar, setzt allerdings einen Planfeststellungs
beschluss voraus. Hierbei ist auch eine Enteignung gegen 
einen geldwerten Ausgleich möglich (REESE et al. 2018; 
MÖCKEL 2012; FEHRES 2015).

Ein beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren nach 
§  91  ff. FlurbG kann beispielsweise dann genutzt werden, 
wenn ein Eigentümer nicht ermittelt werden kann 
(TMLFUN 2012). Allerdings setzt dieses Verfahren 
 voraus, dass keine baulichen Änderungen im Wege und 
Gewässernetz geplant sind. Zudem können die geplan
ten Maßnahmen erst nach Verfahrensende durchgeführt 
werden. Der Verwaltungsaufwand ist im Vergleich zum 
Regelverfahren, dem vereinfachten Verfahren und der 
Unternehmensflurbereinigung geringer. Nicht zuletzt 
besteht nach §  103a FlurbG die Möglichkeit eines frei
willigen Landtausches. Er setzt voraus, dass alle Betei
ligten bekannt und einverstanden sind. Der freiwillige 
Landtausch kann daher nur für sehr kleinräumige Pla
nungen eingesetzt werden, hat jedoch die kürzeste Ver
fahrensdauer. 

Die öffentliche Hand muss in nennenswertem Maße Land 
in die Verfahren der Flurneuordnung einbringen, da ein 
wertgleicher Landausgleich erforderlich ist. Eine Aus
nahme hiervon bildet die Unternehmensflurbereinigung. 
Flächen in öffentlicher Hand spielen eine wichtige Rolle 
bei der Flächensicherung und können den Maßnahmen
trägern entweder direkt zur Verfügung gestellt oder als 
Tauschfläche in die Verfahren der Flurneuordnung ein
gebracht werden. Dies gilt auch für Flächen der im 
 Auftrag der Länder agierenden Landes(siedlungs)ge
sellschaften und Flächenagenturen. 

4.6.2.3  Ausgewählte Förderprogramme und 
Strategien der Bundesländer

318. Nachfolgend werden exemplarisch Förderprogram
me und Strategien der Bundesländer zur Flächensiche
rung beschrieben.

Sonderförderprogramm: Flächenerwerb nach 
Hochwasser an Gewässern 3. Ordnung 
319. Das Land Bayern unterstützt Kommunen beim Er
werb von hochwasserbetroffenen Flächen an kleineren 
Gewässern 3. Ordnung. Der Fördersatz beträgt 75 % der 
zuwendungsfähigen Ausgaben. Voraussetzung ist der Ein
trag einer unbefristeten Dienstbarkeit zugunsten des 
Freistaats Bayern für alle geförderten Flächen, die für die 
Sicherung, naturnahe Pflege und Entwicklung des Ge
wässers und der Ufer benötigt werden (STMUV Bayern 
2017). Möglich wäre gegebenenfalls, ähnliche Förder
programme auch auf Gewässer 2. Ordnung zu übertra
gen, für die in anderen Bundesländern die Kommunen 
zuständig sind (vgl. Tab. 42).

Kooperationsverträge
320. Kooperationsverträge können dabei helfen, die 
 Flächenverfügbarkeit zu erhöhen. In einem Gemein
schaftsprojekt zwischen dem Wupperverband und der 
Landwirtschaftskammer NordrheinWestfalen für die 
Gewässerentwicklung der Oberen Wupper konnten in 
einem kooperativ angelegten Prozess innerhalb des Pro
jektzeitraums von drei Jahren die geplanten 32 Hektar 
für die Gewässerentwicklung zur Verfügung gestellt 
 werden. Hierzu wurden erstmalig zwei halbe Stellen 
durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Land
wirtschaft, Natur und Verbraucherschutz Nordrhein
Westfalen gefördert und das Projekt durch einen Pro
jektbeirat unterstützt. Dabei kam ein Instrumentenmix 
zum Einsatz. Neben privatrechtlichem Grunderwerb und 
Tauschverträgen (z. B. auch gegen langfristige Pachtver
träge, Ökopunkte im Rahmen der Eingriffs/Ausgleichs
regelung nach § 13 ff. BNatSchG sowie Umbruchrechte) 
zählten hierzu auch der Ausgleich durch Bauvorhaben, 
der Eintrag von Grunddienstbarkeiten sowie die Ent
wicklungsdividende, die im Folgenden beschrieben wird 
(OTTERMANN und EICH 2018).

Entwicklungsdividende
321. Die im Rahmen von Kooperationsverträgen in Nord
rheinWestfalen praktizierte Idee der Entwicklungs
dividende ist es, die Grundstückseigentümer für tatsäch
lich entstandenen Flächenverlust durch eigendynamische 
Gewässerentwicklung zu entschädigen. Mit den Eigen
tümern werden Vereinbarungen zu einem Gewässer
entwicklungskorridor getroffen, innerhalb dessen 
 eigendynamische Entwicklungen zugelassen und Initial
maßnahmen geduldet werden. Hierfür erhält der Eigen
tümer zu Beginn der Maßnahme vom Unterhaltungs
pflichtigen eine Teilzahlung. Der Unterhaltungspflichtige 
dokumentiert die Maßnahme und gleicht die durch die 
eigendynamische Entwicklung des Gewässers tatsäch



237

4.6 Hemmnisse bei der Umsetzung hydromorphologischer Maßnahmen

lich entstandenen Nutzungseinschränkungen sukzessive 
durch weitere Ausgleichszahlungen in der vereinbarten 
Höhe aus. Ist die vereinbarte Korridorgrenze erreicht, 
kann der Eigentümer eine Sicherungsmaßnahme gegen 
weitere Seitenerosion verlangen (NUSSBAUM 2013).

Landesförderung für die dauerhafte Bereit-
stellung von Gewässerrandstreifen
322. Im Rahmen der seit Frühjahr 2013 bestehenden 
 Allianz für den Gewässerschutz hat SchleswigHolstein 
seine Bemühungen verstärkt, über die im Landesgesetz 
verankerte Pflicht von 5 Metern Breite hinaus an den Vor
ranggewässern Gewässerrandstreifen von mindestens 
10  Metern Breite anzulegen. Hierzu helfen die Wasser 
und Bodenverbände, die Eigentümer zu ermitteln. Der 
örtliche Bauernverband informiert diese über die Vor
teile von breiten Gewässerrandstreifen für die Umset
zung der Wasserrahmenrichtlinie und den Naturschutz 
sowie über die Bandbreite an Möglichkeiten, Flächen 
dauerhaft für den Gewässerschutz bereitzustellen. Die 
Kontaktdaten verhandlungsbereiter Flächeneigentümer 
werden dann zurück an den örtlichen Wasser und Bo
denverband gegeben. Bei den Verhandlungen wird die
ser vom Bearbeitungsgebietsverband oder dem Fachge
biet des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark 

und Meeresschutz unterstützt (Allianz für den Gewäs
serschutz 2019, S. 21 f.). Insgesamt konnten bis Januar 
2019 bereits 51,7   % der mindestens 10 Meter breiten 
 Gewässerrandstreifen an den Vorranggewässern Schles
wigHolsteins auf freiwilliger Basis für den Gewässer
schutz gesichert werden. Dies entspricht einer Ufer länge 
von 1.192 km. Um weitere Flächen zu sichern, wurde zu 
Jahresbeginn 2019 eine Kampagne für die dauerhafte 
 Bereitstellung von Gewässerrandstreifen initiiert, die bis 
2022 fortgeführt werden soll. Der Verfügungsrahmen 
umfasst jährlich 1 Mio. Euro und wird vom Landesver
band der Wasser und Bodenverbände verwaltet. Die 
 Flächenkulisse wurde auf Gewässer im Einzugsgebiet der 
Vorranggewässer erweitert und umfasst nun ein Drittel 
der Landesfläche (WENDLAND 2019).

4.6.3 Geringe Akzeptanz

323. Generell ist in der Bevölkerung immer noch ein ge
ringer Bekanntheitsgrad der Wasserrahmenrichtlinie zu 
verzeichnen. Dies schließt auch das Bewusstsein über 
die Sinnhaftigkeit von Renaturierungen, die Notwen
digkeit ihrer Umsetzung und der daraus resultieren
den positiven Wirkungen auf Umwelt und Mensch ein. 

 ɦ Abbildung 4-16 
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Kenntnis über die Richtlinie und ihre Ziele ist jedoch eine 
grundlegende Voraussetzung für die Akzeptanz seitens 
derer, die von Maßnahmen zum Gewässerschutz betrof
fen sind. Maßnahmen können allerdings auch dann auf 
Widerstand stoßen, wenn die Richtlinie bekannt ist und 
den Zielen des Gewässerschutzes generell zugestimmt 
wird. Insbesondere hydromorphologische Maßnahmen 
haben häufig Auswirkungen auf lange bestehende Nut
zungsrechte und sind meist mit erheblichen Kosten ver
bunden. Zudem berühren sie zahlreiche unterschied
liche Akteure mit teilweise konträren Interessen. Diese 
lassen sich im Wesentlichen in drei Gruppen einteilen: 
allgemeine Öffentlichkeit, direkt Betroffene und politi
sche Entscheidungsträger (FRÖR et al. 2016). Sie um
fassen unter anderem Land und Forstwirtinnen und 
wirte, Betreiber von Wasserkraftanlagen, Anwohnende, 
Hausbesitzende und Interessenverbände sowie Erho
lungssuchende und Freizeitnutzende, beispielsweise des 
Angel und Wassersports. Hinzu kommen Verantwort
liche aus Politik und Verwaltung, die zwar von den Maß
nahmen nicht direkt betroffen, aber mit ihrer Planung 
und Umsetzung betraut sind. In diesem Spannungsfeld 
treffen bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 
vielfältige Nutzungsansprüche aufeinander, die auf 
 vielen Seiten durch starke Beharrungskräfte geprägt sind 
(Abb. 416; DVL 2010).

Konfligierende Interessen
324. Konflikte mit der Landwirtschaft ergeben sich vor 
allem aus ihrem Interesse an einer möglichst umfangrei
chen Flächennutzung, was Gewässerrandstreifen oder 
Flächen zur Gewässerentwicklung einschließt. Verschärft 
wird diese Problematik durch die zunehmende Flächen
nutzungskonkurrenz (vgl. Tz. 315). Konflikte mit Be
treibern von Wasserkraftanlagen betreffen meist die 
Durchgängigkeit von Gewässern, da für die Nutzung von 
Wasserkraft Querbauwerke notwendig sind. Hier besteht 
oftmals juristische Unklarheit über die Rechte und Pflich
ten der Betreiber, sodass Investitionen zur Verbesserung 
der Durchgängigkeit nicht getätigt werden (FRÖR et al. 
2016; DVL 2010). Ablehnende Haltungen resultieren 
häufig aus dem Risiko, dass durch die Maßnahmen be
stehende oder zukünftige Nutzungen eingeschränkt wer
den könnten – mit negativen ökonomischen Folgen – 
oder dass Eigentum oder Infrastruktur beschädigt werden 
könnte (DVL 2010; VÖLKER et al. 2018). Auf der poli
tischen Ebene mangelt es zuweilen an Verständnis und 
Unterstützung für hydromorphologische Maßnahmen 
(FRÖR et al. 2016). Auch werden die Kosten oft höher 
eingeschätzt als der Nutzen, beispielsweise weil der 
Mehrwert der Maßnahmen unzureichend bekannt ist 
(ebd.). Gründe für eine geringe Akzeptanz von Maßnah

men sind nicht zuletzt auch die fehlende Anerkennung 
für bereits Geleistetes, Unverständnis bezüglich der 
Komplexität und Umsetzungsdauer von behördlichen 
Prozessen sowie eine zu geringe Berücksichtigung der 
Arbeit von ehrenamtlich Tätigen (VÖLKER et al. 2018). 
In der Regel ist die Akzeptanz für hydromorphologische 
Maßnahmen im urbanen Raum, wo der persönliche 
 Vorteil zum Beispiel in Form von Möglichkeiten für 
 Freizeit und Erholungsnutzungen oder Klimaanpas
sung offensichtlicher ist, größer als im ländlichen Raum 
(UBA 2016).

325. Geringe Akzeptanz von Naturschutzmaßnah
men kann verschiedene Gründe haben (vgl. SRU 2002, 
Tz. 79 ff.): 

 ɦ ökonomische Nachteile bzw. ungünstige Rahmen
bedingungen finanzieller und organisatorischer Art,

 ɦ mangelnde Vertrautheit mit Naturschutzzielen,

 ɦ konträre Werthaltungen und Überzeugungen,

 ɦ Kommunikationsformen, die von den Beteiligten als 
unbefriedigend oder als autoritär erlebt werden sowie

 ɦ Angst vor Verhaltenseinschränkungen, Bevormun
dung und Fremdbestimmung.

Dies trifft auch auf die Situation im Gewässerschutz zu. 
Während sich die meisten dieser Punkte durch ausrei
chende Finanzierung (s. Abschn. 4.7.2) und Information, 
Kommunikation und Partizipation (s. Abschn. 4.7.4) 
lösen lassen, sind konträre Wertehaltungen nicht oder 
nur mittel bis langfristig zu ändern. Bestehende Kon
flikte vor, bei und nach der Umsetzung von Gewässer
schutzmaßnahmen können durch mangelnde Kom
munikation und Berücksichtigung der Belange und 
Einbindung der Akteure weiter verschärft werden (vgl. SRU 
2016, Kap. 5).

Mangelnde Einbindung der betroffenen Akteure
326. Die Vielzahl verschiedener und teilweise konträrer 
Nutzungsansprüche an Gewässer erfordert einen früh
zeitigen Austausch mit und zwischen den betroffenen 
Akteuren. Beteiligungsverfahren können vielen der oben 
genannten strittigen Punkte vorbeugen, beziehungsweise 
lassen diese frühzeitig erkennen und adressieren. Die Be
rücksichtigung der Belange der Öffentlichkeit und deren 
Einbindung sind explizit in der Wasserrahmenrichtlinie 
vorgesehen. Art. 14 Wasserrahmenrichtlinie legt fest, 
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dass die Information und Anhörung der Öffentlichkeit 
zu gewährleisten und die aktive Beteiligung zu fördern 
ist. Um die zuständigen Behörden in den Mitgliedstaa
ten bei der Anwendung dieses Artikels zu unterstützen, 
wurde ein „Leitfaden zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
in Bezug auf die Wasserrahmenrichtlinie“ veröffentlicht 
(Wasserdirektoren 2002). Darin ist vermerkt, dass Be
teiligung kein Prozess nach einem festgelegten Schema 
ist, sondern unterschiedliche Ebenen der Einflussnah
me bestehen. Letztlich wird den Akteuren aber die Mög
lichkeit gegeben, aktiv am Prozess mitzuwirken und die
sen zu beeinflussen (ebd.).

327. In der praktischen Umsetzung von Gewässerent
wicklungsprojekten bleibt es jedoch häufig bei der in der 
Richtlinie rechtlich vorgeschriebenen Information und 
Anhörung der Öffentlichkeit. Die zu fördernde aktive Be
teiligung der Akteure im Planungs und Umsetzungspro
zess findet hingegen nur in Ausnahmefällen statt. Dies 
ist unter anderem darin begründet, dass es sowohl an 
personellen und finanziellen Mitteln fehlt, aber auch an 
Erfahrung und Wissen dahingehend, wann eine Beteili
gung im Projekt sinnvoll ist, welche Akteure eingeladen 
werden sollten und welche Beteiligungsform geeignet ist 
(VÖLKER et al. 2018).

4.7 Empfehlungen

328. Obwohl die Planung hydromorphologischer Maß
nahmen zugenommen hat, weist die Hydromorphologie 
von Gewässern in Deutschland nach wie vor große Defi
zite auf. Um die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie zu er
reichen, ist eine forcierte und konsequentere Umsetzung 
von aufeinander abgestimmten Maßnahmen in unter
schiedlichen Bereichen notwendig. Maßnahmen werden 
vor allem deshalb nicht oder nur verzögert umgesetzt, 
weil keine ausreichenden personellen und finanziellen 
Ressourcen vorhanden sind, die Flächen fehlen und die 
Maßnahmen nicht auf Akzeptanz stoßen (Tz. 304). Wer
den diese Hemmnisse nicht gezielt adressiert, können 
die notwendigen Maßnahmen nicht im erforderlichen 
Umfang umgesetzt werden und wirken. Die folgenden 
Handlungsempfehlungen des SRU beziehen sich daher 
im Wesentlichen darauf, die Defizite in diesen drei Be
reichen zu beheben (Abb. 417). Dabei wird vorrangig 
die Länderebene adressiert, die für die Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie verantwortlich ist. Die Empfeh
lungen richten sich allerdings auch an den Bund, der die 
Bundesländer hierbei mit Anpassungen des Wasserhaus
haltsgesetzes, Finanzmitteln, dem Aufbau von Kompe
tenzen und bei der Kommunikation unterstützen sollte. 

Direkt richten sich insbesondere die Empfehlungen zur 
Akzeptanz an die Kommunen und Unterhaltungsträger, 
die als Umsetzende indirekt auch von allen Empfehlun
gen profitieren können.

4.7.1 Übergeordnete Empfehlungen

Fachplanung adäquat und verbindlich 
 ausgestalten 
329. Evaluationen der Umsetzung der Wasserrahmen
richtlinie machen deutlich, dass das bisherige, auf Frei
willigkeit und Kooperation basierende Vorgehen der Un
terhaltungs und Ausbaupflichtigen nicht ausreicht, um 
die ambitionierten Ziele innerhalb des gesetzten Zeitrah
mens zu erfüllen (REESE et al. 2018; VÖLKER und 
REHSE 2019). Der SRU hält sowohl die Beibehaltung der 
Ziele als auch des Zeitrahmens für essenziell, um zügig 
Verbesserungen an den Gewässern zu erreichen. 

In der Wasserrahmenrichtlinie wird bezogen auf die Was
sernutzung gefordert, die kosteneffizientesten Maßnah
menkombinationen auszuwählen. Abgeleitet aus der eng
lischen Fassung wird Effizienz in diesem Zusammenhang 
nicht nur als günstigstes KostenNutzenVerhältnis ver
standen, sondern auch als qualitative Anforderung im 
Hinblick auf die ökologische Wirksamkeit ausgelegt 
 (INTERWIES et al. 2004; NMUK o. J.). Ein sogenann
tes Gewässerentwicklungskonzept oder ein Gewässer
rahmenplan ermöglicht es den Bundesländern oder den 
Flussgebietsgemeinschaften, diese Priorisierung zeitlich 
und räumlich abzubilden. 

Um die Umsetzung zu befördern, bedarf es darüber hi
naus einer detaillierten Gewässerentwicklungsplanung, 
welche die entsprechenden Auenbereiche einschließt. 
Hierzu sollten Gewässerentwicklungspläne in einem 
Maßstab von mindestens 1  :  7.500 erstellt werden, in 
denen die erforderlichen Maßnahmen verzeichnet sowie 
deren Notwendigkeit begründet werden. Nur wenn die 
Planung grundstücksscharf erfolgt, können Flächenbe
darfe klar benannt und Lösungen zur Flächensicherung 
gefunden werden. Ein hoher Detaillierungsgrad der Pla
nung hilft auch bei der Außenkommunikation und kann 
die gesellschaftliche Akzeptanz fördern (Abschn. 4.7.4). 
Nicht zuletzt stellt eine detaillierte Umsetzungsplanung 
mit einer fundierten Kostenabschätzung eine wichtige 
Grundlage dafür dar, Ausnahmen wegen unverhältnis
mäßiger Kosten geltend zu machen (Tz. 272 f.; REESE 
et al. 2018). Um dem konstatierten Umsetzungsdefizit 
zu begegnen, sollte die Gewässerentwicklungsplanung 
einen rechtsverbindlichen Charakter erhalten.
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Einige Bundesländer, wie beispielsweise BadenWürt
temberg, Bayern, Niedersachsen, NordrheinWestfalen 
und RheinlandPfalz, führen bereits eine informelle 
 (unverbindliche) Fachplanung bis in die erforderliche 
Detailtiefe durch. Diese sollte – soweit nicht bereits er
folgt – konsequent auf die Erfordernisse der Wasserrah
menrichtlinie ausgerichtet werden. Bestehende Struktu
ren in weiteren Bundesländern sollten entsprechend 
qualifiziert und, wo noch nicht vorhanden, aufgebaut 
werden. Sinnvoll wäre dabei ein zweistufiges System aus 
einer übergeordneten, behördenverbindlichen Planung, 
welche Priorisierungen vornimmt, und einer außenver
bindlichen Konkretisierung auf Gemeindeebene (REESE 
et al. 2018). Eine entsprechend qualifizierte Fach planung 
könnte ihre Belange auch gegenüber der Landschafts
planung kommunizieren. Dieser bliebe die Koordinie

rung zwischen allen Umweltbelangen, sowie gegen über 
der Raumordnung als koordinierende Planung aller raum
bezogenen Anforderungen vorbehalten.

Gewässerentwicklungs- und Schwerpunkt-
flächen etablieren
330. Wie bereits beschrieben, variiert der zur Renatu
rierung von Fließgewässern erforderliche Raum in Ab
hängigkeit von verschiedenen Parametern, zu denen der 
Gewässertyp und die Flussbreite zählen (Tz. 313). Die
ser Raum lässt sich mit naturwissenschaftlich begründe
ten Verfahren bestimmen und formt sogenannte Gewäs
serentwicklungskorridore. Diese weisen ein erhebliches 
Synergiepotenzial im Hinblick auf weitere gesellschaft
liche Ziele auf. So sind entsprechende Korridore, in denen 
das Gewässer und die Uferbepflanzung eine funktio nale 

 ɦ Abbildung 4-17 
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Einheit bilden, wertvoll für den Natur und Artenschutz, 
die Biotopvernetzung, die Wasserspeicherung und die 
Klimaanpassung sowie den Hochwasserrückhalt. In Kom
bination mit Fahrrad und Fußwegen können sie darü
ber hinaus der Erholung und Freizeit sowie als Natur
erlebnisraum dienen. Abzüglich der Flächen durch 
bestehende Restriktionen wie Siedlungsgebiete, die durch 
Flächen an geeigneter Stelle ausgeglichen werden, erge
ben sich aus dem potenziell natürlichen Entwicklungs
korridor Gewässerentwicklungsflächen, die sich grund
sätzlich zur Renaturierung des Gewässers eignen. 

331. Die Bundesländer sollten den spezifischen Flächen
bedarf für eine naturnahe Entwicklung der unterschied
lichen Gewässertypen mit einem bundesweit einheit
lichen, naturwissenschaftlich begründeten Verfahren 
bestimmen. Grundlage hierfür kann die LAWAVerfah
rensempfehlung „Typspezifischer Flächenbedarf für die 
Entwicklung von Fließgewässern“ bilden, für die das auf 
die Gewässer in RheinlandPfalz bereits angewandte Ver
fahren auf die bundesweit verbreiteten Fließgewässer
typen ausgeweitet wurde (KOENZEN et al. 2016). Die 
 flächendeckende Bestimmung der Gewässerentwick
lungsflächen für alle berichtspflichtigen Gewässer der 
Wasserrahmenrichtlinie durch die Bundesländer sollte 
als Planungsgrundlage für die Gewässerentwicklung 
(Tz. 313) dienen und im Wasserhaushaltsgesetz veran
kert werden. Zusätzlich sollte den Bundesländern durch 
eine entsprechende Änderung im Wasserhaushaltsgesetz 
die Möglichkeit eröffnet werden, innerhalb der so ermit
telten Flächenkulisse solche Flächen, die für die Umset
zung der Ziele der Maßnahmenprogramme nach § 82 
WHG erforderlich sind, als Schwerpunktflächen der 
 naturnahen Gewässerentwicklung festzusetzen. Diese 
Festsetzungsmöglichkeit könnte analog zu den Über
schwemmungsgebieten für ein 100jährliches Hochwas
serereignis (HQ100) nach § 76 WHG in das Wasserhaus
haltsgesetz aufgenommen und entsprechend in der 
Anlage 2 des Raumordnungsgesetzes (ROG) ergänzt wer
den. Eine Abschätzung des bundesweiten Flächenbedarfs 
liegt noch nicht vor, es ist jedoch davon auszugehen, dass 
die erforderlichen Flächen deutlich über die nach § 38 
WHG als Gewässerrandstreifen festgesetzten Flächen 
hinausgehen und in den entsprechenden Uferabschnit
ten dann auch deren Funktion (Schutz vor Stoffeinträ
gen) übernehmen können.

332. Im Wasserhaushaltsgesetz sollte zudem geregelt 
werden, dass die Bundesländer innerhalb der festgesetz
ten Schwerpunktflächen der naturnahen Gewässerent
wicklung weitergehende, gegebenenfalls entschädigungs 
und ausgleichspflichtige Bestimmungen treffen dürfen 

(z. B. über die Unzulässigkeit von Uferbefestigungen, das 
Dulden des Rückbaus der Uferbefestigung, das Zulassen 
von Uferabbrüchen), sofern es die Zielerreichung der 
Wasserrahmenrichtlinie erfordert (vgl. auch REESE et 
al. 2018). Zudem könnte das Wasserhaushaltsgesetz um 
eine Regelung ergänzt werden, die es den Bundesländern 
erlaubt, auf den Schwerpunktflächen Bewirtschaftungs
verbote bzw. Bewirtschaftungseinschränkungen festzu
setzen. Einen Schritt in diese Richtung gehen Baden
Württemberg (§ 29 WG), Berlin (§ 40a BWG) und 
SchleswigHolstein (§ 26 LWG) bereits, indem sie ein 
Bewirtschaftungsverbot in Gewässerrandstreifen in ihren 
Landeswassergesetzen verankert haben. Der SRU emp
fiehlt dem Bund zudem, das Vorkaufsrecht der  Länder 
nach § 99a WHG um Grundstücke, auf denen sich Ge
wässerentwicklungsflächen befinden, zu erweitern, um 
deren integrierte Entwicklung zum Wohle der Allgemein
heit zu befördern. 

333. Gewässerentwicklungsflächen können einen multi
funktionalen Raum mit einer hohen Vielfalt und Dichte 
verschiedener Ökosystemleistungen bilden. Über geeig
nete Allianzen kann ihre flächendeckende Bestimmung 
und die Festsetzung von Schwerpunktflächen daher auch 
die Finanzierung und Akzeptanz gewässerökologischer 
Maßnahmen verbessern. Beispielsweise käme bei ent
sprechender Ausdehnung aufgrund der eigendynami
schen Entwicklung und des hohen Potenzials zur Biotop
vernetzung eine Finanzierung aus dem Wildnisfonds in 
Betracht (BMU 2019). Auch können weitere Förderins
trumente räumlich gezielt auf Gewässerentwicklungs
flächen bzw. die festgesetzten Schwerpunktgebiete aus
gerichtet werden. Gewässerentwicklungsflächen können 
gegebenenfalls auch im Zuge der Umsetzungen von Pla
nungen des Hochwasserschutzes gesichert werden und 
als räumliche Kulisse für gewässerschutzkonforme Rege
lungen bei der Verpachtung öffentlicher Flächen dienen. 

Bei der Bereitstellung von Gewässerentwicklungsflächen 
sollte die öffentliche Hand eine Vorreiterrolle einnehmen. 
Nicht zuletzt böte eine Bestimmung der Gewässerent
wicklungsflächen zudem Anlass, gezielt an Eigentümer 
zu appellieren, ihrer Verpflichtung gemäß § 38 Abs. 4 WHG 
nachzukommen und weiteren ufernahen Raum für die 
Gewässerentwicklung zur Verfügung zu stellen, der über 
Vorschriften zu Gewässerrandstreifen nach Wasserhaus
haltsgesetz hinausgeht.

Raumordnerische Festlegungen evaluieren, 
weiterentwickeln und konsequent nutzen
334. Aufgabe der Raumordnung ist es, unterschiedliche 
Anforderungen an den Raum durch überörtliche und über



242

Wasserrahmenrichtlinie für die ökologische Gewässerentwicklung nutzen

fachliche Raumordnungspläne aufeinander abzustimmen 
und Vorsorge für einzelne Nutzungen und Funktionen des 
Raumes zu treffen (KÖCK und BOVET 2015, S. 141). §  2 
ROG regelt die Grundsätze der Raumordnung. Der Raum 
für die eigendynamische Gewässerentwicklung wird nicht 
ausdrücklich als Grundsatz genannt. Er ist aber implizit in 
§  2 Abs. 2 Nr. 6 ROG enthalten, weil er als Raum für die 
Funktionsfähigkeit der Böden, des Wasserhaushalts, der 
Tier und Pflanzenwelt sowie des Klimas erforderlich ist. 
Die eigendynamische Gewässerentwicklung entfaltet 
zudem große Synergien mit weiteren Grundsätzen der 
Raumordnung. Hierzu zählen die räumlichen Erfordernis
se des Biotopverbundes, des Klimaschutzes und der Siche
rung bzw. Rückgewinnung von Auen sowie Rückhalte und 
Entlastungsflächen. Die in §  2 ROG benannten Grundsät
ze sind nicht abschließend und sollen in Raumordnungs
plänen durch textliche und zeichnerische Festlegungen als 
Ziele und Grundsätze der Raumordnung konkretisiert wer
den. Diese können mit Gebietsbezeichnungen nach §  7 
Abs. 3 ROG kombiniert werden. Hierdurch ist es möglich, 
Flächen für bestimmte Nutzungen zu sichern (Vorrangge
biete), ihnen in der Abwägung mit weiteren Nutzungen 
besonderes Gewicht zu verleihen (Vorbehaltsgebiete) oder 
eine Nutzung auf bestimmte Gebiete zu beschränken (Eig
nungsgebiete). Weiterhin sollen Raumordnungspläne Fest
legungen zur Raumstruktur enthalten. Dies beinhaltet 
 beispielsweise auch die Möglichkeit, bestimmte Fluss
abschnitte als Schwerpunkte der Fließgewässersanierung 
zu kennzeichnen (von HAAREN und GALLER 2011, 
S. 180).

335. Die Bundesländer treffen daher bereits Festlegungen 
in ihren raumordnerischen Planungen, die eine ökolo
gische Gewässer und Auenentwicklung befördern. Diese 
werden zumeist in den Regionalplänen getroffen, kön
nen jedoch auch in den landesweiten Plänen Berücksich
tigung finden. Der Anlass dieser Festlegungen ist zumeist 
in der Risiko und Daseinsvorsorge begründet (vorbeu
gender Hochwasserschutz, Grundwasservorkommen, 
Klimaanpassung). Multifunktionale oder direkt auf die 
ökologische Funktionsfähigkeit der Gewässer ausgerich
tete Festlegungen sind hingegen nur in wenigen Regio
nalplänen vorzufinden (SCHMITT 2018, S. 143 ff.). Auch 
ist die Bandbreite und Verbindlichkeit der Regelungen 
sehr divers. Dies wird auch am Beispiel des vorbeugen
den Hochwasserschutzes deutlich (SPANNOWSKY 2016, 
S. 28 ff.). 

336. Der SRU empfiehlt den Bundesländern, die Wir
kungen raumordnerischer Festlegungen auf die Umset
zung der Wasserrahmenrichtlinie zu evaluieren. Länder
übergreifend gibt es bereits vergleichbare Evaluierungen, 

beispielsweise in den Bereichen Klimawandel und Hoch
wasserschutz (BMVI 2017; AHLHELM et al. 2016; BBSR 
2017). Anschließend sollten die Bundesländer die Fest
legungsmöglichkeiten gegebenenfalls weiterentwickeln 
und konsequent nutzen. Hierzu könnte nach Bestim
mung der Gewässerentwicklungsflächen (vgl. Tz. 330) 
auch deren Sicherung als Vorrang oder Vorbehaltsge
biete der naturnahen Gewässerentwicklung zählen. Der 
Vorrang oder Vorbehalt würde sich dann auf genehmi
gungspflichtige Vorhaben auswirken. Die konsequente 
Nutzung raumordnerischer Festlegungsmöglichkeiten 
für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie setzt den 
entsprechenden fachplanerischen Input voraus (Tz. 329). 

Unterhaltungsträger zu naturnahem 
 Gewässer ausbau verpflichten
337. Der Bundesgesetzgeber hat es den Ländern über
lassen, die Zuständigkeiten für den Gewässerausbau in 
ihren Landesgesetzen festzulegen. Hierdurch besteht die 
Gefahr einer Zuständigkeitslücke im Bereich des natur
nahen Gewässerausbaus, wenn die zuständige Wasser
behörde die Unterhaltungsträger zu diesem erst ver
pflichten muss oder unterschiedliche Zuständigkeiten 
festgelegt wurden. Gerade dieser Bereich, in den regel
mäßig auch Maßnahmen zur Initiierung einer eigen
dynamischen Entwicklung fallen, ist für die Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie besonders wichtig.

Der SRU empfiehlt dem Bund, das Wasserhaushaltsrecht 
dahingehend zu präzisieren, dass die Unterhaltungsträ
ger grundsätzlich im Rahmen ihrer Unterhaltungslast 
auch zu Maßnahmen des naturnahen Gewässerausbaus 
verpflichtet sind, die zur Umsetzung der Bewirtschaf
tungsziele bzw. der Maßnahmenprogramme erforderlich 
sind. Auch sollte geregelt werden, dass in den Satzungen 
der Wasser und Bodenverbände eine natürliche Gewäs
serentwicklung gemäß den Grundsätzen der Gewässer
bewirtschaftung nach § 6 WHG verankert wird, soweit 
dies nicht bereits erfolgt ist. Es sollte ergänzt werden, 
dass die Unterhaltungspflichtigen hierzu mit den erfor
derlichen finanziellen und personellen Ressourcen aus
zustatten sind. Gemeinsam mit der Durchführung einer 
hinreichend detaillierten Planung (Tz. 329) kann so eine 
Zuständigkeitslücke im Bereich des naturnahen Gewäs
serausbaus vermieden werden.

Bund-Länder-Initiative zum 
 Gewässerschutz starten
338. Um die beschriebenen Hemmnisse auf dem Weg zu 
flächendeckend ökologisch intakten Gewässern zu über
winden, sind aus Sicht des SRU verschiedene Maßnah
men notwendig (Abschn. 4.7.1 bis 4.7.4). Damit der 
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 Gewässerschutz mehr Aufmerksamkeit und Durchset
zungskraft erhält, sollten diese Maßnahmen durch eine 
auf einen längeren Zeitraum angelegte, konzertierte po
litische Initiative auf Bundes und Länderebene unter
stützt werden. Durch eine solche breit angelegte Bund
LänderInitiative könnten Kommunen und Verbände, 
aber auch Anwohnerinnen und Anwohner sowie Bil
dungseinrichtungen für die Bedeutung des Gewässer
schutzes sensibilisiert werden. Darüber hinaus würde ein 
Rahmen geschaffen, die bislang weitgehend vernachläs
sigte Personalsituation zu adressieren. Dies sollte auf 
zwei Ebenen geschehen: Dem Fachkräftemangel muss 
durch attraktive Anreize für eine Ausbildung an den 
Hochschulen in benötigten Berufsbildern, beispiels
weise des Wasserbauingenieurswesens und der Taxono
mie, entgegengewirkt werden. Außerdem ist es notwen
dig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, die dringend 
erforderlichen Stellen im Gewässerschutz einzurichten 
und langfristig zu sichern. Dies gilt umso mehr, seit sich 
die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gewässer 
immer deutlicher abzeichnen und die Wasserwirtschaft 
zunehmend vor große Herausforderungen stellen. Wün
schenswert wäre in diesem Sinne die Einführung einer 
neuen Gemeinschaftsaufgabe (Tz. 339), um den Gewäs
serschutz langfristig mit einem speziell darauf aus
gerichteten Finanzierungsinstrument zu unterstützen.

Eine solche BundLänderInitiative könnte strategisch 
an den „Nationalen Wasserdialog“ anknüpfen und einen 
Bestandteil davon darstellen. Dieser wurde im Zuge der 
UNWasserdekade (2018–2028) im Herbst 2018 durch 
BMU und UBA initiiert. Vor dem Hintergrund kom
plexer  Herausforderungen wie dem Klimawandel, 
 Änderungen der Landnutzung und Konsummuster sowie 
demografischer Veränderungen, sollen im Dialog mit 
 beteiligten Akteuren der Wirtschaft, Praxis, Verwaltung, 
Interessensvertretungen und der Wissenschaft Maß
nahmen entwickelt werden, die Gewässerwirtschaft zu
kunftsfähig zu gestalten. Dies betrifft Fragen des lang
fristigen Erhalts einer guten Trinkwasserqualität und der 
Verbesserung des ökologischen Zustands der Gewässer. 
Ergebnisse des Dialogs sollen in eine nationale Wasser
strategie „Zukunft Wasser“ münden, die bis zum Jahr 
2030 entsprechende Maßnahmen umsetzt (BMU 2018). 
Der SRU begrüßt diesen Wasserdialog ausdrücklich und 
hält es darüber hinaus für erforderlich, die daraus her
vorgehende Strategie auch auf die Ziele der Wasserrah
menrichtlinie auszurichten. Dies steht nicht im Wider
spruch zum Zeitplan der vorgesehenen Wasserstrategie, 
da die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie mit sehr 
großer Wahrscheinlichkeit auch über das Jahr 2027 von 
Bedeutung sein wird.

4.7.2 Finanzierung und Fach-
personal sichern

Ausreichend Finanzmittel bereitstellen,  
neue Gemeinschaftsaufgabe einführen
339. Die Finanzierung der notwendigen Maßnahmen 
stellt eine weitere Hürde bei der Umsetzung der Wasser
rahmenrichtlinie dar (Tz. 306 ff.). Zur Bereitstellung 
ausreichender Mittel ist insbesondere der politische 
Wille erforderlich, der Gewässer und Auenentwicklung 
einen entsprechenden Stellenwert einzuräumen. Es gibt 
eine Reihe von Ansätzen, die Finanzierung zu ver
bessern. Zum einen ist der Bund gefordert, Gelder und 
quali fiziertes Personal für den wasserwirtschaftlichen 
Ausbau der Bundeswasserstraßen nach Wasserrahmen
richtlinie bereitzustellen. Erste Schritte, die Personal
situation zu verbessern, wurden schon ergriffen. Dies ist 
insbesondere erforderlich, um der bisher eher zöger
lichen Durchführung der Richtlinie an diesen Gewässern 
zu begegnen (LAWA 2018). Gleiches gilt auch für die im 
Bundesprogramm „Blaues Band Deutschland“ festge
legte Entwicklung der Auenbereiche entlang der Bundes
wasserstraßen.

Darüber hinaus empfiehlt es sich, bestehende Förder
instrumente in ausreichendem Maße an die Erfordernis
se der Durchführung der Wasserrahmenrichtlinie anzu
passen. So sollte, wie von der LAWA vorgeschlagen 
(LAWA 2018), über die GAK die fast vollumfängliche 
 Finanzierung des Flächenerwerbs zur Einrichtung von 
Gewässerentwicklungsflächen ermöglicht werden. Au
ßerdem empfiehlt der SRU dem Bund und den Ländern, 
mittelfristig eine neue Gemeinschaftsaufgabe „Natur, 
Gewässer und Hochwasserschutz“ auf den Weg zu brin
gen. Die Verantwortung für die Erstellung eines Rahmen
plans für diese neue Gemeinschaftsaufgabe sollte insbe
sondere in die Hände des BMU gelegt werden (s. zum 
Vergleich § 6 und 7 Gesetz über die Gemeinschaftsauf
gabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten
schutzes“ (GAKG)).

340. Auch die Bundesländer sind aufgefordert, die Finan
zierung der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie zu 
verbessern (s. a. LAWA 2018). Dafür können auch zu
sätzliche Finanzierungsinstrumente genutzt werden, die 
bislang nicht oder nur wenig einbezogen werden. In den 
drei Bundesländern Hessen, Thüringen und Bayern 
wird  kein Wasserentnahmeentgelt erhoben (Tz. 310; 
VKU 2018). Ihnen empfiehlt der SRU, dieses Finanzie
rungsinstrument einzuführen und zur Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie zu nutzen. Das Wasserentnahme
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entgelt sollte zudem von allen Nutzenden von Oberflä
chen und Grundwasserkörpern, einschließlich der Land
wirtschaft, erhoben werden. Die Entgelthöhe sollte 
generell stärker an den signifikanten Finanzierungsbe
darf angepasst sein. Besonders wichtig wäre es, das Auf
kommen ausschließlich zweckgebunden für Belange des 
Gewässerschutzes einzusetzen. GAWEL et al. (2011) 
schlagen darüber hinaus eine bundesweite Harmonisie
rung der Abgabenausgestaltung vor. Der von den Auto
rinnen und Autoren verwendete erweiterte ökonomische 
Nutzungsbegriff aber auch Art. 2 Nr. 39 Wasserrahmen
richtlinie, die zum Beispiel auch die Veränderung der Ge
wässer für die Wasserkraft mit einschließen, rechtfertigt 
die Verwendung der Mittel nicht nur für Maßnahmen zur 
Verbesserung der Wasserqualität, sondern für das brei
ter angelegte Schutzziel des guten ökolo gischen Zustands 
und damit der Gewässerrenaturierung (GAWEL et al. 
2011). 

Zudem sollte die Möglichkeit, Ersatzgelder aus der Ein
griffsregelung für die Gewässerrenaturierung und Auen
entwicklung zu nutzen, verstärkt wahrgenommen wer
den. Hier sollten die bestehenden Synergien mit dem 
Naturschutz Anwendung finden. 

Mit Vollfinanzierung Synergien und 
 Kooperationen anreizen
341. Generell ist es für Gewässerentwickler schwierig, 
den bei Förderungen durch die Länder oder die EU grund
sätzlich erforderlichen Eigenanteil aufzubringen. Wenn 
eine Maßnahme zur Umsetzung der Wasserrahmenricht
linie auch dem Hochwasser oder Naturschutz dient, 
empfiehlt es sich, eine 100%ige Finanzierung vom Land 
zu gewährleisten bzw. zu ermöglichen, wie es das Land 
Hessen bereits praktiziert (EHRHARDT 2016). Außer
dem sollte es den Aufgabenträgern ermöglicht werden, 
den Eigenanteil insbesondere über unbare Eigen
leistungen, wie zum Beispiel Personalressourcen, zu 
er bringen. 

Risiko von Rückforderungen abfedern
342. Eine besondere Schwierigkeit stellt die Beantragung 
von EUMitteln für die Unterhaltungsträger dar. Büro
kratische Hürden, insbesondere aber die Sorge vor Rück
forderungen, dürfen nicht dazu führen, dass gänzlich auf 
diese Mittel verzichtet wird. Unter anderem auch bei 
 Synergien mit dem Naturschutz sollte die Finanzierung 
über zur Verfügung stehende europäische Fördermittel 
(insb. ELER) genutzt werden. Dies gilt auch deshalb, da 
für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie nicht ex
plizit ein Förderprogramm bzw. Fördermittel zur Seite 
gestellt wurde. Hilfreich wäre es, wenn die Länder, so

weit dies nicht schon geschieht, kleinen Kommunen oder 
Wasserverbänden bei der Beantragung von Mitteln Ex
pertise bereitstellen würden. Wenn dies von den gewäs
serschutzfachlichen Behörden nicht geleistet werden 
kann, könnten hierfür entsprechende Agenturen oder 
andere Institutionen (z. B. sog. Gewässerschutzmana
gerinnen und manager) eingerichtet werden. Ebenfalls 
sollte eine Abfederung des Risikos von Rückforderun
gen erwogen werden, ohne dabei die Zuwendungsemp
fänger gänzlich aus der Verantwortung hinsichtlich der 
Mittelverwendung zu nehmen. Angeregt wird generell, 
die Förderrichtlinien dahingehend zu ändern, dass be
reits die Planung gefördert wird (UBA 2016). Eine an
dere Option wäre die Erhöhung der Fördersätze, wenn 
Kommunen zum Beispiel gemeinsame Planungen vor
nehmen. Zudem sollte sich Deutschland dafür einset
zen, dass die bürokratischen Hürden bei der Beantra
gung europäischer Fördermittel abgebaut und 
gewässerschutzfachliche Belange bei der Weiterentwick
lung der GAP deutlich stärker als bisher berücksichtigt 
werden (s. a. SRU und WBBGR 2018; SRU und WBW 
2017; LAWA 2018). Generell spricht sich der SRU für 
eine Reform der Finanzierung von Natur und Gewäs
serschutzbelangen auf der europäischen Ebene aus (s. 
hierzu SRU und WBW 2017). 

Ausreichend Fachpersonal qualifizieren
343. Die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie erfor
dert ausreichend Fachpersonal, welches derzeit nicht 
vorhanden ist (Tz. 312). Um dies zu ändern, bedarf es 
insbesondere des politischen Willens, der Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie entsprechendes Gewicht zu 
verleihen. So reicht es nicht nur Personal einzustellen, 
sondern es muss ebenso in die Ausbildung von Fach
kräften, in die Fortbildung und in die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen investiert werden. Hier sind insbe
sondere die Länder und Kommunen gefordert, aktiv 
daran zu arbeiten, die Personalsituation zu verbessern. 
Ein wichtiger Schritt hierfür ist eine Initiative zur För
derung der Aus und Weiterbildung von Fachpersonal 
(Tz. 338). 

4.7.3 Flächenverfügbarkeit erhöhen

Flächenmanagement verbessern
344. Morphologische Maßnahmen an Gewässern neh
men Flächen in Anspruch. Um entsprechende Flächen 
für die ökologische Gewässerentwicklung zu sichern, 
sind beim freiwilligen privatrechtlichen Landnutzungs
tausch oder bei den verschiedenen Verfahren der Flur
bereinigung landeseigene Flächen erforderlich, die als 
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Tauschflächen eingebracht werden müssen. Eine erfolg
reiche Flächensicherung erfordert daher ein voraus
schauendes, langfristig angelegtes und umfassendes 
 Flächenmanagement. Hierzu gehört insbesondere eine 
entsprechende Bodenvorratspolitik. In den Bundeslän
dern gibt es verschiedene Regelungen und Zielsetzungen 
für die Bodenbevorratung. Flächenagenturen sind be
reits Partner vieler Länder bei der Umsetzung der Was
serrahmenrichtlinie.

Der SRU empfiehlt den Bundesländern, die Bodenbe
vorratung landesrechtlich zu regeln, wie es bereits in 
BadenWürttemberg, Hessen und Niedersachsen er
folgt. Dabei sind mehrere Aspekte von Bedeutung. 
Die Länder sollten die Bodenbevorratung an eine qua
li fizierte Organisation (z.   B. eine gemeinnützige 
Land(siedlungs)gesellschaft oder eine andere Flächen
agentur) übertragen. Diese sollte ermächtigt werden, 
Flächenangebote im Bereich von Gewässern, die unter 
die Bestimmungen der Wasserrahmenrichtlinie fallen 
und als Gewässerentwicklungsfläche oder als Ersatz 
und Austauschland dienen können, im öffentlichen In
teresse wahrzunehmen (vgl. Richtlinien zur Förderung 
der Bodenbevorratung für  öffentliche, agrarstrukturel
le und ökologische Zwecke in Hessen). Hierzu sollte 
eine solche Agentur auch das siedlungsrechtliche Vor
kaufsrecht nach § 4 Reichssiedlungsgesetz (RSiedlG) 
in Zusammenhang mit §  9 Grundstückverkehrsgesetz 
(GrdstVG) nutzen dürfen, wenn kein landwirtschaft
licher Zweiterwerb möglich ist. §  4 RSiedlG räumt ge
meinnützigen Siedlungsgesellschaften ein Vorkaufs
recht für Flächen ein, die einer Genehmigungspflicht 
nach dem Grundstückverkehrsgesetz unterliegen, mit 
dem Ziel, diese wiederum an Landwirte zu veräußern 
und damit einer „ungesunde[n] Verteilung des Grund 
und Bodens“ (§  9 Abs. 1 Nr. 1 GrdstVG) entgegenzu
wirken. Um dieses Vorkaufrecht auszuüben, muss die 
 Siedlungsgesellschaft mindestens einen erwerbwilligen 
und fähigen landwirtschaftlichen Betrieb nachweisen. 
Es besteht eine große Diskrepanz zwischen der Anzahl 
der geprüften Fälle und der ausgeübten Vorkäufe. So 
konnten im Jahr 2017 von 8.129 ha, für die bundesweit 
das siedlungsrechtliche Vorkaufsrecht geprüft wurde, 
nur für 1.580 ha das Vorkaufsrecht ausgeübt werden, 
da nur für diese ein landwirtschaftlicher Zweiterwer
ber  gefunden werden konnte (BLG 2018, S. 19). Ver
gleichbare Vorkaufsrechte existieren bereits in allen 
Bundesländern zum Beispiel für Naturschutz oder 
Denkmalschutzzwecke (DNotI 2019). Wichtig wäre in 
diesem Zusammenhang zu prüfen, ob die Träger bei 
der Ausübung ihrer Vorkaufsrechte von der Grund
erwerbssteuer befreit werden können. 

Flurbereinigungsverfahren für die Belange der 
Wasserrahmenrichtlinie stärken
345. Flurbereinigungen werden aus agrar, siedlungs, und 
infrastrukturellen sowie ökologischen Gründen angeord
net. Der SRU empfiehlt den Bundesländern, Flurbereini
gungsverfahren als Instrument zur Umsetzung flächenbe
zogener Umweltziele stärker als bisher zu nutzen. Aufgrund 
der teilweise sehr langen Verfahrensdauer gibt es viele an
hängige Verfahren. In den Bundesländern werden jährlich 
Programme dazu aufgestellt, welche Verfahren priorisiert 
werden. In einigen Ländern (z. B. MecklenburgVorpom
mern) erhalten Verfahren mit Bezug zur Wasserrahmen
richtlinie bereits eine hohe Priorität (MLU Mecklenburg
Vorpommern 2018, S. 10). Im Sinne einer Beschleunigung 
der Maßnahmenumsetzung empfiehlt der SRU den Län
dern daher, die Flächenbedarfe der ökologischen Gewäs
serentwicklung regelhaft in allen laufenden Flurbereini
gungsverfahren mit Gewässerbezug zu berücksichtigen und 
den Verfahren zur Sicherung von Flächen zur ökologischen 
Gewässerentwicklung eine hohe Priorität einzuräumen.

Die Flurbereinigungsbehörden sind personell nicht aus
reichend besetzt, um die im Zuge der Flächenakquise für 
die Belange der ökologischen Gewässerentwicklung 
 nötigen Verfahren zügig umzusetzen. Hierdurch werden 
nur wenige Flurbereinigungsverfahren angeordnet und 
die Verfahrensdauer erhöht sich. Grundvoraussetzung 
einer Stärkung der Flurneuordnung für die Belange der 
Wasserrahmenrichtlinie ist daher eine personelle Auf
stockung der Flurbereinigungsverwaltung (Tz. 343).

4.7.4 Akzeptanz fördern

Geeignete Beteiligungsformate wählen
346. Um Konflikte bei der Planung und Umsetzung von 
Maßnahmen zu vermeiden, ist es erforderlich, sich mit 
den unterschiedlichen Interessenlagen, Vorbehalten und 
Bedürfnissen der verschiedenen Zielgruppen aus breiter 
Öffentlichkeit, direkt Betroffenen und politischen Ent
scheidungsträgern intensiv auseinanderzusetzen und 
diese gezielt zu adressieren. Folgerichtig verpflichtet 
Art. 14 Wasserrahmenrichtlinie die Mitgliedstaaten dazu, 
die Öffentlichkeit zu informieren und anzuhören. Hier
für sieht sie auch Mindestfristen vor. Die Beteiligung soll
te so früh wie möglich geplant und die dafür benötigten 
personellen und finanziellen Ressourcen bereits bei der 
Maßnahmenplanung berücksichtigt werden (VÖLKER 
et al. 2018). Wichtig ist es, die Akteure von Anfang an 
über den Zweck des Beteiligungsverfahrens aufzuklären, 
der von reiner Information bis hin zu einer aktiven 
 Mitarbeit reichen kann. Abhängig von der jeweiligen 
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 Zielsetzung ist ein geeignetes Format zu wählen. Je nach 
Kontext haben sich dazu zum Beispiel VorOrtBegehun
gen, bilaterale Gespräche oder auch Runde Tische, Work
shops oder Zukunftswerkstätten bewährt. Die Bereitstel
lung wesentlicher Planungsinformationen mit hoher 
Ortskonkretheit im Internet könnte ebenfalls zur Ver
besserung der Kommunikation beitragen (ALBRECHT 
und HOFMANN 2015). Ein weiteres Format für eine ak
tive Öffentlichkeitsbeteiligung, das in anderen Mitglied
staaten praktiziert wurde, ist der Versand von Informa
tionen und Fragebögen an Haushalte (ALBRECHT et al. 
2012, S. 115 ff.). Die Beteiligung der betroffenen Akteu
re beziehungsweise die Form der Beteiligung ist abhän
gig von der jeweiligen Phase des Prozesses mitsamt sei
ner relevanten Fragestellung und auch nicht bei jeder 
Stufe des Planungsprozesses vonnöten (VÖLKER et al. 
2018).

Gegenseitiges Verständnis für unterschied-
liche Interessenlagen fördern
347. Austausch, Abstimmung und Kooperation sollten 
nicht nur zwischen den verantwortlichen Behörden 
und den Landnutzenden sowie Landeigentümerinnen und 
 eigentümern oder der lokalen Bevölkerung stattfinden, 
sondern auch zwischen den verschiedenen Fachbehörden. 
Akzeptanz kann sowohl auf Ebene der Landnutzenden 
sowie der Landeigentümerinnen und eigentümer als auch 
insbesondere bei den politischen Entscheidungsträgern 
durch ausreichende Finanzmittel erhöht werden (Tz. 339 
ff.). Akzeptanz bei Landeigentümerinnen und eigentü
mern wiederum kann deren Bereitschaft steigern, Flächen 
für den Gewässerschutz zur Verfügung zu stellen (Tz. 313 
ff.). Im Idealfall tragen Beteiligungsprozesse dazu bei, das 
 gegenseitige Verständnis für die unterschiedlichen Inter
essenlagen zu fördern und bei Konflikten frühzeitig zu ver
mitteln. Indem Akteure mit ihrem Engagement und 
spezifischen Wissen einbezogen werden, können konsens
fähige, lokal angepasste Lösungen gefunden werden.

Nutzen und Erfolge besser kommunizieren
348. Werden die gesellschaftliche Bedeutung der 
 Wasserrahmenrichtlinie und der Auenentwicklung, der 
Nutzen und die Erfolge von Maßnahmen bekannt 
 gemacht und gezielt kommuniziert, trägt dies zur 
 Akzeptanz und Motivation der beteiligten Akteure bei. 
Der SRU empfiehlt daher der Bundesregierung über 
ihre bisherigen Akti vitäten hinaus eine Kommuni
kations und Öffentlichkeitsstrategie zu initiieren. Sie 
sollte den Nutzen und die Vorteile der Renaturierung 
von Gewässern und der Auenentwicklung über unter
schiedliche Kanäle (Broschüren, Social Media, Videos 
etc.) zielgruppendifferenziert verbreiten, um dadurch 

ihren Bekanntheitsgrad in der breiten Öffentlichkeit 
weiter zu erhöhen. Dabei sollte der positive Effekt der 
Richtlinie beispielsweise in Bezug auf den Hochwasser
schutz, die Stadtentwicklung und den Naturschutz 
 dargestellt werden. Positive Effekte auf den Natur
schutz können dabei entlang bekannter Zielarten wie 
Lachs, Forelle oder Eisvogel kommuniziert werden. 
Aber auch die Verbesserung der Badewasser und Trink
wasserqualität sowie Kostenersparnis bei der Trink
wasseraufbereitung sollten hervorgehoben werden. Um 
 Erfolge sichtbarer zu machen, sollten unterstützend 
 weitere Parameter erhoben werden. Dies betrifft 
 insbesondere die Auenbiotope und organismen, die 
von  Maßnahmen besonders profitieren, was aber man
gels entsprechender Indikatoren bislang nicht abge
bildet wird (JANUSCHKE et al. 2018). Auch kultu
relle Ökosystemleistungen, wie die Erholungsfunktion 
oder das Naturerleben an Gewässern und begleitenden 
Ökosystemen, werden bislang nicht systematisch 
 erfasst, könnten aber den für den Menschen persön
lich erfahrbaren Nutzen gut verdeutlichen. Ebenso 
 sollten auch die Erfolge bereits umgesetzter Maßnah
men stärker betont werden. Dafür wäre es sinnvoll, die 
Berichterstattung zur Umsetzung der Wasserrahmen
richtlinie zu verändern. Den Mitgliedstaaten sollte von 
der Europäischen Kommission die Möglichkeit einge
räumt werden, auch Teilerfolge auf dem Weg zu einem 
guten Zustand zu berichten. Eine Option wäre, dass die 
Mitgliedstaaten neben den Ergebnissen, die dem 
 „OneoutalloutPrinzip“ folgen, zusätzlich doku
mentieren, bei welchen Wasserkörpern einzelne Qua
litäts oder ergänzende Komponenten eine Verbes
serung aufweisen. Dies würde helfen, die Erfolge, die 
bereits  erzielt wurden, besser zu würdigen. Das Kon
zept der Ökosystemleistungen bietet Möglichkeiten, 
den Mehrwert und persönlichen Nutzen herauszu
stellen (Abb. 45). Aber auch auf Landes und lokaler 
Ebene sollten die mit der Umsetzung der Wasser
rahmenrichtlinie betrauten Akteure den Mehrwert und 
die Erfolge von Gewässer und Auenentwicklungs
maßnahmen noch besser kommunizieren. Positive 
 Beispiele für eine offene Beteiligungskultur auf unter
schiedlichen Ebenen finden sich unter anderem in 
NordrheinWestfahlen (MULNV NRW o. J.–b) und in 
RheinlandPfalz mit der „Aktion Blau Plus“ (MUEEF 
RheinlandPfalz 2016). Die „Aktion Blau Plus“ wie auch 
der Umbau der Emscher (Emschergenossenschaft und 
Lippeverband o. J.) sind darüber hinaus exemplarisch, 
wie Synergien zwischen der Wasserrahmenrichtlinie 
und weiteren Belangen des Allgemeinwohls bereits 
zu  Beginn der Maßnahmen mitgedacht und genutzt 
werden können.
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4.7 Empfehlungen

Maßnahmen transparent umsetzen und 
 aufeinander abstimmen
349. Trotz verschiedener Dokumentationen (z.   B. 
 WasserBLIcK, Berichte der Länder und des UBA sowie 
der LAWA) fehlt es bislang an einer detaillierten, 
deutschlandweiten Übersicht über die bereits umge
setzten Maßnahmen sowie den Umsetzungsstand 
 geplanter Maßnahmen (VÖLKER und REHSE 2019). 
Daher empfiehlt der SRU der LAWA eine Internet
plattform einzurichten, auf der wesentliche Informa
tionen über die Maßnahmen wie räumlicher Umfang, 
Maßnahmenträger und Kosten gebündelt und öffent
lich zugänglich gemacht werden. Eine transparente 
 Dokumentation der Gewässer und Auenentwicklungs

maßnahmen und der dafür eingesetzten öffentlichen 
Mittel trägt in der Regel zu mehr Akzeptanz bei 
und macht darüber hinaus die Daten für die Bericht
erstattung und auch für wissenschaftliche Fragestel
lungen leichter zugänglich. Voraussetzung für eine 
 bundesweite Vergleichbarkeit ist eine einheitliche 
 Dokumentation durch die Länder.

350. Der Deutsche Verband für Landschaftspflege 
(DVL) hat sechs Schlüsselfaktoren abgeleitet, die sich 
im Umsetzungsprozess als zielführend erwiesen haben 
und die Akzeptanz fördern können (Abb. 418). Diese 
basieren auf Erfahrungen von Landschaftspflege
verbänden und lokaler Kooperationen bei der Ver

 ɦ Abbildung 4-18 

Schlüsselfaktoren für einen kooperativen Gewässerschutz

• Vorhandene Strukturen nutzen
• Regionale Akteure einbinden
• Ehrenamtliches Engagement aktivieren und anerkennen
• Die Öffentlichkeit informieren und begeistern 

Regionale 
Verankerung

• Finanzielle Mittel für den Beteiligungsprozess einplanen
• Bewusste Wahl der Beteiligungsstrukturen
• Einflussmöglichkeiten der Akteure klar benennen 
• Kompetente Moderation und Konfliktberatung sicherstellen
• Sorgfältige Organisation bei Runden Tischen

Professionelle 
Projektsteuerung

• Intensive Abstimmung zwischen den Fachabteilungen
• Naturschutzbelange in Gewässerplanungen berücksichtigen 
• Beitrag der Landschaftsplanung zur Gewässerentwicklung
• Chancen der Eingriffsregelung nutzen

Abstimmung zwischen 
Wasserwirtschaft und 

Naturschutz

• Gewässerumgestaltungen in die Gemeindeentwicklung integrieren
• Fachliche Unterstützung bei der Gewässerunterhaltung und -entwicklung
• Vernetzung und gegenseitigen Austausch fördern

Kommunen beraten 
und vernetzen

• Frühzeitige Einbindung der Flächennutzer und Landeigentümer
• Freiwillige Maßnahmen angemessen honorieren
• Gewässerschutzberatungen weiter ausbauen
• Begleitendes Flächenmanagement bei großräumigen Maßnahmen

Frühzeitige Kooperation 
mit Landbewirtschaftern 

und Landeigentümern

• Passende Rahmenbedingungen der EU
• Förderangebot der Bundesländer
• LIFE+ für Projekte mit hohem Investitionsvolumen nutzen
• Wissen schafft Vorsprung 

Finanzierung und 
Förderinstrumente

SRU 2020; Datenquelle: DVL 2010
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besserung des ökologischen Zustands kleinerer Fließ
gewässer. Maßnahmen waren dann erfolgreich, wenn 
alle Schlüsselfaktoren eingesetzt und nicht isoliert 
 betrachtet wurden. Diese Faktoren sieht auch der SRU 
als notwendig für einen erfolgreichen und breit akzep
tierten Gewässerschutz an.

4.8 Fazit

351. Ein guter Zustand von Gewässern, sowohl in öko
logischer als auch in chemischer Hinsicht, ist die Basis 
für die Funktionsfähigkeit natürlicher Ökosysteme mit
samt ihrer Artenvielfalt und für deren Nutzung durch 
den Menschen. Er ist zudem von Bedeutung für die 
 Anpassung an den Klimawandel. Binnengewässer 
 stellen eine Vielzahl von Ökosystemleistungen bereit, 
die nicht neu hergestellt oder unbegrenzt genutzt 
 werden können. Diese Güter sind mittlerweile nahezu 
überall von Übernutzung betroffen und durch Stoff
einträge und jahrhundertelangen Veränderungen der 
Struktur von Flüssen und Flusslandschaften beein
trächtigt. Um diese Entwicklung umzukehren, haben 
sich die europäischen Mitgliedstaaten im Jahr 2000 mit 
der Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet, bis zum Jahr 
2015 alle europäischen Gewässer in einen definierten 
„guten Zustand“ zu versetzen. Dieses Ziel wurde in 
Deutschland flächendeckend verfehlt: Mit Abschluss 
des ersten Bewirtschaftungszyklus (2009–2015) waren 
mit etwa 92  % der Großteil der  bewerteten Ober
flächenwasserkörper in keinem guten ökologischen 
 Zustand. Gleichzeitig erreicht aktuell kein einziger 
Oberflächenwasserkörper einen guten chemischen 
 Zustand, insbesondere wegen einer zu hohen  Belastung 
mit ubiquitären Schadstoffen. Die Beeinträchtigung des 
ökologischen Zustands resultiert hauptsächlich aus 
zwei Belastungsschwerpunkten: neben dem stofflichen 
Eintrag aus diffusen Quellen (also örtlich nicht ein
deutig zuzuweisende Emissionen beispielsweise aus 
 Gewerbe, Verkehr oder Siedlungen) sind dies hydro
morphologische Veränderungen an den Gewässern. Ge
rade letztere bedürfen aus Sicht des SRU einer deut
lich  höheren Aufmerksamkeit.

352. Der Zeitraum zur Umsetzung der Wasserrahmen
richtlinie ist eng bemessen (s. a. ALBERS et al. 2014; 
HMUKLV 2015; BMUB und UBA 2016; SRU 2018). Für 
Deutschland wie auch für die anderen Mitgliedstaaten 
ist es daher eine große Herausforderung, die Ziele der 
Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen. Es sind zwar be
reits viele Maßnahmen auf den Weg gebracht und zum 
Teil erfolgreich umgesetzt worden, oftmals wird aber 

eine längere Zeit benötigt, bis sich der Gewässerzustand 
verbessert und Erfolge sichtbar werden. Zudem wurden 
und werden weiterhin Maßnahmen zur Verbesserung der 
Gewässerökologie noch nicht in dem Umfang geplant 
und umgesetzt, dass sich eine tiefgreifende Trend
wende  in Richtung Zielerreichung bis zum Jahr 2027, 
dem verlängerten Zeithorizont bei Ausnahmen, abzeich
nen würde. Derzeit überwiegt das Freiwilligkeitsprinzip 
gegenüber dem Verursacherprinzip. Es fehlt ein starker 
politischer Wille, dem Thema entsprechendes Gewicht 
zu verleihen. Vor dem Hintergrund des erheblichen 
Handlungsbedarfs, den Zustand der Gewässer zu ver
bessern, und angesichts der nicht ausreichend ergrif
fenen Maßnahmen offenbart sich ein deutliches Um
setzungsdefizit. 

353. Um die ökologischen Zustandsziele der Wasser
rahmenrichtlinie zu erreichen, ist es vor allem erforder
lich, deutlich mehr Maßnahmen zur Herstellung und 
 Verbesserung der Durchgängigkeit der Gewässer für 
 Wasserorganismen und Sedimente, des Wasserhaushalts 
bzw. Tidenregimes und der Morphologie (Qualität der 
Habitate) umzusetzen. Dies wird insbesondere durch 
mangelnde finanzielle und personelle Ressourcen, un
zureichende Akzeptanz bei den Akteuren und nicht 
 zuletzt durch die komplexe Aufgabe erschwert, die 
 erforderlichen Flächen bereitzustellen. 

354. Der SRU hält es für dringend erforderlich, dass 
mehr Flächen für Gewässerentwicklungsmaßnahmen 
zur Verfügung gestellt werden. So sollte der Bund unter 
anderem Schwerpunktflächen der naturnahen Gewäs
serentwicklung im Wasserhaushaltsgesetz etablieren. 
Die Bundesländer sollten eine proaktive Bodenbevor
ratung betreiben sowie verstärkt Flurbereinigungsver
fahren durchführen. Gleichzeitig muss die Planung 
 verbindlicher und effektiver werden. Zudem müssen 
bestehende europäische und nationale Finanzierungs
quellen besser genutzt sowie weitere erschlossen wer
den. Eine wesentliche Grundvoraussetzung ist auch der 
Einsatz von ausreichendem und entsprechend qualifi
ziertem Personal. Da der Gewässerschutz eine langfris
tige und wichtige Aufgabe darstellt, wäre es zielfüh
rend, eine darauf ausgelegte Gemeinschaftsaufgabe 
einzurichten. Die Wasserrahmenrichtlinie bietet Mög
lichkeiten, den Schutz der Gewässer mit weiteren 
 Anliegen des Naturschutzes und den Interessen des 
Allgemeinwohls zu verbinden. Diese Synergien sollten 
als Chance verstanden und noch stärker kommuniziert 
und genutzt werden. Hierfür ist eine gute Planung sowie 
frühzeitige Einbindung der betroffenen Akteure not
wendig, nicht zuletzt, um Zielkonflikte zu vermeiden 
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und eine höhere Akzeptanz zu erzielen. Eine breit 
 angelegte Kommunikationsinitiative von Bund und 
 Ländern wäre hilfreich, um dem Thema die notwen
dige Aufmerksamkeit zukommen zu lassen und die 
 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie zu unterstüt
zen. In ähnlicher Weise sollten sie sich bei der Aus und 
Weiterbildung von Fachkräften engagieren.

355. Es steht außer Frage, dass intakte Gewässer von 
grundlegender Bedeutung für Mensch, Natur und eine 
nachhaltige Entwicklung sind und es daher unumgäng
lich ist, diese ausreichend zu schützen. Gewässer un
terliegen diversen Wechselwirkungen und dürfen nicht 
isoliert, sondern müssen im Kontext der  gesamten 
Flussgebietseinheit mit allen natürlichen wie auch an
thropogenen Einflüssen betrachtet werden. Insbeson
dere betrifft dies die Flächennutzung im Umfeld von 
Gewässern  mitsamt ihren Stoff und Sedimenteinträ
gen. Auch vor dem Hintergrund des Klimawandels ist 
es zunehmend notwendig, den Blickwinkel zu erwei
tern. Klimatische Veränderungen wirken sich einerseits 
direkt auf die  Gewässer und deren Wasserstand aus, 
was sich beispielsweise bereits im Trockenfallen klei
ner Gewässer zeigt. Andererseits können Auswirkun
gen des Klimawandels durch naturnahe Gewässer lokal 
abgemildert werden. Häufiger auftretende Extremwet
terereignisse wie langanhaltende, extreme Trockenheit 
oder plötz liche Starkregenereignisse verdeutlichen, wie 
wichtig ein ausgeglichener Wasserhaushalt nicht nur 
für das Fließgewässer selbst, sondern für das gesamte 
Flusseinzugsgebiet ist. Gewässer in einen guten ökolo
gischen Zustand zu versetzen, sodass diese größere Nie
derschlagsmengen bei Starkregen aufnehmen können 
oder bei langanhaltender Trockenheit Wasser in der Flä
che zu halten vermögen, ist damit auch eine wichtige 
 Anpassung an den Klimawandel und wird zukünftig 
von immer größerer Bedeutung sein. 

Der Schutz der Gewässer ist eine langfristige europäische 
Aufgabe. Da sich viele Gewässer in ihrem Verlauf bzw. 
ihrem Einzugsgebiet nicht auf einen einzelnen Staat be
schränken, legt die Wasserrahmenrichtlinie folgerichtig 
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Mitglied
staaten zum Schutz der Gewässer fest. Die Wasserrahmen
richtlinie hat einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, 
den Gewässerschutz in Europa und die grenzüberschrei
tende Zusammenarbeit zu stärken und Aktivitäten zu bün
deln. Im Rahmen des Fitness Checks kommt die Europä
ische Kommission zu dem Ergebnis, dass die Richtlinie 
zweckmäßig ist, die Umsetzung aber dringend verbessert 
werden müsste (Europäische Kommission 2019a).

Auch wenn es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht gelin
gen wird, alle europäischen Gewässer bis zum Jahr 2027 
in einen guten Zustand zu versetzen, müssen jetzt alle 
Anstrengungen unternommen werden, der Zielerreichung 
möglichst nahe zu kommen. Es gilt, die Umsetzung 
der  Richtlinie auch nach 2027 mit einem weiterhin 
hohen  Ambitionsniveau fortzuführen. Nachlassender 
Handlungsdruck würde den Gewässerschutz erheblich 
 schwächen und hätte Auswirkungen auch auf andere Um
weltpolitiken, beispielsweise die Umsetzung der Meeres
strategieRahmenrichtlinie 2008/56/EG. So wirken sich 
hydromorphologische Veränderungen ebenfalls auf den 
Stoff und Sedimenttransport der Flüsse aus, die wiede
rum in den Meeren enden und dort die Gesundheit der 
marinen Ökosysteme beeinflussen (SRU 2015; 2018) 
Gleichermaßen können Symbolarten einer erfolgreichen 
Renaturierung, wie Aal oder Lachs, überhaupt nur zwi
schen Fluss und Meer wandern, wenn die Fließgewässer 
durchgängig sind. Andere EUPolitiken sollten konsistent 
auf die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie ausgerichtet 
sein bzw. in ihren Auswirkungen diesen nicht zuwider
laufen. Beispielsweise sollte die GAP als das zentrale eu
ropäische Instrument zur Förderung der Entwicklung 
ländlicher Räume deutlich stärker Aspekte des Gewässer
schutzes einschließlich einer ökologischen Gewässer
entwicklung adressieren, als dies bisher der Fall ist. Die 
mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie verbun
denen Herausforderungen sollten als Chance wahrge
nommen werden, die Fließgewässer als Lebensadern 
der Landschaft und Hotspots der Biodiversität zu reak
tivieren. 
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